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WIR LEBEN
JUGENDSCHUTZ!
Der Drei-W-Verlag ist DER Fachverlag für Themen rund um den Kinder-  und Jugendschutz. 
Seit 65 Jahren machen wir uns in dritter Generation stark für Familien.  Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich ausprobieren und lernen, Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen, Heraus- forderungen zu meistern und Selbstzweifel zu überwinden, um sich zu selbstbewussten Erwachsenen zu entwickeln. Für Sie als Jugendschützer*innen, Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Polizist*innen und Fachkräfte, die Kinder und Jugendliche begleiten und auch beschützen, bieten wir daher vielfältiges und praxiserprobtes Material an, das wir speziell für diese Zielgruppe konzipiert haben.Sollten Sie Ideen für weiteres oder individuell für Sie zugeschnittenes  Material haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf unsere  Zusammenarbeit zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen.

Unser aktuelles Verlagsprogramm – Für Sie eine echte Hilfe im Alltag!

Durch jahrelange Zusammenarbeit mit vielen Jugendämtern, übergeordneten Jugendschutz-

einrichtungen wie den Arbeitsgemeinschaften Kinder- und Jugendschutz (AJS), Ministerien, Polizei 

und vielen karitativen Organisationen konnten wir dieses Informationsmaterial entwickeln. 

Dabei ist immer unser Ziel, wichtige Jugendschutz-Themen interessant, kompakt und über-

sichtlich zu gestalten. Mit Flyern, Faltblättern, Broschüren und Kurzinfos sowie verschiedenen 

Drehscheiben oder Spielen können mehr Menschen erreicht werden als mit aufwendigen  

Fachbüchern. Durch diese Konzeption sind auch günstige Einzel- und Staffelpreise möglich.

 J Haben Sie eine Veranstaltung?    

 J Möchten Sie Ihre Öffentlichkeitsarbeit und Ihr Erscheinungsbild verändern? 

 J Ist Ihnen ein Schwerpunktthema besonders wichtig?

 J Haben Sie eigene Ideen zu verwirklichen?

Dann sprechen Sie uns an, denn wir erstellen individuelle Konzepte. Wir können dies mittels 

Zeitschriften, Plakaten, Aufklebern, Flyern, Internetauftritt und nicht zuletzt durch unsere Schul-

ferienkalender realisieren. Fordern Sie doch zu diesem Zweck Muster und weitere Prospekte an. 

Sie haben Fragen – einfach anrufen: 0 20 54 / 51 19 oder mailen: info@drei-w-verlag.de

Ihr Drei-W-Verlag Team

Landsberger Straße 101 | 45219 Essen | T: (02054) 5119  
info@drei-w-verlag.de | www.drei-w-verlag.de

dreiwverlag Drei-W-Verlag GmbH Newsletter
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Was ist überhaupt damit gemeint? 

Sie möchten unsere Materialien nutzen 
und wünschen sich, dass dort auch Ihre 
Kontaktdaten auftauchen? Dann nutzen 
Sie die Möglichkeit, Ihre Informationen 
auf unsere Produkte zu drucken. Überall, 
wo Sie im Prospekt ein „E“ hinter der 
Bestellnummer finden, kann Ihr Ein-
druck realisiert werden. 

Produktpreis zzgl. folgender Kosten  
(beinhalten bis zu zwei Korrekturabzüge 
per E-Mail sowie den Druck.) pro Eindruck:

 Menge schwarz Farbe 
 bis 500 Ex. 58,- € 98,- € 
 bis 1.000 Ex. 78,- € 148,- € 
 > 1.000 Ex. 98,- € 198,- €

Wenn Sie ein Produkt umfangreich indi-
vidualisieren wollen, sprechen Sie uns 
gerne für ein individuelles Angebot an. 

Eindruck?

3

1 Mengenrabatte:

Alle gekennzeichneten Produkte 
werden mit folgenden Mengen- 
rabatten je Artikel verkauft: 

 ab 25 Expl. =  10 % 
 ab 50 Expl. =  15 % 
 ab 100 Expl. =  20 % 
 ab 500 Expl. =  25 % 
 ab 1.000 Expl. =  30 %
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Das Jugendschutzgesetz
Textauszug des Jugendschutzgesetzes mit 
den wichtigsten Regelungen im Bereich 
der Öffentlichkeit und der Medien. 

Ausklappbare, ausführliche grafische 
Übersicht – auch gut für den Aushang  
geeignet (siehe Abbildung).  

Faltblatt: 8 Seiten | 17 x 24 cm  | 1,10 € 1

Bestell-Nr.: 1002   

Aushang und Bekannt- machung der VorschriftenGaststätten, Supermärkte, Tabakläden, 
Kinos, Veranstalter bzw. alle von diesem 
Gesetz betroffenen Gewerbetreibenden sind 
verpflichtet, die für ihren Betrieb geltenden 
aktuellen Bestimmungen des Jugendschutz-
gesetzes deutlich sichtbar und gut lesbar 
aufzuhängen und bekanntzumachen.
(Diese Seite ist dafür z. B. geeignet.)

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr bis

24 Uhr bis
24 Uhr

bis
20 Uhr bis

22 Uhr bis
24 Uhr

ab  6 Jahre:

nicht  
erlaubt

erlaubt

Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 gelten nicht für verheiratete Jugendliche

KINDER      JUGENDLICHE
unter 14 Jahre ab 14 unter 16 Jahre ab 16 unter 18 Jahre

➔ in der Zeit zwischen  5 und 23 Uhr, um eine Mahlzeit oder ein Getränk einzunehmen (§ 4 Abs. 1)
➔ Ausnahmen kann die zuständige Behörde  genehmigen (§ 4 Abs. 4)

in
Begleitung einererziehungs-beauftragten Person

ohneBegleitung einererziehungs-beauftragten Person

in
Begleitung einererziehungs-beauftragten Person

ohneBegleitung einererziehungs-beauftragten Person

in
Begleitung einererziehungs-beauftragten Person

ohneBegleitung einererziehungs-beauftragten Person

BegriffserläuterungenÖffentlichkeit: Alle Orte, die jedermann 
ohne weiteres zugänglich sind und der 
Teilnehmerkreis, auch der eingeschränkte, 
untereinander nicht in rechtlicher oder sons-
tiger bedeutsamer Beziehung steht.Kinder: Personen unter 14 Jahre Jugendliche: Personen unter 18 JahrePersonensorgeberechtigte Person sind 

Vater, Mutter (also Eltern) oder der Vormund.
Erziehungsbeauftragte Person nimmt Er-
ziehungsaufgaben nach Vereinbarung mit 
den Eltern wahr, z. B. die Begleitung der*des 
Jugendlichen in eine Disco. Das kann jede Per-
son über 18 Jahre sein, die in der Lage ist, die 
vereinbarten Erziehungsaufgaben zu erfüllen.Zuständige Behörde ist im Gesetz mehr-

fach genannt, wenn es um Durchführung 
bzw. Überwachung der Bestimmungen 
geht. Damit sind in der Regel die Kom-
munalverwaltungen und/oder die örtlichen 
Polizeibehörden gemeint.

AusnahmeregelungenFür den Gaststättenbesuch, den Konsum 
von alkoholischen Getränken, den Besuch 
von Tanz- und Filmveranstaltungen, sieht das 
Gesetz Ausnahmen vor, wenn Kinder und Ju-
gendliche sich in Begleitung ihrer Personen-
sorgeberechtigten (Eltern/Vormund) befinden. 
(vgl. § 9 Abs. 2 i. V. mit § 1 Abs. 1 Nr. 3). Hier 
ist die Verantwortung und das Vorbild der  
Erwachsenen besonders gefordert.An öffentlichen Tanzveranstaltungen können 

ausnahmsweise Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren teilnehmen, z. B. an Kinderpartys, 
Fastnachtsveranstaltungen für Jugendliche. 
Die zuständige Behörde kann Ausnahmen  
genehmigen. Es muss sichergestellt sein, 
dass dabei andere Bestimmungen des  
Jugendschutzgesetzes eingehalten werden.
Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglich- 
keit ist Kindern und Jugendlichen auf Veran-
staltungen wie Volks- und Schützenfesten, 
Kirmessen, Jahrmärkten u. ä. unter der Vor-
aussetzung gestattet, dass es sich bei dem 
Gewinn um Waren von geringem Wert handelt.AufstellungsverboteAngebot alkoholischer Getränke in Auto-

maten (in der Öffentlichkeit) (§ 9 Abs. 3)Angebot von Tabakwaren in Automaten 
(die an Orten aufgestellt sind, die von Kin-
dern oder Jugendlichen erreichbar sind) 
(§ 10 Abs. 2, Satz 2 Nr. 1 und 2).  Angebot bespielter Bildträger in Auto-

maten, die an Orten aufgestellt sind, die von 
Kindern oder Jugendlichen bedient werden 
können, wobei nicht gewährleistet ist, dass 
sie nur Ihrer Altersgruppe (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4) entsprechend gekennzeichnete Bild-
träger bekommen.Aufstellung von elektronischen Bildschirm-

spielgeräten in der Öffentlichkeit, wenn 
ihre Programme für Kinder und Jugendliche 
ab zwölf Jahre (oder älter) (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 
bis 5) gekennzeichnet sind.

Ahndung bei Gesetzes- verstößenDas Jugendschutzgesetz appelliert an die 
Einsicht und Vernunft der Geschäftsleute 
und Veranstalter. Um jugendgefährdende 
Umgehungen des Gesetzes auszuschließen, 
werden vorsätzliche oder fahrlässige Ver-
stöße als Ordnungswidrigkeiten mit einem 
Bußgeld bis zu 50.000,- Euro geahndet. 
Die Höhe des Bußgeldrahmens soll nach 
dem Willen des Gesetzgebers die Höhe der 
Gewinne aus ungesetzlichem Verhalten von 
Gewerbetreibenden und Veranstaltern er-
heblich überschreiten.

Chancen 
Das Jugendschutzgesetz von 2002 führt 
Vorschriften und Mindestanforderungen auf, 
die den Schutz der Kinder und Jugendlichen 
sicherstellen sollen. Das Gesetz kann Erzie-
hung nicht ersetzen, vielmehr unterstützt es 
Eltern und Erziehende in ihrem Erziehungs-
auftrag. Durch die neuen Änderungen wird 
das Jugendschutzgesetz dem aktuellen 
Angebot des Internets (Streamingangebote, 
Spiele-Apps auf Smartphones usw.) ange-
passt, indem es bei allen Filmen und Spiel-
programmen (egal ob online oder offline) 
Alterskennzeichnungen und Diskreptoren 
(Chat, In-App-Käufe usw.) vorsieht.
Ziel des Gesetzes Mit der Regelung des gesetzlichen Jugend-

schutzes sollen alle Kinder und Jugend-
liche in der Öffentlichkeit vor Gefahren und 
schädlichen Einflüssen geschützt werden. 
Der Jugendmedienschutz wurde den ständig 
technischen und inhaltlichen Änderungen 
angepasst. Neben dem hier vorgestellten Ju-
gendschutzgesetz gibt es ein weiteres Rege-
lungswerk zum Jugendschutz und zwar den 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). 
Dieser regelt den Jugendschutz im Fernsehen 
und den Telemedien (Angebote im Internet). 
Zuständig sind dafür die Länder bzw. die 
Kommission für Jugendschutz (KJM).

Jugendgefährdende OrteKinder und Jugendliche dürfen sich nicht an 
Orten aufhalten, an denen ihnen eine unmit-
telbare Gefahr für ihr körperliches, geistiges 
oder seelisches Wohl droht. Dazu zählen 
z. B. bestimmte Betriebe, die der Prostitution 
dienen, Plätze, an denen schwere Gewalt-
taten, Drogenkonsum oder andere Straftaten 
drohen.

Maßnahmen gegenüber   Kindern und JugendlichenEntfernung vom Gefährdungsort, Über-
bringung zum Erziehungsberechtigten oder 
Inobhutnahme durch das Jugendamt (§ 8). 
Das Jugendamt kann, wenn eine Gefährdung 
durch Anwendung der §§ 4 bis 10 nicht aus-
zuschließen ist, die Anwesenheit von Kindern 
und Jugendlichen unterbinden (§ 7).Rat und AuskunftWeitere Informationen über den Jugend-

schutz geben die Landessstellen Kinder- 
und Jugendschutz sowie jedes Jugendamt 
und die Jugendsachbearbeiter der Polizei.
Eltern und Jugendliche können sich bei 
besonderen Problemen auch an eine Erzie-
hungsberatungsstelle oder eine Drogen- und 
Jugendberatungsstelle der öffentlichen und 
der freien Jugendhilfe wenden.

       in Begleitung einer  personensorgeberechtigten Person (Eltern/Vormund)  (§ 9 Abs. 2)

Die zuständige Behörde kann durch Alters- und Zeitbegrenzungen sowie andere Auflagen das Verbot einschränken. 

Bildschirmspielgeräte,  die mit „Info-“ oder  „Lehrprogramm“   gekennzeichnet sind  (§ 13 Abs. 1)

Datenträger,  die mit „Info-“ oder  „Lehrprogramm“  gekennzeichnet sind  (§ 12 Abs. 1)

bei Volks- und Schützen-festen, Jahrmärkten u.ä.,sofern Gewinne nur inWaren von geringem Wert bestehen (§ 6 Abs 2)

Ausnahmen kann  die zuständige  Behörde genehmigen  (§ 5 Abs. 3)

➔ Filme, die mit „Info-“ oder„Lehrprogramm“ gekenn-zeichnet sind (§ 11 Abs. 1)
➔ bei Filmen, „ab 12 J.“:  Anwesenheit ab 6 J. in  Begleitung einer erziehungs- beauftragten Person (§ 11 Abs. 2)

Übersichtliche Darstellung des Jugendschutzgesetzes
Auszug: Abschnitt 2: Jugendschutz in der Öffentlichkeit  •  Abschnitt 3: Jugendschutz im Bereich der Medien

 Geschützte  Altersgruppen
  

Ausnahms- 

 Gefährdungs- 

weise  

 bereiche 

erlaubt

§ 4   Aufenthalt in 

   

Abs. 1+2 Gaststätten

§ 4  Aufenthalt Abs. 3 in Nachtbars 

   

 und Nachtclubs
§ 5 Anwesenheit bei  

   

Abs. 1 öffentlichen 

   

 Tanzveranstaltungen 

   

 z. B. Disco
§ 5 Tanzveranstaltungen Abs. 2 anerkannter Träger  der Jugendhilfe oder bei künstl. Betätigung 

   

 oder zur Brauchtumspflege§ 6 Anwesenheit in  

   

 Spielhallen Teilnahme an 

   

 Glücksspielen§ 7 Anwesenheit bei  

   

 jugendgefährdenden  

   

 Veranstaltungen und  

   

 in Betrieben
§ 8  Aufenthalt an  

   

 jugendgefährdenden  

   

 Orten

§ 9 Abgabe und Verzehr  

   

Abs. 1,1 von Bier, Wein,  Schaumwein,   Mischungen mit Bier, Wein o. ä. 

    

§ 9 Abgabe und Verzehr 

  

Abs. 1,2 von anderen alkoholi- 
 schen Getränken oder  
 Lebensmitteln   z. B. Spirituosen§ 10 Abgabe / Konsum von  

 Tabakwaren, nikotin- 
 haltiger Erzeugnisse,  
 E-Zigaretten/E-Shishas  
 (auch nikotinfrei)§ 11 Besuch öffentlicher  

   

 Filmveranstaltungen
 

nur nach Freigabekennzeichnung:
 

ohne Altersbeschr. /ab 6 / 12 / 16 J.

§ 12 Weitergabe von Filmen  

   

 oder Spielprogrammen 

   

 
nur nach Freigabekennzeichnung:

 
ohne Altersbeschr. /ab 6 / 12 / 16 J.

§ 13 Spielen an elektro-  nischen Bildschirm-  spielgeräten ohne   Gewinnmöglichkeit 

   

 
nur nach Freigabekennzeichnung:

 
ohne Altersbeschr. /ab 6 / 12 / 16 J.

siehe auch § 14a
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Pflege und Erziehung der Kinder und Jugend-
lichen gehören zu den wichtigsten Aufgaben 
und Pflichten der Eltern oder erziehungsbe-
auftragten Personen. Auch das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland betont die-
sen Grundsatz. Gesetzliche Bestimmungen 
zum Jugendschutz machen den Auftrag des 
Staates und der Gesellschaft deutlich, Eltern 
und Erzieher*innen in der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen und das Anrecht des 
Kindes auf Erziehung zu sichern. Kinder und 
Jugendliche sind vor finanzieller Ausbeutung, 
seelischen Zwängen und Gefährdungen 
durch Abhängigkeiten zu schützen. Die Be-
stimmungen zum Jugendschutz sind keine 
Strafinstrumente gegen junge Menschen, 
sondern wenden sich zunächst an Erwach-
sene, um sie anzuhalten, nachteilige Einflüsse 
auf die Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen abzuwenden.

Stand: Mai 2024

Das 
Jugend-
schutz-

gesetz
JuSchG
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Abschnitt 3 Jugendschutz im Bereich der Medien

§ 10a Schutzziele des Kinder- und Jugendmedienschutzes
Zum Schutz im Bereich der Medien gehören
1. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugend-

lichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen (entwicklungsbeeinträchtigende Medien),

2.  der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden (jugendgefährdende Medien),

3.  der Schutz der persönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen bei der 
Mediennutzung und

4.  die Förderung von Orientierung für Kinder, Jugendliche, personensorgeberechtigte 
Personen sowie pädagogische Fachkräfte bei der Mediennutzung und Mediener-
ziehung; die Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unberührt.

§ 10b Entwicklungsbeeinträchtigende Medien
(1) Zu den entwicklungsbeeinträchtigenden Medien nach § 10a Nummer 1 zählen 
insbesondere übermäßig ängstigende, Gewalt befürwortende oder das sozialethische 
Wertebild beeinträchtigende Medien.
(2) Bei der Beurteilung der Entwicklungsbeeinträchtigung können auch außerhalb der 
medieninhaltlichen Wirkung liegende Umstände der jeweiligen Nutzung des Mediums 
berücksichtigt werden, wenn diese auf Dauer angelegter Bestandteil des Mediums 
sind und eine abweichende Gesamtbeurteilung über eine Kennzeichnung nach § 14 
Absatz 2a hinaus rechtfertigen.
(3) Insbesondere sind nach konkreter Gefahrenprognose als erheblich einzustufende 
Risiken für die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen der 
Nutzung des Mediums auftreten können, unter Einbeziehung etwaiger Vorsorgemaß-
nahmen im Sinne des § 24a Absatz 1 und Absatz 2 angemessen zu berücksichtigen. 
Hierzu zählen insbesondere Risiken durch Kommunikations- und Kontaktfunktionen, 
durch Kauffunktionen, durch glücksspielähnliche Mechanismen, durch Mechanismen 
zur Förderung eines exzessiven Mediennutzungsverhaltens, durch die Weitergabe von 
Bestands- und Nutzungsdaten ohne Einwilligung an Dritte sowie durch nicht alters-
gerechte Kaufappelle insbesondere durch werbende Verweise auf andere Medien.

§ 11 Filmveranstaltungen
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugend-
lichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit „Info-
programm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstal-
tungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von 
einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person begleitet sind.
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person gestattet werden
1.  Kindern unter sechs Jahren,
2.  Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist,
3.  Jugendlichen unter sechzehn Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist,
4.  Jugendlichen ab sechzehn Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne 
und Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken 
hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden.
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für alkoholische Getränke werben, 
dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18.00 Uhr 
vorgeführt werden.
(6) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakerzeugnisse, elektronische Ziga-
retten oder Nachfüllbehälter im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Tabakerzeug-
nisgesetzes werben, dürfen nur im Zusammenhang mit Filmen vorgeführt werden, die
1. von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Absatz 6 mit „Keine Jugendfrei-
gabe“ nach § 14 Absatz 2 gekennzeichnet sind oder

2.  nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes gekennzeichnet sind.

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen
(1) Zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirm-
geräten mit Filmen oder Spielen programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem 
Kind oder einer jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht 
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organi-
sation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 
für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit 
einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite 
der Hülle links unten auf einer Fläche von mindestens 1200 Quadratmillimetern und 
dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 250 Quadratmillimetern anzubringen. 
Die oberste Landesbehörde kann
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen. 

Jugendlichen unter sechzehn Jahren nicht und Jugendlichen ab sechzehn Jahren 
längstens bis 24 Uhr gestattet werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugend-
lichen unter sechzehn Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung 
von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künst-
lerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen.

§ 6 Spielhallen, Glücksspiele
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spiel-
betrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern 
und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten 
oder ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, 
dass der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht.

§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefähr-
dung für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen 
aus, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbe-
treibende Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestatten darf. Die An-
ordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen enthalten, 
wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird.

§ 8 Jugendgefährdende Orte
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr 
eine unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so 
hat die zuständige Behörde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten,
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Absatz 1 Nr. 6 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte 
Person erreichbar ist, in die Obhut des Jugendamtes zubringen. 

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über 
den jugendgefährdenden Ort zu unterrichten.

§ 9 Alkoholische Getränke
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
1. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen von Bier, 

Wein, weinähnlichen Getränken oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Ge-
tränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren,

2.  andere alkoholische Getränke oder Lebensmittel, die andere alkoholische Getränke 
in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche 

weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten 
Person begleitet werden.
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten 
werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtun-

gen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche 
alkoholische Getränke nicht entnehmen können.

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuer-
gesetzes dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis ,,Abgabe an Personen unter 18 
Jahren verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht werden. Dieser 
Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe 
und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie 
die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen.

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren 
und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse an Kinder oder Jugend-
liche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen oder der Konsum nikotinhaltiger 
Produkte gestattet werden.
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und de-
ren Behältnisse nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, 

dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse 
und deren Behältnisse nicht entnehmen können.

(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen 
Kindern und Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und 
Jugendliche im Wege des Versandhandels abgegeben werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische 
Zigaretten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches 
Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole mit dem Mund eingeatmet 
werden, sowie für deren Behältnisse.

desbehörden nicht in der Vereinbarung zum Verfahren nach Absatz 6 etwas Anderes 
bestimmen. Die Kennzeichnung von Filmen für öffentliche Filmveranstaltungen können 
auf inhaltsgleiche Filme für Bildträger, Bildschirmspielgeräte und digitale Dienste 
übertragen werden; Absatz 4 gilt entsprechend.
(6) Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe 
und Kennzeichnung der Filme sowie Spielprogramme auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Prüfung durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte 
Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinba-
rung kann bestimmt werden, dass die Freigaben und Kennzeichnungen durch eine 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen der 
obersten Landesbehörden aller Länder sind, soweit nicht eine oberste Landesbehörde 
für ihren Bereich eine abweichende Entscheidung trifft. Nach den Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages anerkannte Einrichtungen der freiwilligen 
Selbstkontrolle können nach den Sätzen 1 und 2 eine Vereinbarung mit den obersten 
Landesbehörden schließen.
(6a) Das gemeinsame Verfahren nach Absatz 6 soll vorsehen, dass von der zentralen 
Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz bestätigte Altersbewertungen 
nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag oder Altersbewertungen der Veran-
stalter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Freigaben im Sinne des Absatzes 6 
Satz 2 wirken, sofern dies mit der Spruchpraxis der obersten Landesbehörden nicht 
unvereinbar ist. Die Absätze 3 und 4 bleiben unberührt.
(7) Filme und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken 
dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet 
werden, wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen. Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die 
oberste Landesbehörde kann das Recht zur Anbieterkennzeichnung für einzelne 
Anbieter oder für besondere Filme und Spielprogramme ausschließen und durch 
den Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen aufheben.
(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kennzeich-
nenden Filmen oder Spielprogrammen Titel, Zusätze oder weitere Darstellungen in 
Texten, Bildern oder Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass sie die Entwicklung 
oder Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beeinträchtigen, so sind diese bei 
der Entscheidung über die Kennzeichnung mit zu berücksichtigen.
(9) Die Absätze 1 bis 6 und 8 gelten für die Kennzeichnung von zur Verbreitung in 
digitalen Diensten bestimmten und kennzeichnungsfähigen Filmen und Spielpro-
grammen entsprechend.
(10) Die oberste Landesbehörde kann Näheres über die Ausgestaltung und Anbrin-
gung der Kennzeichnung nach § 14a Absatz 1 mit den Einrichtungen der freiwilligen 
Selbstkontrolle vereinbaren.

§ 14a Kennzeichnung bei Film- und Spielplattformen
(1) Film- und Spielplattformen sind Diensteanbieter, die Filme oder Spielprogramme in 
einem Gesamtangebot zusammenfassen und mit Gewinnerzielungsabsicht als eigene 
Inhalte zum individuellen Abruf zu einem von den Nutzerinnen und Nutzern gewählten 
Zeitpunkt bereithalten. Film- und Spielplattformen nach Satz 1 dürfen einen Film oder 
ein Spielprogramm nur bereithalten, wenn sie gemäß den Altersstufen des § 14 Absatz 
2 mit einer entsprechenden deutlich wahrnehmbaren Kennzeichnung versehen sind, die
1.   im Rahmen des Verfahrens des § 14 Absatz 6 oder
2.   durch eine nach § 19 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages anerkannte Ein-

richtung der freiwilligen Selbstkontrolle oder durch einen von einer Einrichtung 
der freiwilligen Selbstkontrolle zertifizierten Jugendschutzbeauftragten nach § 7 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages oder,

3.  wenn keine Kennzeichnung im Sinne der Nummer 1 oder 2 gegeben ist, durch ein 
von den obersten Landesbehörden anerkanntes automatisiertes Bewertungssys-
tem einer im Rahmen einer Vereinbarung nach § 14 Absatz 6 tätigen Einrichtung 
der freiwilligen Selbstkontrolle 

vorgenommen wurde. Die §§ 10b und 14 Absatz 2a gelten entsprechend.
(2) Der Diensteanbieter ist von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 2 befreit, wenn die Film- 
oder Spielplattform im Inland nachweislich weniger als eine Million Nutzerinnen und 
Nutzer hat. Die Pflicht besteht zudem bei Filmen und Spielprogrammen nicht, bei denen 
sichergestellt ist, dass sie ausschließlich Erwachsenen zugänglich gemacht werden.
(3) Die Vorschrift findet auch auf Diensteanbieter Anwendung, deren Sitzland nicht 
Deutschland ist. Die §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes bleiben unberührt.

§ 15 Jugendgefährdende Medien
(1) Medien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24 Abs. 
3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen als Trägermedien nicht
1.  einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst 

zugänglich gemacht werden,
2.  an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen einge-

sehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich 
gemacht werden,

3.   im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Ver-
kaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in 
gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person angeboten 
oder überlassen werden,

4.   im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung 
des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugend-
lichen nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, 
einer anderen Person angeboten oder überlassen werden,

5.   im Wege des Versandhandels eingeführt werden,
6.   öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von 

ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Trägermedien oder 
digitalen Diensten außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel 
angeboten, angekündigt oder angepriesen werden,

7.   hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie 
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden 
oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen.

(1a) Medien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24 Ab-
satz 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen als Inhalte eines digitalen Dienstes nicht an 
einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen 
werden kann, vorgeführt werden.
(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme 
in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendgefährdende Träger-
medien, die
1.   einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, § 184b oder § 184c des 

Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte haben,
2.   den Krieg verherrlichen,
3.   Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 

ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise 
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein über-
wiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung 
vorliegt,

3a. besonders realistische, grausame und reißerische Darstellungen selbstzweckhafter 
Gewalt beinhalten, die das Geschehen beherrschen,

4.   Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung 
darstellen oder

5.   offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit schwer zu gefährden.

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer 
Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit 
einem Medium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im 
wesentlichen inhaltsgleich sind.
(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zwecke der geschäft-
lichen Werbung abgedruckt oder veröffentlicht werden.
(5) Bei geschäftlicher Werbung für Trägermedien darf nicht darauf hingewiesen 
werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme des Mediums oder eines inhaltsgleichen 
Mediums in die Liste anhängig ist oder gewesen ist.
(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den 
Handel die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 
hinzuweisen.

§ 16 Landesrecht
Die Länder können im Bereich der digitalen Dienste über dieses Gesetz hinaus-
gehende Regelungen zum Jugendschutz treffen. Die an die Inhalte von digitalen 
Diensten zu richtenden besonderen Anforderungen ergeben sich aus dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag.
...

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Staatsvertrag der Länder 
über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Tele-
medien in Kraft tritt. Gleichzeitig treten das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 (BGBl. I S. 425), zuletzt geändert durch Artikel 
8a des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) und das Gesetz über 
die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. Juli 1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert durch 
Artikel 8b des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) außer Kraft. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt das Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten § 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am 
1. Januar 2007 in Kraft.

Anbieter von digitalen Diensten, die Filme und Spielprogramme verbreiten, müssen 
auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen.
(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
im Rahmen des Verfahrens nach §14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter 
gekennzeichnet sind, dürfen
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst 

zugänglich gemacht werden,
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 

Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel 
angeboten oder überlassen werden.

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich 

genutzten Räumen oder
3.  in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekenn-
zeichnete Bildträger angeboten  werden und durch technische Vorkehrungen gesichert 
ist, dass sie von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme 
nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient werden können.
(5) Bildträger, die Auszüge von Filmen und Spielprogrammen enthalten, dürfen abwei-
chend von Absatz 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben 
werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, 
dass eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Aus-
züge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der perio-
dischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich 
sichtbaren Zeichen anzubringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Berechti-
gung nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen.

§ 13 Bildschirmspielgeräte
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, 
die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet 
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organi-
sation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 
für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen
1.   auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2.   außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich 

genutzten Räumen oder
3.   in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren frei-
gegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Absatz 7 mit „Infoprogramm“ oder 
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 
Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung.

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Spielprogrammen
(1) Filme und Spielprogramme dürfen nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben 
werden, wenn sie für Kinder und Jugendliche in der jeweiligen Altersstufe entwick-
lungsbeeinträchtigend sind.
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme und 
Spielprogramme mit

1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“,
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“,
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“,
5. „Keine Jugendfreigabe“.

(2a) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
soll im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 über die Altersstufen des Absatzes 2 
hinaus Filme und Spielprogramme mit Symbolen und weiteren Mitteln kennzeichnen, 
mit denen die wesentlichen Gründe für die Altersfreigabe des Mediums und dessen 
potenzielle Beeinträchtigung der persönlichen Integrität angegeben werden. Die 
oberste Landesbehörde kann Näheres über die Ausgestaltung und Anbringung der 
Symbole und weiteren Mittel anordnen.
(3) Hat ein Film oder ein Spielprogramm nach Einschätzung der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach Absatz 6 einen der in §15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte 
oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht gekennzeichnet. Die 
oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 
schließen lassen, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.
(4) Ist ein Film oder ein Spielprogramm mit einem in die Liste nach § 18 aufgenom-
menen Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich, ist die Kennzeichnung aus-
geschlossen. Über das Vorliegen einer Inhaltsgleichheit entscheidet die Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Voraussetzungen für 
eine Aufnahme in die Liste vorliegen. In Zweifelsfällen führt die oberste Landesbehörde 
oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
Absatz 6 eine Entscheidung der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei.“
(4a) Absatz 4 gilt nicht für Freigabeentscheidungen nach § 11 Absatz 1.
(5) Die Kennzeichnungen von Filmen gelten auch für die Vorführung in öffentlichen 
Filmveranstaltungen von inhaltsgleichen Filmen, wenn und soweit die obersten Lan- DREI-W-VERLAG

Abschnitt 1 Allgemeines

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes
1.  sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,
2.  sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,
3.  ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer 

anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Per-
sonensorge zusteht,

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf 
Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten 
Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche 
Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut.
(1a) Medien im Sinne dieses Gesetzes sind Trägermedien und digitale Dienste sowie 
abgrenzbare Inhalte innerhalb eines digitalen Dienstes im Sinne einer Bewertungseinheit.
(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder 
Tönen auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren 
Wahrnehmung bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. 
Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen 
von Trägermedien steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder 
Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages handelt.
(3) Digitale Dienste im Sinne dieses Gesetzes sind digitale Dienste nach § 1 Absatz 
4 Nummer 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes.
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im 
Wege der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektro-
nischen Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder 
ohne dass durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein 
Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird.
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete 
Jugendliche.
(6) Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Diensteanbieter nach dem Digitale-
Dienste-Gesetz in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte 
Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung 
auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen 
die Berechtigung zu überprüfen.
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben 
ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und 
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen.

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften
(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre Betriebs-
einrichtungen und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei öffentlichen Film-
veranstaltungen die Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung nach 
§ 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu machen.
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Spielprogram-
men dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 genannten 
Kennzeichnungen verwenden. Wer einen Film für öffentliche Filmveranstaltungen 
weitergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der Weitergabe auf die Altersein-
stufung oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. Für Filme 
und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 
14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf bei der Ankündigung oder Werbung weder auf 
jugendbeeinträchtigende Inhalte hingewiesen werden noch darf die Ankündigung 
oder Werbung in jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen.

Abschnitt 2 Jugendschutz in der Öffentlichkeit

§ 4 Gaststätten
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn 
Jahren nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungs-
beauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 und 23 Uhr eine 
Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt 
in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungs-
beauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, 
und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht 
gestattet werden.
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.

§ 5 Tanzveranstaltungen
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und 

Abschnitt 1:  Allgemeines

Abschnitt 2:  Jugendschutz in der Öffentlichkeit

Abschnitt 3:  Jugendschutz im Bereich der Medien

Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730) Zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze vom 6.5.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 149). Tritt am 14.5.2024 in Kraft.
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Info-Flyer mit Drehscheibe:  
Infos rund um den Jugendschutz
Komprimiertes Wissen wird auf „spieleri-
sche Art“ vermittelt. Durch die Form werden 
die Jugendlichen dazu animiert, sich den 
Inhalt durchzulesen und darüber zu reden. 
Der perfekte Einstieg in das Thema Jugend-
schutz. 
Alles Wichtige zum Jugendschutz, Jugend-
arbeitsschutzgesetz, FSK, USK und ASK.  
In übersichtlicher grafischer Darstellung. 
Knapper geht es nicht! 

Flyer: 12 x 18,5 cm | 1,30 € 1

Bestell-Nr.: 8001 E

JuSchG – Der Gesetzestext
Der gesamte Gesetzestext in übersicht-
licher Form (Allgemeines, Jugendschutz 
in der Öffentlichkeit, Jugendschutz im 
Bereich der Medien, Bundeszentrale für 
Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), 
Verordnungsermächtigung,  Ahndung von 
Verstößen, (Schlussvorschriften) inklusive 
der Jugendschutz-Tabelle. 

Broschüre: 16 Seiten | 17 x 24 cm | 1,40 € 1

Bestell-Nr.: 1000 
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Das Jugendschutzgesetz
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Die gesetzliche Grundlage 
für den Jugendschutz –
Stand 2025

Das Jugendschutzgesetz  
mit Erläuterungen
Die Broschüre beinhaltet den aktuellen 
Text des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) 
mit Erläuterungen zu den einzelnen Rege-
lungsbereichen. 

 J praktische Erläuterungen zu  
den einzelnen Paragrafen 

 J der Autor antwortet auf  
96 aktuelle Fragen 

 J bewährte JuSchG-Tabelle 

 J elf wichtige Stichpunkte 

 J Stichwortverzeichnis

Die Broschüre ist eine Arbeitshilfe für 
Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugend-
hilfe, Lehrkräfte, Polizist*innen, Mitarbei-
ter*innen der Ordnungsbehörden, Ge-
werbetreibende und Veranstaltende sowie 
für Eltern und Jugendliche. Sie eignet sich, 
durch die ausführliche Kommentierung, 
auch für die Jugendleiter*inausbildung. 

Autor: Sebastian Gutknecht, Volljurist und 
Direktor der „Bundeszentrale für Kinder- 
und Jugendmedienschutz (BzKJ)“ 
Broschüre: 98 Seiten | 12 x 21 cm 
ISBN: 978-3-910755-16-1 | 4,50 € 1

Bestell-Nr.: 1003

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-

schutzgesetz

SEBASTIAN GUTKNECHT

Stand 1. Mai 2021

DREI-W-VERLAG

Stichwortverzeichnis 
JuSchG mit Erläuterungen

bitte aufklappen 

Wichtige Internetseiten zum JuSchG

Bundes- und Landesstellen Kinder- und Jugendschutz
(Aktion Jugendschutz)
www.jugendschutzlandesstellen.de

Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ)  
(Indizierung, Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes,  
Überprüfung von Vorsorgemaßnahmen) 
www.bzkj.de

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
(Für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen laut JMStV) 
www.kjm-online.de

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
(Alterskennzeichnung Kino- und Videofilme) 
www.fsk.de

jugendschutz.net 
(Kompetenzzentrum von Bund und Ländern) 
www.jugendschutz.net

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) 
(Alterskennzeichnung Computerspiele) 
www.usk.de

Automaten Selbstkontrolle (ASK) 
(Alterskennzeichnung Automatenspiele) 
www.automaten-selbstkontrolle.de

Aktuelle Nachrichten zum Jugendschutz
(Drei-W-Verlag)
www.jugendschutz-info.de

JuSchGJuSchG
mit Erläuterungenmit Erläuterungen
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Fragen und Antworten zum Jugendschutzgesetz (JuSchG)  
und zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)  

für Eltern, Jugendliche und Fachkräfte der Jugendarbeit
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Jugendschutz- 
gesetz in Bildern
Bilder sagen mehr als Tausend Worte. 

Der Flyer ermöglicht, das Jugendschutz-
gesetz ohne schriftliche Erklärungen (und 
vor allem ohne Fachdeutsch) verschiede-
nen Zielgruppen näher zu bringen. Er kann 
leicht aufgestellt werden und ist durch 
seine interessante Art besonders auffällig. 

Die Zeichnungen laden dazu ein, sich über 
den komplexen Gesetzestext auszutau-
schen. Im Mittelpunkt stehen die farbig 
hervorgehobenen Altersfreigaben. Diese 
geben mit den zugeordneten Zeichnungen 
das Mindestalter für den jeweiligen Rege-
lungsbereich an.

Zielgruppen:

 J ca. 7,5 Millionen in Deutschland  
lebende Menschen, die nicht oder  
kaum lesen und schreiben können

 J Menschen, die noch nicht so gut 
Deutsch sprechen / lesen können

 J Juleica-Schulungen

Flyer: ca. DIN-lang | 1,30 € 1

Bestell-Nr.: 1022

Jugendschutz-Info:
Diese handliche Broschüre informiert über die Bestimmungen des  
Jugendschutzgesetzes und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 
Antworten gibt es zum Beispiel auf die Fragen:

 J Wie lange dürfen Jugendliche in die Disco gehen?

 J Ab welchem Alter darf man in welchen Film gehen?

 J Ab welchem Alter darf man in ein Internetcafé gehen oder an 
einer LAN-Party teilnehmen und welche Computerspiele dürfen 
dort gespielt werden?

 J Welche Altersgrenzen gelten für E-Sportveranstaltungen?

 J Welche Regelungen gelten für Online-Spiele, Online-Filme und 
Online-Serien?

Insgesamt gibt die Broschüre 34 Antworten auf die wichtigsten Fra-
gen. Dabei helfen Begriffserläuterungen, wie z. B. „personensorgebe-
rechtigte Person“ oder „Telemedien“ für ein besseres Verständnis. Sie 
wurde 2022 umfassend überarbeitet und wird laufend aktualisiert. 

Herausgeberin: AJS NRW | Autorin: Britta Schülke 
Broschüre: 48 Seiten | DIN-A6 | 2,00 € 1 | Bestell-Nr.: 1011

Türanhänger Schüler*innen
Wichtige Telefonnummern mit einem 
„Stopp-Schild“ für die Zimmertür. So wird 
der Türanhänger gerne genutzt, damit 
Geschwister und Eltern draußen bleiben. 
Gleichzeitig werden wichtige Hilfenummern 
verbreitet. Sehr gerne auch mit Ihrem  
Eindruck mit Ihren Kontaktdaten. Der Türan-
hänger ist in Kooperation mit dem Jugend-
amt Leipzig entstanden. 

Format: ca. DIN-lang | 0,90 € 1

Bestell-Nr.: 8020 E

Türanhänger Jugendschützer*in
Das sympathische Schild für Ihre Tür. Wenn 
Sie gerade keine Zeit haben, lassen Sie die 
rote Seite sichtbar an der Tür hängen. Wenn 
Sie Zeit für Besuch haben, drehen Sie den 
Anhänger einfach um und weisen Sie direkt 
auf Ihre Themen hin – gerne auch mit Ihrem 
Eindruck. Der Türanhänger ist in Kooperati-
on mit dem Jugendamt Leipzig entstanden. 

Format: ca. DIN-lang | 0,90 € 1

Bestell-Nr.: 8021 E

Türanhänger Hygiene
Corona ist geschafft, aber die Hygieneregeln 
bleiben bestehen. Machen Sie darauf auf-
merksam und verteilen Sie diese Türschilder –  
gerne auch mit Ihrem Eindruck. 

Format: ca. DIN-lang | 0,90 € 1

Bestell-Nr.: 8022 E
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▒ Kinder- und Jugendtelefon
 116111

▒ Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
 0800 22 55 530

▒ Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000 116 016

▒ Sucht- und Drogenhotline 
	 01806	31	30	31

▒ www.nummergegenkummer.de
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 Bitte 
kommen 
 Sie rein,
wenn Sie mit mir über
▒	 Suchtprävention
▒	 Medienkompetenz
▒	 Gewalt | Mobbing
▒	 Sekten  |  Kulte
▒	 ........
▒	 ........
reden wollen!
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▒ Stadt Muster • Musteramt
 Musterstraße 99 • 12345 Muster
 e-mail@stadt-muster.de
 www.stadt-muster.de
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Mundschutz • Mouthguard
Ağız koruyucu • Paradenti

Apărătorul gurii • مفلا سراح

Abstand • distance
mesafe • distanza

distanţă • دعب :هفاسم

Hände waschen • wash your hands
ellerinizi yıkayın • lavati le mani

spala-ti mainile • كيدي لسغا

In den Arm niesen • Sneeze into your arm
Koluna hapşır • Starnuto del braccio

Strănutați în braț • كعارذ يف سطعلا

www.leipzig.de

* ICH MACHE GERADE

    HOMESCHOOLING

*ODER BIN DOCH AM HANDY?!

BITTE
  NICHT 
   STÖREN*

www.leipzig.de

Bitte
  nicht 
   stören*

*ich schütze gerade
    die Jugend

www.leipzig.de

* ICH SCHÜTZE 

     DICH UND MICH

BITTE
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  STÖREN* 
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Datum: 01.02.2021

Forderung 12345

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf den bisherigen Schriftverkehr. 

Leider bin ich zur Zeit nicht in der Lage, die o. g. Forderung zu begleichen.

Ich bin 25 Jahre a
lt und led

ig. Ich bin seit einiger Zeit arbeitslos und beziehe derzeit ALG II.

ALG II ist gemäß § 42 Abs. 4 SGB II unpfändbar, daher ist mir auch nicht möglich,  

Ratenzahlungen anzubieten. Ich bitte Sie deshalb, die o. g. Angelegenheit für sechs 
Monate  

zu stunden und auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu verzichten.

Mein Vorschlag stellt kein Anerkenntnis Ihrer Forderung dar.

Mit freundlichen Grüßen 

 

Max Mustermann

Max Mustermann | Musterstr. 1 | 12345 Stadt
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1 Vergehen, aber 2 Forderungen

Wiederholtes 

Schwarzfahren

Strafrechtliche  

Forderung durch  

Staatsanwaltschaft

Möglichkeiten der Regelung:

	z komplette Summe zahlen

	z Ratenzahlung

	z Sozialstunden beantragen 

Sonst droht Haft.

Geldstrafe

�
�

�

Zivilrechtliche  

Forderung durch  

Verkehrsunternehmen

Möglichkeiten der Regelung:

	z Zahlung

	z Stundung

	z Ratenzahlung

	z Ratenzahlungsvergleich

erhöhtes  

Beförderungsentgelt

�
�

�
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Schaubild „Schwarzfahren“ 
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Datum: 01.02.2021

Forderung 12345

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Ratenzahlungen anzubieten. Ich bitte Sie deshalb, die o. g. Angelegenheit für sechs 
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zu stunden und auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu verzichten.

Mein Vorschlag stellt kein Anerkenntnis Ihrer Forderung dar.

Mit freundlichen Grüßen 
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Musterschreiben „Stundung“

1 Vergehen, aber 2 Forderungen

Wiederholtes 

Schwarzfahren

Strafrechtliche  

Forderung durch  

Staatsanwaltschaft

Möglichkeiten der Regelung:

	z komplette Summe zahlen

	z Ratenzahlung
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Wenn Schulden nicht bezahlt werden
Am Anfang: MahnungenEine Mahnung erfolgt, wenn eine Zahlung nicht fristgerecht eingegangen ist. 

In diesen Fällen wird ein Mahnschreiben verschickt. Bitte prüfen, ob die Forderung 

aus einer angemahnten Rechnung auch gerechtfertigt ist. Dies bedeutet, ob zum 

Beispiel die in Rechnung gestellte Ware auch bestellt und geliefert wurde. Stellt sich 

dabei heraus, dass eine Forderung nicht gerechtfertigt ist, kann gegen die Mahnung 

mit juristischer Hilfe vorgegangen werden (s. Kapitel: Wer bezahlt den*die Rechts-

anwält*in?). 

Wenn der geforderte Betrag berechtigt ist, sollte gezahlt werden, um einen Mahn-

bescheid mit zusätzlichen Kosten zu umgehen (s. Kapitel: Schreiben vom Gericht 

und „gelbe Briefe“). Ist eine Zahlung wegen finanzieller Probleme gerade nicht 

möglich, sollte versucht werden, eine Einigung mit dem*der Absender*in zu erzielen, 

z. B. durch eine Ratenzahlung oder eine Stundung (s. Kapitel: Schuldenregulierung). 

Ist die Rechnung, die angemahnt wurde, bereits drei Jahre alt, könnte die Forderung 

verjährt sein.

Achtung 
Eine Mahnung unterbricht die Verjährungsfrist von drei Jahren nicht. Diese 

wird jedoch durch eine Zahlung – sei sie auch noch so klein – unterbrochen. 

EmpfehlungQuittungen, Überweisungsbelege und Kontoauszüge vier Jahre aufbe-

wahren.
Bei Forderungen, die nicht gerechtfertigt sind, ist ggf. Rücksprache mit 

der Schuldnerberatung sinnvoll.Anhang
Schaubild „unbezahlte Schulden“ (S. 40)
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Wissenswertes zu Inkassounternehmen
Wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, die offenen Rechnungen zu begleichen, 

wird aus einer offenen Forderung schnell ein Inkassofall. Ein Inkassounternehmen 

versucht dann, die offenen Beträge einzutreiben.  

Für die Beauftragung eines Inkassounternehmens entstehen Kosten, die dann  

zusätzlich durch die verschuldete Person zu tragen sind.
Inkassokosten sind hoch und oft nicht nachvollziehbar. „Normale“ Inkassokosten 

orientieren sich bei der Berechnung an der Rechtsanwaltsgebührentabelle. Dies 

bedeutet, je höher eine Forderung ist, desto höher sind die Kosten. Als Richtwert 

darf bei einer geltend gemachten Forderung von bis zu 500 € höchstens eine Gebühr 

in Höhe von 58,50 € erhoben werden.

Achtung 
Inkassounternehmen versuchen häufig, Ratenzahlungen mit der  

verschuldeten Person zu vereinbaren. Mit den Raten werden dann  

zunächst Gebühren und Zinsen beglichen, die eigentliche Forderung  

besteht weiterhin! Inkassoforderungen und beigefügte Schreiben (z. B. Schuldanerkenntnis, 

Ratenzahlungen o. ä.) nicht unterschreiben und zurücksenden. 

Damit können unbeabsichtigt überhöhte Forderungen anerkannt und  

Verjährungsfristen unterbrochen werden.EmpfehlungKeine Kleinstraten zahlen, da zunächst die Kosten bedient werden, nicht 

aber die eigentliche Hauptforderung. 
Zahlungen sollten nie ohne ein schriftliches Verhandlungsergebnis geleistet 

werden! (s. Kapitel: „Schuldenregulierung“). Rückzahlungen müssen 

immer verbindlich vereinbart werden. 
Sollten die Inkassokosten zu hoch erscheinen, sollte eine Schuldner- 

beratungsstelle kontaktiert werden.
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Schuldenprobleme?  
Geben Sie Erste Hilfe! 
Der Leitfaden für Beratende

Die schon angespannte finanzielle Situa-
tion in den Familien verschärft sich durch 
die aktuelle Inflation und die steigenden 
Energiekosten. Viele sind auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen und brauchen 
Hilfe, um an Hilfe zu kommen.  

Die Broschüre „Schuldenprobleme? Geben 
Sie Erste Hilfe!“ richtet sich an Fach-
kräfte aus Jugendhilfe, Schulen, sozialen 
Diensten und anderen Arbeitsfeldern, die 
häufig mit Schuldenproblemen von jungen 
Menschen konfrontiert werden. Enthalten 
sind hilfreiche Tipps und Textbausteine mit 
Anschreiben für Anträge, Einsprüche u. a. 

Damit werden Beratende bei Anfragen 
zum Thema Schulden unterstützt und 
handlungsfähig gemacht. Es gilt, den in 
Schwierigkeit geratenen Menschen Aus-
wege  aus  einer beginnenden Schulden-
spirale zu zeigen.

Autorin: Schuldnerhilfe Essen gGmbH

Broschüre: 52 Seiten | DIN-A5 | 3,70 € 1 
Bestell-Nr. 1080

1

Der Leitfaden 
für Beratende.

Schuldenprobleme?
Geben Sie Erste Hilfe!
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KOMM, WIR REDEN über Krieg.

Es ist Krieg in Europa und in vielen Fa-
milien ist dies ein bedrückendes Thema. 
Auch Kinder spüren das. Die Pandemie 
muss noch verarbeitet werden und schon 
kommt eine neue Bedrohung auf sie zu. 
Flüchtlingskinder kommen in den Kinder-
garten oder in die Klassen. Was hilft dabei, 
mit Ängsten umzugehen? REDEN. Doch wie 
kann man bei Fragen von Kindern zu Krieg 
und dem damit verbundenen Leid die 
richtigen Worte finden? 

Der Flyer gibt Antworten auf folgende 
Fragen: 

 J Wie beantworte ich sachlich aber au-
thentisch Fragen meiner Kinder? 

 J Wie kann man älteren Kindern, die 
schon selber Informationen im Netz 
sammeln, beim Faktencheck helfen? 

 J Wie schütze ich mich und meine Kinder 
vor der ständigen Informationsflut? 

 J Wie können wir uns vor Stress und 
Überforderung schützen? 

Flyer: 4 Seiten | DIN-lang | 0,30 € 1

Bestell-Nr. 3101 E

Hilfestellung für Erwachsene

KOMM, 
WIR 

REDENREDEN.
Kommunikation mit  
Kindern über Krieg

Am 24. Februar 2022 begann Russland auf Befehl von 
Wladimir Putin mit der Invasion der Ukraine. Seitdem 
überschlagen sich die Nachrichten einander und die  
emotionale Achterbahn hört nicht auf. Immer mehr 
Stimmen fragten danach, wie schlimm die Situation 
realistisch auch für uns ist – und in anderen, einfacheren 
Worten mit leiseren Stimmen fragten auch Kinder und 
Jugendliche. 

Als Erwachsener einem Kind erklären zu müssen, was ge-
rade in der Ukraine passiert, scheint eine Mammutaufgabe 
zu sein. Wir wollen alle immer das Beste für unsere Kinder, 
doch in Zeiten wie diesen kann es eine Herausforderung 
sein, trotz der eigenen Gefühlswelt noch immer ein Gefühl 
von Sicherheit zu vermitteln. 

Stand: März 2022

WAFFENRECHT | KOMM, WIR REDEN… | SCHULDEN 

Arbeitsheft Waffenrecht
Eltern, Erzieher*innen und Fachleute in 
der Jugendsozialarbeit wissen bei einer 
Konfrontation mit Waffen oft nicht, wie 
damit umzugehen ist und wie die gesetz-
lichen Regelungen sind, z. B.:

 J Was alles sind Waffen?

 J Welche Waffen unterliegen Verboten 
oder Einschränkungen?

 J Was heißt „führen“ einer Waffe?

 J Was sind Waffenverbotszonen?

 J Was ist der Unterschied zwischen 
einem „Waffenschein“ und einem 
„kleinen Waffenschein“?

 J Was sind Anscheinwaffen?

 J Wann begeht man eine Ordnungswid-
rigkeit und wann eine Straftat?

 J Was können Pädagog*innen tun?

 J u. v. m.

Um ins Gespräch mit einer Gruppe oder 
Klasse über das aktuelle Waffenrecht zu 
kommen, dient der in der Broschüre ent-
haltene Fragebogen (kann kopiert wer-
den). Die kommentierten Antworten in der 
Broschüre sind auch für Personen wichtig, 
die keine Waffe besitzen, denn in Problem-
situationen wird so die Verhaltenssicher-
heit gefördert.

Redaktion: Jürgen Schmitz, Jugendamt 
Essen mit freundlicher Unterstützung,  
Beratung der Polizei Essen und Hamburg

Broschüre: 32 Seiten | 12 x 21 cm | 2,50 € 1

Bestell-Nr.: 1012

Beispielseiten aus 
„Schuldenprobleme? 
Geben Sie Erste Hilfe!“

10

SchlagringHiebwaffe aus zusammenhängen-
den Ringen mit einer Stützleiste 

für die Hand. Schlagringe sind 
teilweise mit Spitzen oder Stacheln 

versehen. 

Verbotene Waffe

Stahlrute Hiebwaffe aus Stahlfedern, meist 
aus mehreren ineinander schieb-

baren Elementen. 
Verbotene Waffe

TeleskopstockÄhnlich wie die Stahlrute, nur nicht 
aus Federn, sondern aus starren 

Elementen, die ineinander gescho-
ben werden können.  

Darf ab 18 Jahren erworben aber  
nicht geführt werden (siehe S. 9). 

 

Hieb- und Stoßwaffen  

II. Waffen im ÜberblickAuf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Waffen, 

die für Jugendliche typisch sind. Die Kurzbeschreibungen und 

Abbildungen sollen die Zuordnung erleichtern, waffenrechtliche 

Einschränkungen werden aufgezeigt. 

 ✘

 ✘

 ✘

11

Morgenstern Hiebwaffe, die meist aus einem Griffstück mit einer Kette und 

einer massiven Kugel o. ä. besteht (oftmals selbstgefertigt). 

 
Darf ab 18 Jahren erworben werden.  (Einschränkungen siehe  

S. 9 §42a) 

Häufig werden Morgensterne als »Nachbildung historischer 

Gegenstände« hergestellt. Diese Varianten haben in der Regel 

abgerundete oder stumpfe Stachel und werden als Dekora-

tionsgegenstände eingestuft. 
 

Keine waffenrechtliche Einschränkung 
Nun ChakuEin Würgegerät, das aus zwei gleich 

langen Stäben besteht, die durch eine 
Kette o. ä. miteinander verbunden sind. 

 
Verbotene Waffe 

 ! 

✔ 

 ✘

1

Waffenrecht
Eine Arbeitshilfe zum Thema 

Jugendliche und Waffen
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Beispielseiten aus 
Waffenrecht
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KINDESWOHLGEFÄHRDUNG | MOBBING | SEXUALISIERTE GEWALT

Mobbing
Die Broschüre informiert Eltern und Fach-
kräfte über dieses drängende Problem. Sie 
enthält viele praktische Anregungen, wie 
man Mobbing erkennen, den Opfern helfen 
und Mobbing eindämmen kann.

Broschüre: 52 Seiten | 12 x 21 cm | 2,30 € 1

Bestell-Nr.: 1013  Restposten

unter Kindern 
und Jugendlichen
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Sexualisierter Gewalt im  
digitalen Raum begegnen 
Kinder schützen und in ihren Rechten stärken

Die Broschüre der AJS NRW will pädagogi-
sche Fachkräfte und Eltern für Risiken und 
Gefahren sensibilisieren, ohne Pessimismus 
zu verbreiten. Es geht darum, Kinder und 
Jugendliche im digitalen Alltag zu begleiten 
und sie zu befähigen, sich selbst zu schützen.

Die vorliegende 2022 komplett aktualisierte 
Neubearbeitung der Publikation „Cyber-
Grooming, Sexting und sexuelle Grenzverlet-
zungen” beinhaltet vielfältige Ergänzungen. 
Aufgenommen worden sind auch neue 
Jugendschutzvorgaben aus dem Strafge-
setzbuch.

Herausgeberin: AJS NRW e. V. 
Broschüre: 40 Seiten | DIN-A5| 2,00 € 
Bestell-Nr.: 1024 

Kinder und Jugendliche vor  
sexualisierter Gewalt schützen 
Basiswissen für eine stärkende Erziehung

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche ist ein Thema, das Eltern und 
Erziehende schockiert, verunsichert und 
ohnmächtig macht. Der Wunsch, Kinder 
und Jugendliche zu schützen, ist groß. Für 
eine wirksame Prävention braucht es Er-
wachsene, die Kinder und Jugendliche ernst 
nehmen und sensibel auf ihre Bedürfnisse 
eingehen; Erwachsene, denen bewusst ist, 
dass Heranwachsenden sexualisierte Gewalt 
in der Familie, im sozialen Nahbereich, in 
Vereinen, in Organisationen und im digita-
len Raum widerfahren kann. Die Broschüre 
der AJS NRW soll Tabus abbauen und Eltern, 
Erziehende und weitere Vertrauenspersonen 
ermutigen, aktiv vorzubeugen.

Herausgeberin: AJS NRW e. V. 
Broschüre: 24 Seiten | DIN-A5| 2,00 € 
Bestell-Nr.: 1025 

Wie geht es dir?  
Kindeswohlgefährdung  
erkennen

Vernachlässigung, körperliche oder 
seelische Misshandlung, sexualisierte 
oder häusliche Gewalt: Wenn wir vom 
Schicksal eines betroffenen Kindes er-
fahren, sind wir erschüttert und fragen, 
wie es dazu kommen konnte. Wie können 
wir in Zukunft bestmöglichen Schutz und 
Sicherheit beim Aufwachsen geben? 

Die Broschüre hilft Eltern, Freund*innen, 
Nachbar*innen oder Fachkräften, falls sie 
einen Fall im Umfeld vermuten oder um 
sie überhaupt zu sensibilisieren.

Autor: Prof. Dr. Thomas A. Fischer 
Broschüre: 32 Seiten | 12 x 21 cm  
ISBN: 978-3-910755-02-4 | 2,50 € 1

Bestell-Nr. 1023   

WIE GEHT 
ES DIR?

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

ERKENNENERKENNEN

Bestell-Nr.: 9201
Preis: 2,00 € [D]

ISBN 978-3-910755-02-4

Beispielseiten aus 
„Wie geht es dir“ 
Kindeswohlgefährdung 
erkennen"
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* Wird nicht eingefordert bzw. nachgeprüft. Jede Plattform legt die Altersbestimmungen in den 
AGB fest. Gesetzlich gibt es keine klaren Vorgaben.

JUGENDLICHE 
UND CHATTEN

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

KOMMUNIKATION IM INTERNET
Computer und Smartphones sind aus der Alltagswelt nicht mehr wegzu-
denken. Auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen sind sie nicht nur 
Bestandteil, sondern spielen eine große Rolle in der Kommunikation.  
Deshalb ist Medienpädagogik heute wichtiger denn je und eine wesentliche 
Aufgabe der Jugendhilfe. 

Diese Broschüre soll die digitale Kultur inklusive ihrer Vorzüge und Gefahren 
für Kinder und Jugendliche aufzeigen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist 
nicht gegeben, denn die digitale Welt verändert sich gerade seit Corona 
noch rasanter als zuvor. Wir wollen Grundlagen vermitteln und die Wahr-
nehmung für potenzielle Gefahren schärfen. 

Die gängigen Begriffe haben wir unter dem Begriff „Chatsprache“  
zusammengefasst.

GRUNDSÄTZLICHES
Chatten ist ein Wort, das mittlerweile auch zur deutschen Sprache ge-
hört. Es kommt vom englischen Verb „to chat“ und bedeutet: plaudern, 
schwätzen, sich unterhalten. Davon abgeleitet werden digitale Räume, in 
denen Unterhaltungen zu bestimmten Themen geführt werden, Chatrooms 
genannt. Dort unterhalten sich die anwesenden Personen gleichzeitig und 
in Realzeit. Dieser digitale Ort kann als Gegenstück zum realen Treffplatz 
gesehen werden, wie ein Eiscafé oder die Innenstadt. Die Themenpalette 
ist hier breit gefächert: von Wissenschaft über Politik bis hin zu Hobbies 
wird alles angeboten. Die Betreibenden dieser Angebote sind sowohl in der 
Öffentlichkeit als auch bei Privatpersonen zu finden und meist bieten diese 
Chatrooms eine Vielzahl unterschiedlicher Channels an. Hier geht es um 
den Austausch miteinander.

Soziale Netzwerke dagegen werden insbesondere dazu genutzt, virtuell 
Freund*innen zu treffen und den Kontakt mit ihnen zu halten. Sie funktio-
nieren vor allem über die Selbstdarstellung ihrer Nutzer*innen. Sie erstellen 
ein eigenes Profil mit möglichst vielen persönlichen Angaben, häufig mit-
hilfe der Möglichkeit, Fotos, Musik- und Video-Dateien hochzuladen.  
Die Vernetzung der Mitglieder erfolgt über Freundeslisten; der Austausch  
untereinander findet mittels integrierter Chats oder persönlicher Nachrichten 
statt.

Apps auf dem Smartphone wie WhatsApp oder Telegram zählen ebenfalls 
zu den sozialen Netzwerken, die zum Austausch gedacht sind. Sie sind so-
genannte Instant Messenger. Je nach Plattform sind sie komplett anonym 
oder benötigen die mobile Telefonnummer zur Anmeldung.

INFORMATION UND BERATUNG

RUND UM JUGENDSCHUTZ www.jugendschutz-info.de 

NUMMER GEGEN KUMMER E. V.
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 | Elterntelefon: 0800 111 0550

STELLE FÜR JUGENDSCHUTZ IN TELEMEDIEN UND  
MELDESTELLE BEI VERSTÖßEN
www.jugendschutz.net (Beschwerdeformular) | hotline@jugendschutz.net

FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE MULTIMEDIA (FSM) 
www.internet-beschwerdestelle.de I hotline@fsm.de 

IMPRESSUM © DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Straße 101 | 45219 Essen | T: (02054) 5119 | info@drei-w-verlag.de 
www.drei-w-verlag.de | Bestell-Nr. 3003 | Bild: Wayhome Studio – stock.adobe.com 
Redaktion unterstützt durch Petra Schultz (Kreisjugendpflegerin, Landratsamt Hof)

Die Texte basieren auf einem Flyer der Stadt Nürnberg. Die Drei-W-Verlag GmbH hat für diesen ein unein-
geschränktes Nutzungsrecht erhalten. Abdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.

REIZ UND RISIKEN
Der Reiz in der digitalen Kommunikation liegt in der problemlosen und 
schnellen Handhabung. Wie im direkten Gespräch geht der Austausch auch 
über Belangloses hinaus. Kinder und Jugendliche mit gleichen Interessen 
können sich im Chat immer wieder treffen und eine Art Freundeskreis 
bilden: eine Community. Die Registrierung ist meist kostenlos, allerdings 
profitieren die Anbietenden durch Werbebanner und kostenpflichtige  
Zusatzfunktionen. Nichtkommerzielle Kinder-Chat-Anbietende stellen einen 
sicheren Raum bereit. Der größte Reiz der digitalen Kommunikation liegt 
aber wohl in der Anonymität – die User*innen fühlen sich unangreifbarer.

Dazu darf nicht vergessen werden, dass der Aufbau eines Freundeskreises, 
die Selbstdarstellung und Außenwirkung, sowie der Austausch mit Gleich-
altrigen wichtige Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen sind, die teil-
weise in den sozialen Netzwerken erfüllt werden können. 

Digitale Kommunikation beinhaltet neben den gerade genannten Vorteilen 
jedoch auch Risiken, die nicht immer nur durch Interaktion mit anderen 
User*innen entstehen. 

CYBERMOBBING
Unter diesen Begriff fallen Beleidigungen, die auch rassistisch, sexistisch 
oder extremistisch geprägt sein können. Die vermeintliche Anonymität 
sorgt dafür, dass sich die Täter*innen sicherer fühlen.

CYBERGROOMING
Sexuelle Belästigungen von Kindern und Jugendlichen sind ein Risiko. Gerade 
Erwachsene nutzen die Anonymität, um Minderjährige zu sexuell orientierten 
Handlungen aufzufordern. Darüber hinaus gibt es häufig Anfragen im öffentli-
chen Chat nach privateren Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. 

PROBLEMATISCHE INHALTE
Von politisch inkorrekten User*innennamen über Beiträge, die inkorrekte 
Meinungen oder gar Fake News verbreiten, bis hin zur direkten Verlinkung. 
Diese Inhalte können rassistisch, sexistisch, pornografisch oder extremis-
tisch sein. Betrachtet Inhalte kritisch und prüft die Quellen. (Seriös sind 
z. B. die öffentlich-rechtlichen Medien.) 

WEITERE GEFAHRENPUNKTE
 Ü Veröffentlichung und Weitergabe von persönlichen Informationen
 Ü Zusendung von Viren, Spam und pornografischem Material
 Ü Nutzung auch während der Schulzeit
 Ü Möglicherweise keine professionelle oder elterliche Kontrolle
 Ü Suchtpotenzial 
 Ü Austausch von Bildern mit evtl.  

 unkontrollierter Weitergabe an Dritte
 Ü Upload und Weitergabe von  

 urheberrechtlich geschützten Daten
 Ü Fake-Profile oder Betrüger*innen 

ALTERSGRENZEN SOCIAL MEDIA

 ALTER ABFRAGE EINVERSTÄNDNIS ANMERKUNG  
  VOM ALTER ELTERN

Instagram 13 ja ja, per E-Mail* 

Facebook 13 ja nur für einige  
   Funktionen 

YouTube 16 ja ja* 

Snapchat 13 ja  ja* 

TikTok 13 ja ja, per E-Mail* 

Twitter 13 ja ja* 

Zoom 16 ja - 

Discord 13 ja   

Pinterest 13 ja - 

WhatsApp 16 ja enfällt

Threema - - - 

Telegram 16 ja -

Signal 13 ja ja* 

sonst erst ab 16 Jahren 
personalisierte Werbung
Keine Gesichterkennung 
unter 16 Jahren; Angaben 
zu Religion, Politik,  
personalisierte Werbung 
nur nach Zustimmung  
der Eltern
YouTube Kids ohne 
Altersfreigabe mit Google 
Family-Link-Account

Bildungsbereich als 
Ausnahme möglich

nein, aber bei Verdacht 
verifizieren mit Aus-
weisdokument nötig

geringe Privatsphäre;
NSFW (Not Save For Work) 
sind 18+ Inhalte

nicht alle Funktionen 
freigeschaltet

Stand 09/22

nicht sicher, sammelt Daten 
für kommerzielle Zwecke
sehr sicher,  
aber kostenpflichtig. 
unbedingt Einstellungen 
modifizieren
Privatsphäre und  
Datenschutz sehr gut. 
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JUGENDLICHE UND 
FÜHRERSCHEIN
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JUGENDLICHE 
UND TASCHENGELD

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

Kompakt-Infos zu den Themen, die  
Jugendliche und Eltern bewegen.

Unsere ansprechend gestaltete Reihe  
„Jugendliche und“ ist die Basisausstattung  
für jedes Familienzentrum, Jugendamt,  
Bürgerbüro oder jede Schule. Das Beson-
dere: Sehr viel Wissen kurz und kompakt 
aufbereitet – das werden die Jugendlichen 
lesen. Bestellen Sie direkt und profitieren 
Sie von Mengenrabatten. 

Auch Eltern sind an diesen Basis-Infos 
interessiert, da sie in der ständigen Diskus-
sion mit ihren Kindern sind und mitlernen 
müssen.

Nicht jedes Jugendamt, jede Beratungsstelle 
oder sonstige Institution kann aktuelle Flyer 
zu verschiedensten Themen herstellen. Des-
halb hat der Drei-W-Verlag diese Flyer-Reihe 
in sein Verlagsprogramm aufgenommen und 
bietet es allen Interessierten an.

Die Texte basieren teilweise auf Flyern des 
Jugendamtes Nürnberg und Bremen und 
wurden inhaltlich aktualisiert. 

Warum Flyer?
Bei Vielen besteht der Wunsch nach wich-
tigen Infos und das möglichst kompakt. 
Sie müssen kurz, in verständlicher Sprache 
und interessant gestaltet sein. Etwas 
mitzugeben oder aussuchen zu können 
auf Papier macht eine Info wertiger. Bei 
Projekttagen in Schulen, an Elternaben-
den, im Foyer des Jugendamtes und zur 
persönlichen Weitergabe bei Fragen von 
Interessierten ist dieses Medium ideal.

Mit unseren Flyern haben Sie die Möglich-
keit, ohne großen eigenen Aufwand, Ihre 

 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009

KOMPAKT-INFOS – DIE BASIS FÜR IHRE AUSLAGE

Möglichkeiten  
der Individualisierung

Möglichkeit 1 E: Bei jedem Flyer ist 
auf der letzten Seite ein Raum für Ihre 
Infos vorgesehen. Dort kann z. B. 
Ihr Logo, Ihre Kontaktdaten u. a. 
eingedruckt werden. Der Eindruck ist 
mehrfarbig. Preise finden Sie auf dem 
Bestellschein.

Möglichkeit 2: Sie möchten gerne 
Ihre eigene CD einsetzen? Unser grafi-
sches Team wird die Flyer nach Ihren 
Gestaltungsvorschriften umgestalten. 
Hierbei besteht auch die Möglichkeit, 
weitere Änderungswünsche zu ver-
wirklichen, z. B. Abdruck der örtlichen 
Hilfs- und Beratungsangebote.

Bitte sprechen Sie uns an. Wir finden 
für Sie die passende Lösung.

Bürger*innen und Familien über wichtige 
Themen zu informieren. Optisch alles aus 
einem Guss und inhaltlich immer aktuell.   

Acht Flyer zur Wahl
 J Sexualität  Bestell-Nr.:  3001 E
 J Taschengeld Bestell-Nr.:  3002 E
 J Chatten  Bestel-lNr.:  3003 E
 J Führerschein Bestell-Nr.:  3004 E
 J Ausgehen Bestell-Nr.:  3005 E
 J Verträge  Bestell-Nr.:  3006 E
 J Alkohol Bestell-Nr.:  3007 E
 J Hitze Bestell-Nr.:  3008 E
 J Filme & Serien Bestell-Nr.:  3009 E

Und die Flyer-Reihe soll wachsen.  
Weitere Themen sind in Vorbereitung.

Alle Flyer sind auf DIN-Lang gefalzt und 
haben sechs oder acht Seiten. 

Preis pro Flyer: 0,35 € 1

AUSWIRKUNGEN DER KLIMAKRISE  
AUF KINDER UND JUGENDLICHE 
Wir alle spüren es, wie uns der Klimawandel zusetzt. Unübersehbar sind 
die Zeichen der Klimakrise. Wir leiden zunehmend unter Hitze, unter im-
mer neuen Hitzerekorden. Besonders betroffen sind Kinder und Jugend-
liche. Daher hat auch die Kinderkommission KiKo des Deutschen Bun-
destages festgestellt, dass es kaum ein anderes Thema gibt, das größere 
Auswirkungen auf das Wohl der Kinder hat, als der Klimawandel.

DIE KLIMAKRISE IST EINE KRISE  
DER JUNGEN MENSCHEN

HEUTE GEBORENE KINDER WERDEN BIS ZU SIEBENMAL 
MEHR HITZEWELLEN ERLEBEN.
Die Folgen der Erderwärmung werden vor allem die Jungen treffen. Ein 
heute geborenes Kind wird im Schnitt viel mehr Extremwetter erleben als 
ein 1960 geborener Mensch. Ein*e heute ca. 65 Jährige*r erlebt im Laufe des 
Lebens im Schnitt zwei bis sechs Hitzewellen. In die Lebenszeit eines 2020 
geborenes Kindes werden dagegen durchschnittlich 10 bis 26 Hitzewellen 
fallen, und das auch nur, wenn der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad 
begrenzt wird, wie es auf der Klimakonferenz im Pariser Klimaübereinkom-
men im Jahre 2015 als Ziel vereinbart wurde. Wenn aber die derzeitigen Kli-
mastrategien der Regierungen beibehalten werden, was global auf deutlich 
mehr als zwei Grad hinauslaufen würde, werden es 21 bis 39 Hitzewellen, die 
ein 2020 geborenes Kind im Laufe seines Lebens erleben wird.

„Das Thermometer steigt und damit nimmt auch die Belastung für Kinder 
zu“. (UNICEF)

Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF waren in 
Deutschland im Jahr 2020 3,3 Millionen Kinder häufig Hitzewellen ausge-
setzt. 2,6 Millionen Kinder erlebten langandauernde Hitzewellen und 4,1 
Millionen unter 18-Jährige schwere Hitzewellen. Bei einer Erderwärmung 
um 2,4 Grad werden im Jahr 2050 nahezu alle Kinder in Deutschland hier-
von betroffen sein.

K I N D E R ,  J U G E N D L I C H E 
U N D HITZE

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

DER KLIMAWANDEL TRIFFT KINDER 
 UND JUGENDLICHE BESONDERS
Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Kinder und Jugendliche 
als besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe. „Vulnerabel“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „verwundbar“ oder „verletzlich“. Als vul-
nerable Bevölkerungsgruppen versteht man Menschen, die unter Krisen, 
wie z. B. Klimawandeleinflüssen besonders leiden, also auch Kinder und 
Jugendliche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nicht nur eine signifikante Gesundheits-
gefährdung von Kindern nachgewiesen, sondern auch erhöhte Sterbe-
wahrscheinlichkeit nach Hitzestress von Kleinkindern im Alter von einem 
Jahr und darunter.

Die Klimaerwärmung wirkt wie Gift. Von Anfang an, von der Empfängnis, 
der frühen Kindheit, bis ins Jugendalter, beginnen wir, bedeutende Aus-
wirkungen von Klimagefahren auf die Gesundheit zu erkennen.

STEIGENDE TEMPERATUREN – HÖHERES RISIKO FÜR 
FETTLEIBIGKEIT
Mehr Frühgeburten und ein höheres Risiko, fettleibig zu werden: Die Erder-
wärmung schadet schon den Kleinsten – und hat lebenslange Folgen. 

Forscher haben unter anderem festgestellt, dass die steigenden Tempe-
raturen mit einer schnelleren Gewichtszunahme bei Babys zusammen-
hängen, was auch das Risiko für eine spätere Fettleibigkeit erhöht. Die 
ansteigenden Temperaturen werden auch mit Frühgeburten in Verbindung 
gebracht, die lebenslange gesundheitliche Folgen haben können.

Das Risiko einer Frühgeburt wird wahrscheinlich mit dem erwarteten An-
stieg der globalen Temperaturen und Hitzewellen zunehmen – dies ist ein 
ernstes Problem.

WEITERE INFORMATIONEN:
 �  www.umweltbundesamt.de 

 �  www.bundesgesundheitsministerium.de

 �  www.unicef.de

 �  www.klima-mensch-gesundheit.de

 �  www.kindergesundheit-info.de

 �  www.rki.de
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BABYS UND KLEINKINDER SIND  

BESONDERS GEFÄHRDET 

Sie dehydrieren schneller, bekommen eher Sonnen-

brand oder einen Sonnenstich. Der Grund: Kinder 

schwitzen weniger als Erwachsene und geben da-

durch weniger Wärme ab. Andererseits erzeugen sie 

bei körperlichen Aktivitäten mehr Stoffwechselwär-

me als Erwachsene. Bei extremer Hitze und großer 

Anstrengung gelingt es dem kindlichen Körper 

dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend 

abzusenken.

FERNSEHEN – STREAMING –  
KINO UND BLU-RAY
Nach wie vor ist der Fernseher das Familienmedium Nummer eins und 
fasziniert alle Altersgruppen. Die Vielfalt an Formaten und Kanälen wurde 
durch die Digitalisierung des Fernsehens erhöht, erschwert aber auch den 
Überblick, welche Sendungen für wen geeignet sind. Zudem muss beachtet 
werden, dass lineares Fernsehen – die Ausstrahlung nach einem festgelegten 
Programm-Zeitschema – immer weniger mehrheitlich genutzt wird, sondern 
Fernsehsendungen in Mediatheken oder über Online-Zugang jederzeit ver-
fügbar sind. Neben dem Kino und der Blu-ray/DVD sind es aber vor allem die 
Streamingdienste oder Internetportale wie YouTube, die als Orte für Filme 
und Serien relevant sind. 

WAS BEDEUTET JUGENDSCHUTZ 
BEI FILMEN UND SERIEN?
Filme dürfen nur dann Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren zu-
gänglich gemacht werden, wenn sie für die entsprechende Altersstufe eine 
Freigabe erhalten haben. Ausgenommen hiervon sind nur Informations-, 
Instruktions- und Lehrfilme, die offensichtlich nicht die Entwicklung oder 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen („Infoprogramm“ 
oder „Lehrprogramm“). 

WIE FUNKTIONIERT BEI FILMEN UND  
SERIEN DER JUGENDSCHUTZ?
Die Prüfung, für welche Altersstufe ein Film freigegeben wird, führt die, 
bereits 1948 gegründete Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
durch. Die 16 Bundesländer haben festgelegt, dass die FSK-Entscheidungen 
bundesweit gelten.

Auf der Basis des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und der FSK-Grundsätze 
wird über die Freigabe für fünf Altersklassen entschieden (ab 0, 6, 12, 16 
und 18 Jahren). Die Prüfung geschieht auf Antrag. Eine gesetzliche Vorlage-
pflicht besteht nicht, faktisch durchlaufen aber alle in Deutschland im Kino 
vorgeführten Filme eine FSK-Prüfung. Neben dem Kinofilm zählen zu den 
Prüfobjekten alle Filme, vor allem digitale und analoge Videoformate wie 
DVD, Blu-ray.

J U G E N D L I C H E  U N D 
FILME & SERIEN

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

FERNSEHEN UND JUGENDSCHUTZ
Wesentlicher Aufgabenbereich der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF) ist die Begutachtung des privaten Fernsehprogramms unter Gesichts-
punkten des Jugendschutzes. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben 
eigene Jugendschutzbeauftragte. Grundlage ist der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV). Die FSF bestimmt mit den Altersfreigaben, die denen 
der FSK entsprechen, die Sendezeit im Fernsehen. Ist ein Film, der im Fern-
sehen ausgestrahlt wird, schon von der FSK geprüft worden, so ist deren 
Einstufung bindend. Ausnahmen?

DABEI GILT FOLGENDES:
 Freigabe ab 0 Jahren:  
 keine Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 6 Jahren:  
 keine Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 12 Jahren: Ausstrahlung ab 20.00 Uhr,  
 wenn der Film an der Grenze zu einer Freigabe ab  
 16 Jahren liegt, sonst auch ohne Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 16 Jahren: Ausstrahlung  
 zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr

 Keine Jugendfreigabe (18): Ausstrahlung  
 zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr

Ausführliche Erläuterungen: https://fsf.de/lexikon/altersfreigaben-und-fsf-kennzeichen 

WANN WERDEN FILME IN EINER GESCHNITTENEN  
FASSUNG IM FERNSEHEN GEZEIGT?
Vor allem Filme mit einer Freigabe ab 16 Jahren, die nicht vor 22.00 Uhr 
gezeigt werden dürfen, werden von den Sendern in den jugendschutzrele-
vanten Szenen gekürzt, um die Genehmigung für eine Ausstrahlung ab 20.00 
Uhr zu erhalten.

WERDEN FILME AUS DEM ABENDPROGRAMM IN DER  
GLEICHEN FASSUNG TAGSÜBER WIEDERHOLT?
Bei Filmen, die im Hauptabendprogramm (20.00 bis 22.00 Uhr) gezeigt wer-
den, geht man davon aus, dass sie für 12-Jährige geeignet sind. Sie dürfen 
im Tagesprogramm wiederholt werden, sofern das Wohl jüngerer Kinder 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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INFORMATION UND BERATUNG
Auf den Seiten der FSK sind Internetauftritte wichtiger Einrichtungen zum 
Jugendmedienschutz zusammengestellt: www.fsk.de/?seitid=272&tid=502 

Hilfe und Informationen bieten auch folgende Portale: „Schau hin“ und 
„Klicksafe“.

WOHIN KANN ICH MICH MIT BESCHWERDEN WENDEN?
Zuschauerbeschwerden und Anfragen zu jugendschutzrelevanten Themen 
im privaten Fernsehen nimmt die FSF-Jugendschutz-Hotline entgegen.  
Potenzielle Verstöße werden an einen Prüfausschuss weitergeleitet: 

https://fsf.de/jugendschutz-hotline/

FSK.online bietet allen Internetnutzern die Möglichkeit, sich über Angebote 
im Internet zu beschweren:

https://www.fsk.de/?seitid=1676&tid=466

Öffentlich-Rechtliche Beschwerdestelle?

WICHTIG:: 
Es wird auf eine potentielle Gefährung geprüft. Die Altersfrei-

gaben sind keine pädagogischen Empfehlungen. Informieren 

Sie sich vorher, worum es in dem gewünschten Film oder Serie 

geht und entscheiden Sie als Erwachsene*r ob das Kind oder 

der*die Jugendliche schon mit dem Inhalt umgehen kann. Als 

Beispiele: In vielen Kinderfilmen (ab 0 Jahre freigegeben) stirbt 

ein Elternteil oder auch harmlose Szenen können je nach Ent-

wicklung oder persönlicher Erfahrung stark verängstigen.
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Körperliche und seelische  Abhängigkeit

• seelische Abhängigkeit
 ist vergleichbar mit einer „Angewohnheit“, die du sehr  
 schwer wieder ablegen kannst. Sie besteht dann, wenn  
 du dich nicht mehr in der Lage fühlst, ohne die Ein- 
 nahme des Suchtstoffes zu leben.

• körperliche Abhängigkeit
 Du bist körperlich von einer Droge abhängig, wenn  
 du Entzugserscheinungen hast, sobald die Droge nicht  
 verfügbar ist (d. h. Schmerzen, Übelkeit, Halluzinatio- 
 nen, Depressionen, innere Unruhe …).

Die körperliche Abhängigkeit kann durch eine Ent-
zugsbehandlung im Krankenhaus „geheilt“ werden. Die 
seelische Abhängigkeit kann jedoch nicht so einfach 
geheilt werden.  Hierzu bedarf es eines starken Willens 
und oftmals professioneller Hilfe. Das ist ein langer, 
schwerer Weg und ob es klappt, hängt von vielen 
Faktoren ab.

So trägst du letztendlich immer die Verantwortung 
für dich selbst und damit auch dafür, was mit deinem 
Körper passiert!
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Gruppe alkoholkranker Menschen ein starker Drang nach 
Alkohol, was ein klares Anzeichen für eine Alkoholsucht 
ist. Nach einer Phase der Reizbarkeit und Unruhe entlädt 
sich diese Anspannung in tagelangen Alkoholexzessen, 
bei denen die Epsilon-Trinker die Kontrolle über sich 
selbst verlieren. In den Ruhephasen zwischen solchen 
Ausbrüchen verspüren Epsilon-Trinker häufig gar kein 
Bedürfnis nach Alkohol.

Angebote
Wer erkennt und befürchtet, dass er alkoholsüchtig ist, 
sollte sich nicht scheuen, nach Hilfe zu suchen. Online 
findest du Hilfestellungen, um dir selbst zu helfen. Wenn 
das nicht ausreicht, gibt es verschiedene Angebote, 
beispielsweise Therapieformen und Selbsthilfegruppen. 

In jedem Fall empfiehlt sich im ersten Schritt ein 
Gespräch mit dem Hausarzt. Außerdem solltest du auch 
nach Hilfsangeboten für die Angehörigen von 
Suchtkranken suchen.

https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/schaedlicher-
konsum/beratung-und-unterstuetzung/
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Gib mir fünf!
Nach 5 Jahren verringert sich das Lungenkrebs-Todes-
risiko des früheren Durchschnittsrauchers (eine Schach-
tel pro Tag) um fast die Hälfte. Das Herzinfarktrisiko 
verringert sich zwischen 5 und 15 Jahren auf das eines 
Nichtrauchers. Das Krebsrisiko von Mund, Luft- und 
Speiseröhre verringert sich auf die Hälfte des Risikos 
eines Rauchers.

Die Zehn
Nach zehn Jahren hat sich das Lungenkrebsrisiko auf das 
von Nichtrauchern verringert.

Nach 15 Jahren
ist das Risiko einer Herzkranzgefäßschwäche so hoch  
wie das eines Nichtrauchers.

Übrigens:
Wer bis zum 20. Lebensjahr nicht geraucht 
hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
danach nicht mehr anfangen!
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Warnungen ernst und verzögert die Installation nicht. 
Das trifft vor allem auf Adobe-Produkte wie Flash und 
den Acrobat-Reader zu, für die immer wieder Notfall-
Patches erscheinen. Auch iOS, Mac OS, Android, Windows 
und Linux solltest du immer aktuell halten. 

9. Entknüpfe alte E-Mail-Adressen
Im Facebook-Konto ist eine uralte E-Mail-Adresse 
hinterlegt? Das ist ein Einfallstor für Kriminelle. Wenn 
diese den E-Mailaccount übernehmen, können sie das 
Facebook-Passwort zurücksetzen und selbst ein neues 
vergeben. Dieses gilt natürlich für alle deine Internet-
Konten.

Hinterlege aktuelle Kontaktinformationen und  
achte immer darauf, dass E-Mail-Adresse und 
Handynummer stimmen.

10. Nutze offene Wlans mit VPN
Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) baut eine sepa-
rate Verbindung zwischen Geräten auf. Meist verbindet 
es den Rechner oder das Smartphone eines Nutzers mit 
dem Server des VPN-Anbieters. Es kann als zusätzliche 
Sicherheit dienen, wenn du deine Aktivitäten vor dem 
Internetanbieter oder dem Wlan-Betreiber verbergen 
willst. 

Das gilt insbesondere für offene Hotspots, falls du dem 
Betreiber nicht hundertprozentig vertraust oder unsicher 
bist, ob Dritte versuchen, das Netzwerk zu überwachen. 
Solche Wlans findest du oft an Flughäfen und Bahnhöfen 
oder in Cafés. Das VPN verschleiert deine Identität und 
leitet die Daten durch einen virtuellen Tunnel.

Doch Vorsicht: Falls du ein VPN nutzen willst, musst 
du den Anbieter sorgfältig auswählen. Ein privates 
Netzwerk nützt nichts, wenn deine Aktivitäten bei 
einem zwielichtigen Unternehmen landen. Vorsicht 
vor übertriebenen Angeboten! Viele Dienstleister 
sammeln und vermarkten deine Daten.

8 | 9 | 10

Überreicht durch:

dein Leben
ohne Drogen!

© Drei-W-Verlag GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • T 02054 5119   
info@drei-w-verlag.de • www.drei-w-verlag.de • Bestell.-Nr. 2003

6 |

Gib mir fünf!
Nach 5 Jahren verringert sich das Lungenkrebs-Todes-
risiko des früheren Durchschnittsrauchers (eine Schach-
tel pro Tag) um fast die Hälfte. Das Herzinfarktrisiko 
verringert sich zwischen 5 und 15 Jahren auf das eines 
Nichtrauchers. Das Krebsrisiko von Mund, Luft- und 
Speiseröhre verringert sich auf die Hälfte des Risikos 
eines Rauchers.

Die Zehn
Nach zehn Jahren hat sich das Lungenkrebsrisiko auf das 
von Nichtrauchern verringert.

Nach 15 Jahren
ist das Risiko einer Herzkranzgefäßschwäche so hoch  
wie das eines Nichtrauchers.

Übrigens:
Wer bis zum 20. Lebensjahr nicht geraucht 
hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
danach nicht mehr anfangen!

5 | 

DREI-W-VERLAG

Rauchen

  
Überreicht durch:

dein Leben
ohne Drogen!

© Drei-W-Verlag GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • T 02054 5119   
info@drei-w-verlag.de • www.drei-w-verlag.de • Bestell.-Nr. 2004

6 |

Körperliche und seelische  Abhängigkeit

• seelische Abhängigkeit
 ist vergleichbar mit einer „Angewohnheit“, die du sehr  
 schwer wieder ablegen kannst. Sie besteht dann, wenn  
 du dich nicht mehr in der Lage fühlst, ohne die Ein- 
 nahme des Suchtstoffes zu leben.

• körperliche Abhängigkeit
 Du bist körperlich von einer Droge abhängig, wenn  
 du Entzugserscheinungen hast, sobald die Droge nicht  
 verfügbar ist (d. h. Schmerzen, Übelkeit, Halluzinatio- 
 nen, Depressionen, innere Unruhe …).

Die körperliche Abhängigkeit kann durch eine Ent-
zugsbehandlung im Krankenhaus „geheilt“ werden. Die 
seelische Abhängigkeit kann jedoch nicht so einfach 
geheilt werden.  Hierzu bedarf es eines starken Willens 
und oftmals professioneller Hilfe. Das ist ein langer, 
schwerer Weg und ob es klappt, hängt von vielen 
Faktoren ab.

So trägst du letztendlich immer die Verantwortung 
für dich selbst und damit auch dafür, was mit deinem 
Körper passiert!

5 | 

DREI-W-VERLAG

Sucht …

Also, pass auf dich auf!

Überreicht durch:

dein Leben
ohne Drogen!

© Drei-W-Verlag GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • T 02054 5119   
info@drei-w-verlag.de • www.drei-w-verlag.de • Bestell.-Nr. 2005

6 |

Gruppe alkoholkranker Menschen ein starker Drang nach 
Alkohol, was ein klares Anzeichen für eine Alkoholsucht 
ist. Nach einer Phase der Reizbarkeit und Unruhe entlädt 
sich diese Anspannung in tagelangen Alkoholexzessen, 
bei denen die Epsilon-Trinker die Kontrolle über sich 
selbst verlieren. In den Ruhephasen zwischen solchen 
Ausbrüchen verspüren Epsilon-Trinker häufig gar kein 
Bedürfnis nach Alkohol.

Angebote
Wer erkennt und befürchtet, dass er alkoholsüchtig ist, 
sollte sich nicht scheuen, nach Hilfe zu suchen. Online 
findest du Hilfestellungen, um dir selbst zu helfen. Wenn 
das nicht ausreicht, gibt es verschiedene Angebote, 
beispielsweise Therapieformen und Selbsthilfegruppen. 

In jedem Fall empfiehlt sich im ersten Schritt ein 
Gespräch mit dem Hausarzt. Außerdem solltest du auch 
nach Hilfsangeboten für die Angehörigen von 
Suchtkranken suchen.

https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/schaedlicher-
konsum/beratung-und-unterstuetzung/

5 | 

Jugendamt Musterstadt • Prävention 
Musterstraße 111 | 451219 Musterstadt
E-Mail: praevention@ja-musterstadt.de
Web: www.ja-musterstadt.de
Tel.: 02345|678910

DREI-W-VERLAG

Alkohol

1. Verwende lange, zufällige und einzigartige 
Passwörter
Acht Zeichen sind das absolute Minimum, für wichtige 
Konten solltest du 16 Buchstaben und Ziffern verwen-
den. Am sichersten sind zufällige Kennwörter, die du von 
deinem Browser generieren lassen kannst. 

Passwortmanager wie LastPass, Dashlane, KeePass, 
1Password, Keeper, NordPass etc. können Passwörter 
generieren. Einen Passwort-Manager solltest du 
ohnehin verwenden.

2. Nutze einen 
Passwort-Manager
Das Gedächtnis ist ein schlechter Ort 
für Passwörter. Stift und Papier sind 
nicht besser – wenn du den Zettel 
verlierst oder unterwegs nicht dabei 
hast! Benutze für deine Login-Daten 
stattdessen einen Passwort-Manager. 
Dieser verwaltet alle Anmeldeinfor-
mationen und synchronisiert diese 
über mehrere Geräte hinweg. Ein zent-
rales Master-Kennwort gibt dir Zugriff 
auf alle anderen Zugänge - dass dieses 
Passwort besonders lang und sicher 
sein sollte, versteht sich von selbst.

3. Vermeide Single-Sign-on
Single-Sign-on (SSO) beschreibt ein Verfahren, bei dem 
ein einzelnes Konto genutzt wird, um sich bei unter-
schiedlichen Diensten anzumelden. Google, Facebook 
und Twitter bieten an, sich mit dem jeweiligen Account 
bei anderen Webseiten anzumelden.
Du musst dann kein Passwort vergeben und keine zu-
sätzliche Login-Daten speichern. 

Setze besser auf getrennte Zugangsdaten, die du 
über einen Passwort-Manager verwaltest.

4. Misstraue 
Sicherheitsfragen
„Wie lautet der Mädchenname deiner 
Mutter?“  
„Wie hieß dein erstes Haustier?“

Manche Anbieter setzen solche Fragen 
als zusätzliche Absicherung ein, 
wenn Nutzer ihr Passwort vergessen 
haben oder zurücksetzen wollen. 
Grundsätzlich ist ein zweiter Faktor 
eine gute Idee, aber die Sicherheits-
fragen bergen ein Risiko: Oft lassen 
sich die Antworten erraten oder aus 
öffentlich einsehbaren Informationen, 
zum Beispiel aus Profilen in sozialen 

Netzwerken, rekonstruieren. Wenn du ganz sicher gehen 
willst, generiere als Antwort auf die Sicherheitsfrage ein 
zweites, zufälliges Kennwort, das du ebenfalls im Pass-
wort-Manager speicherst.

5. Nutze Messenger mit Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselung 
Benutze Apps wie Signal, Wire, Telegram und Threema, 
diese funktionieren ähnlich wie die großen Anbieter, 
sind aber sicher. 

6. Prüfe Links und Anhänge  
vor dem Öffnen
Moderne Phishing-Nachrichten sind 
auf den ersten Blick kaum noch von 
echten Nachrichten zu unterschei-
den. Scammer fälschen E-Mails 
und ganze Webseiten, die sich nur 
durch Kleinigkeiten vom Original 
unterscheiden. Meist versuchen die 
Betrüger, ihren Opfern mit Schad-
programmen verseuchte Anhänge 
unterzujubeln oder sie auf Web-
seiten zu lotsen, wo sie angeblich 
ihr Passwort zurücksetzen oder ihre 
Zugangsdaten eingeben sollen. 

Versichere dich besser dreimal, ob du dem Absender 
vertraust (und achte dabei auf jedes Zeichen der E-Mail-
Adresse), bevor du einen Anhang öffnest oder auf einen 
Link klickst. Lass` dich nicht von dem Schlosssymbol in 
die Irre führen, das viele Browser in der Adresszeile an-
zeigen, um eine HTTPS-Verbindung zu markieren. Dieses 
bedeutet nur, dass die Verbindung verschlüsselt ist, 
sagt aber nichts darüber aus, ob auf der anderen Seite 
Kriminelle sitzen, die deine Daten abgreifen.

7. Sichere wichtige Konten mit 
einem zweiten Faktor
Der Vorteil: Ein Passwort allein reicht 
nicht, in den meisten Fällen benötigen 
Hacker physischen Zugriff auf dein Ge-
rät. 2FA kannst du für Facebook, Google, 
Apple und Amazon aktivieren. Vor allem 
beim E-Mail-Konto und Diensten wie 
Ebay, Paypal oder dem Bankzugang 
sollte 2FA Pflicht sein. 

8. Halte deine Systeme aktuell
Die meisten Hersteller veröffent-
lichen Patches, um Schwachstellen zu 
schließen. Viele Apps und Systeme ak-
tualisieren sich von selbst oder weisen 
auf Sicherheitsupdates hin. Nehmt diese 
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Wie kommt es zur Nikotinsucht?
In der Vorbereitungsphase werden Einstellungen und 
Haltungen zum Rauchen entwickelt. 
Richtungsweisend sind hierbei die Vorbildfunktionen 
der Eltern/sonstige Erwachsenen. Hinzu kommt die 
Beeinflussung der Werbestrategien.

Die erste Zigarette
Das Rauchen der ersten Zigaretten (Probierphase) 
ergibt sich aus dem Einfluss bzw. dem Gruppenzwang 
der Gleichaltrigen. Tabak ist legal 
und überall erhältlich, daher ist das 
Bewusstsein für eine Gesundheitsge-
fährdung gering bzw. überhaupt nicht 
vorhanden.

Experimente
In der Experimentierphase wiederholt 
sich das Rauchen je nach Gelegenheit.
Es muss nicht unbedingt schmecken, 
aber oft ist einfach der Gruppenzwang 
groß (cool und erwachsen sein, Neu-
gier usw.)
Langsam fängt der Körper an, sich 
an das Nikotin zu gewöhnen.

Der Körper bestimmt
Fließend geht es dann über in ein regelmäßiges Rauch-
verhalten und somit auch in die Nikotinabhängigkeit. Der 
Körper bestimmt jetzt, wie viel geraucht wird. Im Durch-
schnitt braucht der Raucher alle 40 - 60 Minuten Nikotin 
für sein Wohlbefinden (ca. eine Schachtel pro Tag).
Ab diesem Moment versucht der Raucher für den  
Rest seines Lebens mit dem Rauchen aufzuhören.  
Die meisten schaffen es nicht.

Nach der Nikotinsucht – So erholt sich der 
Körper nach der letzten Zigarette
Bereits 20 Minuten nach der berühmten „letzten  
Zigarette“ laufen im Körper eine Reihe organischer  
Veränderungen an, die sich über Jahre fortsetzen. 
Nach Angaben der Amerikanischen Krebs-Gesellschaft 
wird die positive Entwicklung jedoch schon durch 
eine einzige Zigarette pro Tag wieder 
aufgehoben.

Nach 20 Minuten
Der Blutdruck und der Puls sinken auf 
eine normale Höhe, die Körpertempera-
tur von Händen steigt und normalisiert 
sich.

Innerhalb von acht Stunden
sinken sowohl der Kohlenmonoxidspie-
gel als auch der Sauerstoffspiegel im 
Blut auf normale Höhe.

24
Nach 24 Stunden sinkt das Risiko eines 
Herzinfarktes.

Nur 48 Stunden
Die Nervenenden beginnen mit der Regeneration, die 
Geruchs- und Geschmacksrezeptoren arbeiten verstärkt.

Innerhalb von drei Monaten
Der Blutkreislauf stabilisiert sich, das Gehen wird leich-
ter. Die Lungenfunktion verbessert sich um ca. 30 %.

Im 9. Monat
Nach neun Monaten Rückgang von 
Hustenanfällen, Verstopfung der Na-
sennebenhöhlen, Abgespanntheit und 
Kurzatmigkeit. Die Reinigungsfunktion 
der Lunge wird wieder aufgebaut – 
dadurch: Schleimabbau, allgemeine 
Reinigung der Lunge und Verringerung 
der Infektionsgefahr. 
Die gesamten körperlichen  
Energiereserven erhöhen sich.

Das erste Jahr geschafft
Das zusätzliche Risiko für eine Herz-
kranzgefäßschwäche fällt auf die 
Hälfte des Risikos eines Rauchers.
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Sucht hat viele Gesichter …
und auch viele Gründe 
Sucht ist ein zwanghaftes Wiederholen bestimmter 
Handlungen, die den Organismus verändern, ohne damit 
aufhören zu können, auch wenn negative Auswirkungen 
spürbar sind.

Sucht trifft keineswegs nur in Form von Alkohol-  Rausch-
gift- oder Medikamentenmissbrauch auf. Sie kann auch 
als Spiel-, Ess- oder Arbeitssucht in Erscheinung treten.

Süchtig kannst du aber auch vom „Kick“ 
bei riskanten Sportarten oder vom 
Computer/Smartphone etc. werden.

Sucht wird dann zum Problem, wenn 
du anfängst  „zu oft – zu unkontrolliert 
– zu viel“ zu konsumieren.

Aber: jeder Besitz von illegalen 
Drogen ist natürlich strafbar!

Wer glaubt, eine legale oder illegale Droge zu brauchen, 
erhofft sich tatsächlich nur den „Kick“ durch die Wirkung. 
Den „Kick“ kann man sich auch anders holen!

Denk mal nach!

Süchtig zu sein kann sich für dich sehr ungünstig  
auswirken:
• du brauchst immer mehr und damit auch immer  
 mehr Geld
• Drogen können verhindern, dass du in 
 der nüchternen Welt so „funktionierst“  
 wie es zum (Über) Leben notwendig  
 ist.
• sie verursachen Langzeitschäden an  
 deinem Körper und deine Psyche.

wusstest du, dass …
… es in Deutschland

• 14,85 Mio. Nikotinabhängige

• 4,3 Mio. Alkoholiker

• 1,9 Mio. Medikamentenabhängige  

• 229000 Glücksspielsüchtige gibt?

… ca. 300.000 Menschen permanent harte Dogen wie 
Heroin. Kokain, Christal Meth, Ecstasy konsumieren.

… auf jede*n Abhängige*n drei bis vier Mitbetroffene 
kommen?

2 | 4 | 1 | 3 | 

Rund ums Thema Alkohol
Alkohol ist ein Teil unserer Gesellschaft und in geringen 
Mengen (höchstens 24 ml am Tag, das entspricht zwei 
kleinen Gläsern Bier, für erwachsene Männer, Frauen 
höchstens 12 ml) ist er nicht schädlich für gesunde, 
erwachsene Menschen. In höheren Mengen kann er 
allerdings zahlreiche gesundheitliche Schäden anrichten. 

Eine Alkoholsucht beginnt meist schleichend und 
beeinflusst immer mehr den Alltag der/s Betroffenen. 
Erste Anzeichen sind regelmäßiger übermäßiger Konsum 
und das heimliche Trinken von Alkohol bei der Arbeit, in 
der Schule oder in der Freizeit. Beschaffung und Konsum 
werden dabei immer mehr zum Lebensinhalt. 

Der Großteil unserer Bevölkerung kann der Versuchung 
nur schwer widerstehen. Bier und Wein gehören für die 
meisten zu einem geselligen Abend dazu. 

Der US-Mediziner Jellinek gilt als der weltweit bekannteste 
Experte rund um das Thema Alkohol und untersuchte das 
Wesen des Alkoholismus über viele Jahre hinweg im Auftrag 
der WHO. Im Zuge seiner Forschungen identifizierte er eine 
Reihe verschiedener Alkoholiker-Typen, die sich jeweils 
durch individuelle Merkmale auszeichnen:

Alpha/Beta-Trinker
Der Alpha-Trinker wird auch 
als Konflikttrinker bezeichnet. 
Er versucht, Stress und 
Probleme durch den Konsum 
von Alkohol kurzzeitig zu 
verdrängen. 
Beta-Trinker dagegen sind 
Gelegenheits- und Gewohn-
heitstrinker: Bei sozialen 
Anlässen oder auch abends 
zum Entspannen trinken sie 
Alkohol. 

Gamma-Trinker
Gamma-Trinker, auch Rauschtrinker genannt, haben ihren 
Alkoholkonsum nicht mehr unter Kontrolle und werden 
daher als suchtkrank eingestuft. Haben Gamma-Trinker 

einmal angefangen zu trinken, können sie nicht mehr 
aufhören – selbst wenn sie das Gefühl haben, genug 
getrunken zu haben.  Da Gamma-Trinker oftmals über 
einen längeren Zeitraum abstinent bleiben können, 
reden sich viele Betroffene ein, nicht süchtig nach 
Alkohol zu sein.

Delta-Trinker
Bei der Gruppe des Alkoholiker-Typs Delta-Trinker 
handelt es sich um sogenannte Spiegeltrinker. 

Betroffene müssen permanent einen gewissen 
Alkoholspiegel im Blut haben, andernfalls treten  
Entzugserscheinungen auf. Weil der Delta-Trinker keinen 
Rausch anstrebt, sondern stetig Alkohol im Körper 
braucht, fällt seine Krankheit bei Menschen oft über 
längere Zeit nicht auf.

Epsilon-Trinker
Epsilon-Trinker führen auch den Beinamen Quartalstrin-
ker. In unregelmäßigen Abständen entsteht bei dieser 
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10 Tipps für deine digitale Sicherheit
Wie können Kinder und Jugendliche un-
besorgt surfen? Was sollten sie beachten, 
damit die bestmögliche Sicherheit gegeben 
ist? Hier gibt es übersichtlich und anspre-
chend 10 Tipps, die leicht umzusetzen sind.

Flyer: 8 Seiten | ca. DIN-A7 | für die Falz vor-
bereitet | plano ausgeliefert | Set: 25 Stück
17,50 € | Bestell-Nr. 2002 E

Dein Leben ohne Drogen – Rauchen
Was passiert mit dem Körper, wenn man 
aufhört zu rauchen? Wir wollten bewusst 
nicht auf die Gefahren des Rauchens hin-
weisen, sondern auf den positiven Einfluss, 
wenn man aufhört. 

Flyer: 8 Seiten | ca. DIN-A7 | für die Falz vor-
bereitet | plano ausgeliefert | Set: 25 Stück
17,50 € | Bestell-Nr. 2003 E

Dein Leben ohne Drogen –Sucht
Was ist generell Sucht und in welchen  
Bereichen gibt es sie? Und wann ist es 
überhaupt eine Sucht? Was sind die Merk-
male?

Flyer: 8 Seiten | ca. DIN-A7 | für die Falz vor-
bereitet | plano ausgeliefert | Set: 25 Stück
17,50 € | Bestell-Nr. 2004 E

Dein Leben ohne Drogen – Alkohol
Wann ist man alkoholsüchtig? Was sind 
die Warnzeichen? Es gibt verschiedene 
Alkoholiker*in-Typen und diese werden 
hier vorgestellt. 

Flyer: 8 Seiten | ca. DIN-A7 | für die Falz vor-
bereitet | plano ausgeliefert | Set: 25 Stück
17,50 € | Bestell-Nr. 2005 E

Überreicht durch:
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Warnungen ernst und verzögert die Installation nicht. 
Das trifft vor allem auf Adobe-Produkte wie Flash und 
den Acrobat-Reader zu, für die immer wieder Notfall-
Patches erscheinen. Auch iOS, Mac OS, Android, Windows 
und Linux solltest du immer aktuell halten. 

9. Entknüpfe alte E-Mail-Adressen
Im Facebook-Konto ist eine uralte E-Mail-Adresse 
hinterlegt? Das ist ein Einfallstor für Kriminelle. Wenn 
diese den E-Mailaccount übernehmen, können sie das 
Facebook-Passwort zurücksetzen und selbst ein neues 
vergeben. Dieses gilt natürlich für alle deine Internet-
Konten.

Hinterlege aktuelle Kontaktinformationen und  
achte immer darauf, dass E-Mail-Adresse und 
Handynummer stimmen.

10. Nutze offene Wlans mit VPN
Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) baut eine sepa-
rate Verbindung zwischen Geräten auf. Meist verbindet 
es den Rechner oder das Smartphone eines Nutzers mit 
dem Server des VPN-Anbieters. Es kann als zusätzliche 
Sicherheit dienen, wenn du deine Aktivitäten vor dem 
Internetanbieter oder dem Wlan-Betreiber verbergen 
willst. 

Das gilt insbesondere für offene Hotspots, falls du dem 
Betreiber nicht hundertprozentig vertraust oder unsicher 
bist, ob Dritte versuchen, das Netzwerk zu überwachen. 
Solche Wlans findest du oft an Flughäfen und Bahnhöfen 
oder in Cafés. Das VPN verschleiert deine Identität und 
leitet die Daten durch einen virtuellen Tunnel.

Doch Vorsicht: Falls du ein VPN nutzen willst, musst 
du den Anbieter sorgfältig auswählen. Ein privates 
Netzwerk nützt nichts, wenn deine Aktivitäten bei 
einem zwielichtigen Unternehmen landen. Vorsicht 
vor übertriebenen Angeboten! Viele Dienstleister 
sammeln und vermarkten deine Daten.

8 | 9 | 10
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Metallaushänge für den Außenbereich
Wir bieten unsere beliebtesten Aushänge für den Außenbereich an:   
(3mm Aluminiumverbundplatte, UV-beständig, Löcher in den Ecken zum Be-
festigen, DIN-A4, Gesetzestext auf der Rückseite abgedruckt) – Sie wünschen 
einen anderen Aushang auf Metall? Sprechen Sie uns an.

Karneval und Jugendschutz
Für die „5. Jahreszeit“. Damit es für alle 
eine schöne Saison wird, ist gerade das 
Thema Jugendschutz in der närrischen 
Zeit zu beachten. Die Broschüre enthält 
die wichtigsten und relevanten gesetz-
lichen Bestimmungen aus dem Jugend-
schutzgesetz. Der Gesetzestext wird durch 
passende Beispielsituationen während des 
Straßenkarnevals und den Sitzungen leicht 
verständlich erklärt.

Autor: Jürgen Schmitz • Jugendamt Essen

Broschüre: 20 Seiten | 10 x 21 cm | 2,22 € 1 
Bestell-Nr.: 1009

Fasching und Jugendschutz
Auch an Fasching (speziell für eine Region 
in Baden-Württemberg entwickelt) spielt 
der Jugendschutz eine zentrale Rolle. Fra-
gen von Veranstaltern, Zünften, Vereinen 
und Eltern werden in dieser Broschüre 
beantwortet. 

Redaktion: Claudia Brotzer, Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Jugendamt

Broschüre: 24 Seiten | 10 x 21 cm | 2,22 € 1 
Bestell-Nr.: 1010

1

Karneval
und 

Jugendschutz

DREI-W-VERLAG
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1009 Karneval 2019.indd   1 28.11.19   14:58

Tipps und rechtliche 
Grundlagen 
zur Planung und 
Durchführung von 
erfolgreichen Festen
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Sebastian Gutknecht

und Jugendschutz

Abi-Feten

Vereinsfeste

Straßenfeste

Karnevalsveranstaltungen

Abschlussbälle

Schützenfeste

Scheunenfeten

Brauchtumsfeiern

Schulfeste

Discos

Vereinsfeiern

und vieles mehr

DREI-W-VERLAG

FESTE
FEIERN

2_1015 Feste Feiern 12Auflage 2018 A5.indd   1 25.09.18   15:03

Feste Feiern
Anlässe zu feiern gibt es viele und alle 
freuen sich darauf. Von der Abiparty, dem 
traditionellen Schützenfest über die Disco 
im Jugendzentrum bis zur Aufstiegsfeier 
im Fußballverein. Damit das Fest ein Erfolg 
wird, investieren die Organisator*innen 
oft viel Mühe und auch Geld. Viele machen 
dies nicht professionell, sondern in ihrer 
Freizeit – und kennen daher so manche 
Tücke nicht. Veranstaltende eines öffentli-
chen Festes haben zahlreiche gesetzliche 
Pflichten und eine Menge Verantwortung. 
Dies gilt besonders, wenn Kinder und 
Jugendliche mitfeiern. 

Die Broschüre ersetzt nicht den erforder-
lichen Kontakt mit den örtlichen Behörden 
vor einer Veranstaltung. Man sollte sich 
vertrauensvoll an die örtlichen Behörden 
wenden und ihre Erfahrung und Fachkom-
petenz nutzen. Diese informieren nicht 
nur über den Kinder- und Jugendschutz, 
sondern auch über die sonstigen Pflichten 
wie z. B. beim Brandschutz oder darüber, 
welche Genehmigungen eingeholt werden 
müssen.

Aus dem Inhalt:
• Was sagt das Jugendschutzgesetz?
• Altersgrenzen bei Alkohol im Überblick
• Rauchen
• Zeitgrenzen bei Tanzveranstaltungen
• Was ist eine erziehungsbeauftragte Person?
• Zeitgrenzen bei Gaststätten
• Drogen
• Sonst wichtig zu wissen
• Empfehlung für Veranstalter
• Checkliste für Veranstalter

(Hrsg. BAJ Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz) 
Autor: Sebastian Gutknecht 
Broschüre: 16 Seiten | 10 x 21 cm  | 1,10 € 1 
Bestell-Nr.: 1015

VERANSTALTUNGEN

1

Jugendschutz

Fasching
und 

Fasnet • Fasnacht

DREI-W-VERLAG

Nach dem

JuSchG
Stand 1.1.2018

1010 Fasching 2017 A5.indd   1 15.12.17   14:41

JuSchG-Tabelle 
DIN-A4  | 15,00 € 1

Bestell-Nr: 6500 E

erlaubt nicht erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche)

 §4 Aufenthalt in Gaststätten

  Aufenthalt in Nachtbars,  
  Nachtclubs oder vergleichbaren  
  Vergnügungsbetrieben

 §5 Anwesenheit bei öffentlichen 
  Tanzveranstaltungen, u. a. Disco  
  (Ausnahmegenehmigung durch 
  zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstal- 
  tungen v. anerkannten Trägern 
  der Jugendhilfe. Bei künstl. Betäti- 
  gung oder zur Brauchtumspflege

 §9 Abgabe/Verzehr von Wein, Bier,       
  Schaumwein o. ä. (auch Mischgetränke)

  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in 
  Begleitung einer personensorgeberechtigten 
  Person = Eltern oder Vormund)  

  Abgabe/Verzehr von anderen  
  alkoholischen Getränken und  
  Lebensmitteln (z. B. Spirituosen) 

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten/ E-Shishas (auch nikotinfrei)

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

KINDER
unter

14
Jahre

JUGENDLICHE

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

       =  Beschränkungen
Zeitliche Begrenzungen

§10

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. }
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JuSchG in Punkten 
DIN-A4  | 15,00 € 1

Bestell-Nr: 6501 E
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ERLAUBT:
Bier, Wein, Sekt, auch

 mit Limonade gemischt
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JUGENDSCHUTZ  
Wir kontrollieren 

das Alter!

Wir lassen uns von jungen Leuten den Ausweis zeigen!

ab16Jahre

ERLAUBT:
Spirituosen, auch gemischt

z. B. Whiskey, Gin, Tequila, Alkopops, Lillet, Rum-Cola, 
Wodka-Lemon. Auch Lebensmittel (z. B. Schnapspralinen)

Tabak- und Nikotinprodukte
auch (nikotinfreie) elektr. Produkte (z. B. Vapes)

ab18Jahre

Alterskontrolldrehscheibe für Alkohol- und Tabakwarenabgabe
Mit Hilfe der Drehscheibe kann das Kassenpersonal schnell die Altersangaben von Jugendli-
chen überprüfen, wenn diese alkoholische Getränke oder Tabakwaren einkaufen möchten. 

Diese Drehscheibe ist für das Kassenpersonal bestimmt und erleichtert die Altersbestim-
mung beim Abgleich mit dem Ausweis. Außerdem kann so schneller erfasst werden was 
gekauft werden darf und was nicht. Auf Wunsch kann die Drehscheibe mit Ihrem Text und 
Logo bedruckt werden.  

Auch zur Info und als Arbeitshilfe bei geplanten Testkäufen ist diese Drehscheibe geeignet. 

Drehscheibe: 13,2 x 17,5 cm  | 1,20 € 1 | Bestell-Nr.: 8003 E  

Alterskontrollhinweise (Aushang und Aufkleber)
Mit diesem Aushang wird am Eingang, im Geschäft oder an der Kasse von dem*der Einzel- 
händler*in darauf hingewiesen, dass das Jugendschutzgesetz beachtet wird. Beim Kauf von  
alkoholischen Getränken oder Tabakwaren wird das Alter an Hand des Ausweises kontrolliert. 
Hinweis auf die Altersgrenzen, die das Jugendschutzgesetz für die Abgabe und den Konsum  
von alkoholischen Getränken und Tabakwaren vorsieht. Schon am Eingang angebracht,  
signalisiert der Getränkemarkt, die Gaststätte, der Kiosk aber auch das Vereinsheim – hier  
wird beim Verkauf und der Abgabe von alkoholischen Getränken das Jugendschutzgesetz  
beachtet. Im Verkaufsraum erinnert die Aushangtafel noch einmal an die Bestimmungen  
des Jugendschutzes.

Aushang: DIN-A4 | 1,00 € 1 Bestell-Nr.: 6450 E    Aufkleber: DIN-A6 | 1,00 € 1  Bestell-Nr.: 7650 E  
 

ERLAUBT:
Bier, Wein, Sekt, auch

 mit Limonade gemischt

GEBOREN
VOR DEM:

Alterskontrollscheibe
Das Jugendschutzgesetz beachten!

Lassen Sie sich 
von jungen 
Leuten den 

Ausweis zeigen!

Um eine weitere Nutzung der Drehscheibe zu ermöglichen, kann von der Internetseite www.drei-w-verlag.de eine PDF-Datei
mit den aktualisierten Jahreszahlen heruntergeladen werden.  © DREI-W-VERLAG GmbH •  Essen  •  Bestell-Nr.: 8003  

Heute – Tag und Monat

ERLAUBT:
Spirituosen, auch gemischt

z. B. Whiskey, Gin, Tequila, Alkopops, Lillet, Rum-Cola, 
Wodka-Lemon. Auch Lebensmittel (z. B. Schnapspralinen)

Tabak- und Nikotinprodukte
auch (nikotinfreie) elektr. Produkte (z. B. Vapes)

2010  =16Jahre

2008  =18Jahre
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ALTERSKONTROLLE

Spikeys
Die Spikeys sollen vor allem die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Gleichzeitig bieten 
sie mit einem Strohhalm in der Flasche 
größeren Schutz vor K.O.-Tropfen. Der beste 
Schutz bleibt immer: Das Getränk nicht aus 
den Augen lassen. Und genau dafür sensi-
bilisieren die Infokärtchen. Gerne können 
wir auch Ihre Kontaktdaten auf den Karten 
eindrucken (ab 1.000 Exemplaren, Bestell-
Nr: 8011).

Aktionskarte (EC-Format) mit Spikeys | 
100er-Set | 49,00 € | Bestell-Nr.: 8010 E

Bierdeckel
Der Bierdeckel dient als Schutz auf dem Glas 
und kann auf Wunsch noch mit einem Stroh-
halm versehen werden – z. B. bei Cocktails. 
Gleichzeitig hat der Bierdeckel alle wichtigen 
Infos über K.O.-Tropfen aufgedruckt. Der 
beste Schutz bleibt immer: Das Getränk 
nicht aus den Augen lassen. Und genau dafür 
sensibilisiert diese Kampagne. Gerne können 
wir auch Ihre Kontakdaten eindrucken (ab 
1.000 Exemplaren, Bestell-Nr: 8013).

Ø 10 cm, Mittig gelocht f. einen Strohhalm  
100er Set | 30,00 € | Bestell-Nr.: 8012 E

ERLAUBT:
Bier, Wein, Sekt, auch

 mit Limonade gemischt
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JUGENDSCHUTZ  
Wir kontrollieren 

das Alter!

Wir lassen uns von jungen Leuten den Ausweis zeigen!

ab16Jahre

ERLAUBT:
Spirituosen, auch gemischt

z. B. Whiskey, Gin, Tequila, Alkopops, Lillet, Rum-Cola, 
Wodka-Lemon. Auch Lebensmittel (z. B. Schnapspralinen)

Tabak- und Nikotinprodukte
auch (nikotinfreie) elektr. Produkte (z. B. Vapes)

ab18Jahre

Kronkorken
Wiederverwendbare Kunststoff-Kronkorken für Getränkeflaschen, 
verpackt in einer quadratischen Minibox aus recyceltem Karton. 
Dieser Kronkorken kann mehrfach benutzt werden. Der beste 
Schutz bleibt immer: Das Getränk nicht aus den Augen lassen. Und 
genau dafür sensibilisieren die Infos auf der Schachtel sowie auf 
der Homepage. Gerne können wir auch Ihre Kontaktdaten auf den 
Schachteln eindrucken (ab 1.000 Exemplaren, Bestell-Nr: 8015).

30er-Set | 45,00 € | Bestell-Nr.: 8016   100er-Set | 130,00 € | Bestell-Nr.: 8014 
Jede*r Kund*in der Produkte, kann als "Hilfe 
vor Ort"  gelistet werden. Sprechen Sie uns an.

Alle Produkte  

mit QR-Code:  
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Wir machen mit
DIN-A4: 6425 E | DIN-A2: 6225 E
DIN-A3: 6325 (ED kostenlos) 

  

Jugendschutz
Wir machen mit!

ab 16   
Bier, Wein, Sekt 

unter 16  
kein Alkohol

© DREI-W-VERLAG GmbH • Essen • Bestell-Nr.: 6010

ab 18 alles geht - 
entscheide selbst!

Wann darf ich arbeiten?
Gesetzliche Grundlagen: Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), 

Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV)
 gesetzliche   wichtige Inhalte Kinder    Jugendliche 
 Grundlagen  13- u. 14jährige 15- bis 17jährige

    Schulzeit   Ferien  Schulzeit   Ferien

		 ●  mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten
  ●	nicht mehr als 2 Stunden täglich    
  ●	nicht vor und während des Schulunterrichts    
  ● nicht zwischen 18 und 8 Uhr    
 §5 (3) u. (4a)	 ● zulässige Beschäftigungen:    
 JArbSchG  - Austragen von Zeitungen, Prospekten etc.    
 i. V. m.  - Tätigkeiten in Haushalt und Garten    
 § 2 (1)   - Botengänge und Einkaufshilfe    
 KindArbSchV  - Kinder- und Haustierbetreuung    
   - Nachhilfeunterricht    
   - Tätigkeiten bei Feldbestellung und Ernte    
   - Handreichungen beim Sport    
   - Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen    
    und Veranstaltungen 

 § 5 (4) ● höchstens 4 Wochen im Kalenderjahr    
 JArbSchG

 § 6 ● behördliche Ausnahmebewilligungen für Theater-   
 JArbSchG  vorstellungen, bei Musik-, Rundfunk- u. a.    
    Aufführungen sowie Film- und Fotoaufnahmen  

 § 8 ● nicht mehr als 8 Stunden täglich     
 JArbSchG ● nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich

  ● ab 4 1/2 Stunden Arbeitszeit mindestens    
 § 11  30 Minuten Pause    
 JArbSchG ● ab 6 Stunden Arbeitszeit mindestens     
   60 Minuten Pause

 § 13 ● zwischen zwei Arbeitszeiten mindestens     
 JArbSchG  12 Stunden ununterbrochene Freizeit

 § 14 ● Beschäftigung nur von 6 bis 20 Uhr    
 JArbSchG  (Ausnahmen für einige Branchen)

 §§ 15 - 18 ● Beschäftigung nur an 5 Tagen in der Woche     
 JArbSchG ● keine Beschäftigung an Sams-, Sonn- und     
   gesetzlichen Feiertagen (siehe Ausnahmen!)

Wichtig! Eine ärztliche Untersuchung im Sinne dieser Gesetze ist nicht erforderlich.

Trifft zu        
Die ge setz lichen Regelungen werden in den Paragraphen aufgezeigt.

DREI-W-VERLAG GmbH • Postfach 18 51 26 • 45219 Essen • Tel. (0 20 54) 51 19 • www.drei-w-verlag.de • Bestell-Nr.: 6011

DAS JUGENDSCHUTZGESETZDAS JUGENDSCHUTZGESETZ

© DREI-W-VERLAG • Essen • Bestell-Nr.: 6302

über
16

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

JugendlicheEltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz 
gestattet.  gestattet.  
Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

§4 Aufenthalt in Gaststätten
Ausnahmen: Nur in Begleitung einer erziehungsbeauftragten 
Person. Der Aufenthalt ist außerdem gestattet zur Einnahme 
einer Mahlzeit oder eines Getränks zwischen 5 und 23 Uhr.

§5 Anwesenheit bei öffentl. Tanzveranstaltungen
u. a. Disco Ausnahme: Unter 16 Jahren nur in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person.

§5 Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von  
anerkannten Trägern der Jugendhilfe. 
Bei künstlerischer Betätigung oder zur Brauchtumspflege.

§6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen,  
Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit

§8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
wie z. B. Nachtclubs, Nachtbars oder Orte, von denen  
Gefährdungen ausgehen.

§9 Abgabe/Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein o. ä.  
Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer 
personensorgeberechtigten Person (Eltern).

§9 Abgabe/Verzehr von anderen alkoholischen  
Getränken oder Lebensmitteln (z. B. Spirituosen)  

§10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren,  
E-Zigaretten/E-Shishas (auch nikotinfrei)

§11 Kinobesuche
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: „ohne Alters-
beschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren” (Kinder unter 6 Jahren nur 
mit einer erziehungsbeauftragten Person. Die Anwesenheit 
ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden! Ausnahme: 
„Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

Ausnahme möglich bis 24 Uhr

Ausnahme möglich bis 24 Uhr

bis 24 Uhrbis 24 Uhrbis 22 Uhr

bis 24 Uhrbis 22 Uhrbis 20 Uhr

erlaubt nicht erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche)

 §4 Aufenthalt in Gaststätten

  Aufenthalt in Nachtbars,  
  Nachtclubs oder vergleichbaren  
  Vergnügungsbetrieben

 §5 Anwesenheit bei öffentlichen 
  Tanzveranstaltungen, u. a. Disco  
  (Ausnahmegenehmigung durch 
  zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstal- 
  tungen v. anerkannten Trägern 
  der Jugendhilfe. Bei künstl. Betäti- 
  gung oder zur Brauchtumspflege

 §9 Abgabe/Verzehr von Wein, Bier,       
  Schaumwein o. ä. (auch Mischgetränke)

  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in 
  Begleitung einer personensorgeberechtigten 
  Person = Eltern oder Vormund)  

  Abgabe/Verzehr von anderen  
  alkoholischen Getränken und  
  Lebensmitteln (z. B. Spirituosen) 

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten/ E-Shishas (auch nikotinfrei)

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

KINDER
unter

14
Jahre

JUGENDLICHE

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

       =  Beschränkungen
Zeitliche Begrenzungen

§10

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. }
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Bei Handys ist ne Menge drin:

p Nachrichten senden, telefonieren
p	Im Internet surfen
p	Bilder/Videos aufnehmen und versenden

aber ...

p	Die Weitergabe von 
 Bildern oder Videos,mit
 denen Gewalt verherrlicht
 wird, ist strafbar.

p	Das Versenden porno-
 grafischer Bilder an 
 Jugendliche ist strafbar.

p	Nötigung, Freiheitsberaubung
  oder Körperverletzung sind
  Straftaten.

© DREI-W-VERLAG, 45219 Essen, Bestell-Nr. 6009, www.drei-w-verlag.de
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HANDYS: 

für Mitteilungen unter Freunden: ja!
für Bedrohung und Gewalt: nein!

Denk‘ selber nach! Plan‘ deine Nacht!

Trink‘ auch Wasser! Achte auf deine 
Freunde!

Mach‘ Pausen! Sex?
Pass auf dich auf!

PARTY? … aber sicher!
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Karneval
und Jugendschutz
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Keine Alkoholabgabe  
  an Kinder     
  und Jugendliche
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Alle Erwachsenen, insbesondere Besitzer bzw. 
Pächter von Gaststätten, Verkaufsstellen und 
Kiosken, sind aufgerufen, auf die Einhaltung 
der Jugendschutzbestimmungen zu achten. 
Neben der Abgabe von Alkohol ist es auch ver-
boten, den Verzehr zu gestatten oder zu fördern. 

Von den Behörden – Jugendamt, Ordnungs-
amt und Polizei – werden bei Beanstandungen 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Jugendschutzgesetz (JuSchG)
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in 
der Öffentlichkeit dürfen
1.  Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder  
 Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein, 
 weinähnlichen Getränken oder Schaumwein  
 mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder  
 und Jugendliche unter 16 Jahren, 
2.  andere alkoholische Getränke oder Lebens- 
 mittel, die andere alkoholische Getränke in  
 nicht nur geringfügiger Menge enthalten,  
 an Kinder und Jugendliche
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr ge-
stattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von 
einer personensorgeberechtigten Person* (§ 1 Abs. 
1 Nr. 3) begleitet werden. (...)

* Eltern oder Vormund 

Rechtslage
Bier, Wein oder Sekt dürfen bereits an 16-jährige 
abgegeben werden. 
Sogenannte ‚harte Alkoholika‘ wie Schnäp se, 
Liköre, Rum oder Whisky dürfen generell nicht an 
Minderjährige unter 18 Jahren abgegeben werden. 
Das gleiche gilt auch für Mixgetränke (Alkopops), 
wenn Spirituosen enthalten sind.

Alkohol und Tabakwaren • Stand 05/2021

Text des Jugendschutzgesetzes auf der Rückseite.

          DAS
  JUGEND

 SCHUTZ
  GESETZ

(JuSchG)

BEACHTEN

Keine Abgabe 
und kein Verzehr

Keine Abgabe 
und kein Konsum

Begriffsbestimmungen (§ 1 JuSchG)
Nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) sind Kinder Personen, die noch 
nicht 14 Jahre alt sind und jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht  
18 Jahre alt sind.

Personensorgeberechtigte Person = Eltern / Vormund

Die hier abgedruckten Vorschriften gelten nicht für verheiratete Jugendliche.

Prüfungs- und Nachweispflicht (§ 2 JuSchG)
Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben 
ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter 
und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen.

Ordnungswidrig handeln Veranstalter oder Gewerbetreibende, wenn sie vor-
sätzlich oder fahrlässig einem Kind oder einer jugendlichen Person 
● ein alkoholisches Getränk abgeben oder ihm den Verzehr gestatten,
● Tabakwaren abgeben oder das Rauchen gestatten.

Ordnungswidrigkeiten können mit empfindlichen Geldbußen oder Freiheits-
strafen geahndet werden (§§ 27, 28 JuSchG).

Alkoholische Getränke (§ 9 JuSchG)
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
1. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen  
 von Bier, Wein, weinähnlichen Getränken oder Schaumwein mit nicht 
 alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren,
2. andere alkoholische Getränke oder Lebensmittel, die andere alkoholi- 
 sche Getränke in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und  
 Jugendliche 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberech-
tigten Person begleitet werden.

(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten an-
geboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat

1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder

2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische
  Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder  
 und Jugendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen können.

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.

(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuer-
gesetzes dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis ,,Abgabe an Personen unter 
18 Jahren verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht werden. 
Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der 
gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit 
nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf 
dem Frontetikett anzubringen.

Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren (§ 10 JuSchG)
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 
Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse 
an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen 
oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische 
Zigaretten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektro-
nisches Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole mit dem Mund 
eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse.

© DREI-W-VERLAG GmbH  • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen  •  Bestell-Nr. 6005 • www.drei-w-verlag.de

Alkohol

Tabak

Gaststätte • Stand 05/2021

          DAS
  JUGEND

 SCHUTZ
  GESETZ

(JuSchG)

Begriffsbestimmungen (§ 1 JuSchG)
Nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) sind Kinder Personen, die noch 
nicht 14 Jahre alt sind und jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 
Jahre alt sind.
Personensorgeberechtigte Person = Eltern / Vormund
Erziehungsbeauftragte Person =  jede Person über 18 Jahren, soweit sie 
auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personen-
sorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie 
ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der 
Jugendhilfe betreut.
Die hier abgedruckten Vorschriften gelten nicht für verheiratete Jugendliche.

Prüfungs- und Nachweispflicht (§ 2 JuSchG)
Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbe-
auftragte Person ankommt, hat diese Person ihre Berechtigung auf Verlangen 
darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die 
Berechtigung zu überprüfen.
Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, 
haben ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. 
Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter 
zu überprüfen.

Ordnungswidrig handeln Gewerbetreibende, wenn sie vorsätzlich oder fahr-
lässig ein Verhalten eines Kindes oder einer jugendlichen Person herbeiführen 
oder fördern, das durch ein hier aufgeführtes Verbot verhindert werden soll. 
Ordnungswidrigkeiten können mit empfindlichen Geldbußen oder Freiheits-
strafen geahndet werden (§§ 27, 28 JuSchG).

© DREI-W-VERLAG GmbH  •  Landsberger Str. 101 • 45219 Essen  •  Bestell-Nr. 6004 • www.drei-w-verlag.deText des Jugendschutzgesetzes auf der Rückseite.

Aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) gemäß der §§ 4-6, 9, 10:

 Kinder / Jugendliche Jugendliche Ausnahmen
 unter 16 Jahre über 16 Jahre 

Aufenthalt in nur in Begleitung einer bis 24 Uhr gestattet   
Gaststätten personensorgeberechtigten darüberhinaus nur in Begleitung     
 oder erziehungsbeauftragten einer personensorgeberechtigten     
 Person gestattet oder erziehungsbeauftragten
  Person gestattet  

Abgabe u. Verzehr       
von Bier, Wein,  Kindern nicht,    gestattet
Schaumwein, nicht- Jugendlichen in Begleitung       
alkohol. Mischungen  einer personensorge-
mit Bier, Wein o.ä. berechtigten Person gestattet
von anderen alkohol-       
ischen Getränken / nicht gestattet  nicht gestattet
Lebensmitteln        
(z. B. Spirituosen)  

Öffentliche nur in Begleitung einer  bis 24 Uhr gestattet     
Tanzveranstaltung personensorgeberechtigten darüber hinaus nur in Begleitung
 oder erziehungsbeauftragten einer personensorgeberechtigten
 Person gestattet oder erziehungsbeauftragten     
  Person gestattet     

Glücksspiele 
Spielen mit  nicht gestattet nicht gestattet     
Gewinnmöglichkeit        
in der Öffentlichkeit

Bildschirm- gestattet – gestattet –
spielgeräte   aber nur an den Geräten, deren aber nur an den Geräten, deren     
Spielen ohne  Programme von der obersten Programme von der obersten     
Gewinnmöglichkeit Landesbehörde oder der ASK  Landesbehörde oder der ASK 
 für ihre Altersgruppe freige- für ihre Altersgruppe freige-     
 geben und gekennzeichnet sind geben und gekennzeichnet sind
 (ab 6 J. / ab 12 J.) (ab 6 J. / ab 12 J. / ab 16 Jahre)

Abgabe u. Konsum        
von Tabakwaren,nikotin- nicht gestattet nicht gestattet 
haltiger Erzeugnisse,  
E-Zigaretten/E-Shishas 
(auch nikotinfrei)

Wenn Kinder oder Jugendliche an 
einer Veranstaltung eines anerkannten 
Trägers der Jugendhilfe teilnehmen, 
sich auf Reisen befinden, zwischen 5 
und 23 Uhr eine Mahlzeit oder Getränk 
einnehmen ist der Aufenthalt gestattet.

Wenn die Veranstaltung von einem 
anerkannten Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt wird, der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege 
dient, ist Kindern bis 22 Uhr, Jugendlichen 
bis 24 Uhr die Teilnahme gestattet.

Nur auf Volksfesten, Schützenfesten, 
Jahrmärkten, Spezialmärkten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, wenn der 
Gewinn in Waren von geringem Wert 
besteht.

6004 04.2021 SS.indd   16004 04.2021 SS.indd   1 29.04.21   17:4729.04.21   17:47

JuSchG-Tabelle 
DIN-A4: 6400 E | DIN-A2: 6200 E
DIN-A3: 6300  (ED kostenlos) 

JuSchG in Punkten 
DIN-A4: 6401 E | DIN-A2: 6201 E
DIN-A3: 6301 (ED kostenlos) 

JuSchG-Smiley 
DIN-A4: 6402  E| DIN-A2: 6202 E
DIN-A3: 6302 (ED kostenlos)

Wann arbeiten? 
DIN-A4: 6403 E | DIN-A2: 6203 E
DIN-A3: 6303 (ED kostenlos) 

Keine Gewalt Handys 
DIN-A4: 6404 E | DIN-A2: 6204 E
DIN-A3: 6304 (ED kostenlos) 

Party? … aber sicher! 
DIN-A4: 6405 E | DIN-A2: 6205 E
DIN-A3: 6305 (ED kostenlos) 

JuSchG? … aber klar 
DIN-A4: 6406 E | DIN-A2: 6206 E
DIN-A3: 6306 (ED kostenlos) 

JuSchG + Karneval 
DIN-A4: 6407 E | DIN-A2: 6207 E
DIN-A3: 6307 (ED kostenlos) 

JuSchG + Fasching
DIN-A4: 6408 E | DIN-A2: 6208 E
DIN-A3: 6308 (ED kostenlos) 

Verkauf Alk. + Tabak
DIN-A4: 6409 E

Gaststätten
DIN-A4: 6410 E

© DREI-W-VERLAG GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • Telefon (0 20 54) 51 19 • www.drei-w-verlag.de • Bestell-Nr. 6200 • Zeichnung: Dirk Hoffmann

Fasching
und Jugendschutz

Keine Alkoholabgabe  
  an Kinder     
  und Jugendliche

Alle Erwachsenen, insbesondere Besitzer bzw. 
Pächter von Gaststätten, Verkaufsstellen und 
Kiosken, sind aufgerufen, auf die Einhaltung 
der Jugendschutzbestimmungen zu achten. 
Neben der Abgabe von Alkohol ist es auch ver-
boten, den Verzehr zu gestatten oder zu fördern. 

Von den Behörden – Jugendamt, Ordnungs-
amt und Polizei – werden bei Beanstandungen 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet

Jugendschutzgesetz (JuSchG)
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in 
der Öffentlichkeit dürfen
1.  Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder  
 Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein, 
 weinähnlichen Getränken oder Schaumwein  
 mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder  
 und Jugendliche unter 16 Jahren, 
2.  andere alkoholische Getränke oder Lebens- 
 mittel, die andere alkoholische Getränke in  
 nicht nur geringfügiger Menge enthalten,  
 an Kinder und Jugendliche
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr ge-
stattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von 
einer personensorgeberechtigten Person* (§ 1 Abs. 
1 Nr. 3) begleitet werden. (...)

* Eltern oder Vormund 

Rechtslage
Bier, Wein oder Sekt dürfen bereits an 16-jährige 
abgegeben werden. 
Sogenannte ‚harte Alkoholika‘ wie Schnäp se, 
Liköre, Rum oder Whisky dürfen generell nicht an 
Minderjährige unter 18 Jahren abgegeben werden. 
Das gleiche gilt auch für Mixgetränke (Alkopops), 
wenn Spirituosen enthalten sind.

Gesetzlich vorgeschriebene Aushänge?
„Veranstalter und Gewerbetreibende haben die für ihre Betriebseinrichtungen und 
Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei öffentlichen Filmveranstaltungen 
die Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung durch deutlich 
sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu machen.“ (§ 3 des JuSchG)

Da nicht für jedes Gewerbe alle Jugendschutzbestimmungen zum Tragen kommen, 
können für verschiedene Gewerbezweige unterschiedliche Aushangtafeln ausgewählt 
werden. Sie sind unsicher? Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

PLAKATE | AUSHÄNGE Z. B. FÜR VERANSTALTUNGEN

Jugendschutz? … aber klar!Jugendschutz? … aber klar!

ab
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ED = Eindruck ist kostenlos: DIN-A3-Plakate werden kostenlos mit Ihrem farbigen Eindruck gedruckt. Mindestabnahme pro Plakatversion 20 Exemplare.

DIN-A4-Aushänge:
Sie werden auf Bilderdruck-
karton (300 g/m2) gedruckt 
und auf allen Jugend-
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Sei klar!
... klar denken ... Klartext reden ...

wissen, was du tust. 
Es ist deine Entscheidung, 

ob du Alkohol trinkst oder nicht!

Idee: Kommunale Jugendalkoholprävention Dinslaken • Gestaltung: Jens Müller

es löst:es löst:
Freundschaften Freundschaften 

SchuleSchule
Ausbildungs- /PraktikumsplatzAusbildungs- /Praktikumsplatz

FamilieFamilie
FührerscheinFührerschein

TaschengeldTaschengeld
BankkontoBankkonto

auf,auf,

aber nicht aber nicht 
Deine ProblemeDeine Probleme

es löst:es löst:
Freundschaften Freundschaften 

SchuleSchule
Ausbildungs- /PraktikumsplatzAusbildungs- /Praktikumsplatz

FamilieFamilie
FührerscheinFührerschein

TaschengeldTaschengeld
BankkontoBankkonto

auf,auf,

aber nicht aber nicht 
Deine ProblemeDeine Probleme

Alkohol ist einAlkohol ist ein
hervorragendeshervorragendes
LösungsmittelLösungsmittel

© DREI-W-VERLAG GmbH • Essen • Bestell-Nr. 6024 • www.drei-w-verlag.de

Design: Oliver Guthier

Todsicher.

3,2  o/oo

74.000 Todesfälle durch riskanten Alkoholkonsum, jedes Jahr in Deutschland.

Alkohol macht Spass.

Design: Oliver Guthier

Todsicher.

3,2  o/oo

74.000 Todesfälle durch riskanten Alkoholkonsum, jedes Jahr in Deutschland.

Alkohol macht Spass.
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Gib niemals deinen Namen, Adresse, Telefonnummer, die 
Adresse deiner Schule, dein Passwort oder andere persön-
liche Daten öffentlich über dich im Internet heraus.

Überlege vorher, welche Bilder du hochlädst, da die ganze 
Welt dich so sehen kann. Das gilt auch für Profilbilder!

Verlasse einen Chat, wenn du ein „komisches Gefühl“ be-
kommst. Hör auf dein Gefühl! Wenn möglich nutze die 
„Melden und Ignorieren“- Funktion. Sprich mit einem Er-
wachsenen, wenn du oder andere häufig beleidigt werden.

Verabrede und triff dich nie alleine mit jemandem, den du 
im Internet kennengelernt hast. Sprich vorher mit einer er-
wachsenen Vertrauensperson. Bei einem Treffen nimm einen 
Erwachsenen mit und triff dich nur an öffentlichen Orten.

Geheimnisse gehören nicht ins Netz, dort kann sie unter 
Umständen jeder lesen. Erzähle persönliche Dinge nicht 
über Instant Messenger oder E-Mail.

Wenn jemand mit dir über Sex reden will oder dir Nackt-
fotos schickt, sprich mit einem Erwachsenen darüber.

Schütze die Daten und Fotos auf deinem Smartphone mit 
einem guten Passwort.

SICHERHEITSREGELN 
IM INTERNET

L

© DREI-W-VERLAG, Essen, Best.-Nr.: 6018

Ohne Rauch - Ohne Rauch - 
Viel Asche in der TascheViel Asche in der Tasche

228,- 228,- €€

30 Schachteln/Monat

30 Schachteln/Monat

tolle Klamotten oder  

tolle Klamotten oder  

neue Smart-W
atch

neue Smart-W
atch

2736,- 
2736,- €€

360 Schach
teln

/Jah
r

360 Schach
teln

/Jah
r

rich
tig cooler U

rlau
b 

rich
tig cooler U

rlau
b 

oder n
euer  

oder n
euer  

Gaming-La
ptop

Gaming-La
ptop

53,2053,20  €€
7 Schachteln/7 Schachteln/

WocheWoche
Date zu Zweit Date zu Zweit 
im im Kino oder Kino oder 

auch Restaurantauch Restaurant

... und diese Risiken gibt es 
beim Rauchen zusätzlich: 

Krebs, Impotenz, Hauterkrankungen u.v.m.Krebs, Impotenz, Hauterkrankungen u.v.m.

7,60 
7,60 €€

1 Schachtel /Tag

1 Schachtel /Tag

Fast ein Streaming-

Fast ein Streaming-

Abo für einen Monat

Abo für einen Monat

© DREI-W-VERLAG GmbH, Essen, B-Nr. 6323

300,- 300,- €€
30 Schachteln/Monat30 Schachteln/Monat

Yes, Festival-Wochenende!Yes, Festival-Wochenende!

3.600,- 3.600,- €€
360 Schachteln/Jahr360 Schachteln/Jahr
richtig cooler Urlaub  richtig cooler Urlaub  

oder neuer Gaming-Laptop oder neuer Gaming-Laptop 

70,-70,-  €€
7 Schachteln/Woche7 Schachteln/Woche

Die neuen Sneakers, an denen du Die neuen Sneakers, an denen du 
sonst immer vorbeiläufst.sonst immer vorbeiläufst.

AUSSERDEM: 
nichts davon macht dich  
impotent, sorgt für Krebs  
oder Hauterkrankungen,  
also: 

HÖR AUF ZU RAUCHEN! 

10,- 10,- €€
1 Schachtel/Tag1 Schachtel/Tag

Fast einen Monat lang Serien gucken.Fast einen Monat lang Serien gucken.

DEINE ENTSCHEIDUNG!

©
 D

R
E

I-
W

-V
E

R
L

A
G

, E
ss

en
 •

 B
es

te
ll-

N
r. 

63
44

b(e)reit? 
DIN-A4: 6412 E | DIN-A2: 6212 E
DIN-A3: 6312 (ED kostenlos) 

Es kippt
DIN-A4: 6413 E | DIN-A2: 6213 E
DIN-A3: 6313 (ED kostenlos) 

Extremer Konsum
DIN-A4: 6414 E| DIN-A2: 6214 E
DIN-A3: 6314 (ED kostenlos) 

Kein Bock
DIN-A4: 6415 E | DIN-A2: 6215 E
DIN-A3: 6315 (ED kostenlos) 

Sei klar! 
DIN-A4: 6416 E | DIN-A2: 6216 E
DIN-A3: 6316 (ED kostenlos) 

Lösungsmittel
DIN-A4: 6417 E | DIN-A2: 6217 E
DIN-A3: 6317 (ED kostenlos) 

Nicht zum Affen
DIN-A4: 6418 E | DIN-A2: 6218 E
DIN-A3: 6318 (ED kostenlos) 

Todsicher
DIN-A4: 6419 E | DIN-A2: 6219 E
DIN-A3: 6319 (ED kostenlos) 

Abgesoffen
DIN-A4: 6420 E | DIN-A2: 6220 E
DIN-A3: 6320 (ED kostenlos) 

Sicherheitsregeln
DIN-A4: 6421 E | DIN-A2: 6221 E
DIN-A3: 6321 (ED kostenlos) 

Nichtrauchen 
DIN-A4: 6444 E | DIN-A2: 6244 E
DIN-A3: 6344 (ED kostenlos) 

Nichtrauchen 
DIN-A4: 6423 E | DIN-A2: 6223 E
DIN-A3: 6323 (ED kostenlos) 
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Alle Plakate sind auch im Format  
DIN-A1 und DIN-A0 mit  
Ihrem Eindruck erhältlich! 

Sprechen Sie uns an! 

Preise und Mengenrabatte:
Stückpreise  DIN-A3
    ab 1 Expl . =  2,10 €
  ab 20 Expl . =  2,00 €
  ab  50 Expl.  =   1,90 €
ab  100 Expl.  =  1,80 €
ab  250 Expl.  =  1,60 €

 Stückpreise DIN-A2
    ab 1 Expl . =  2,70 €
  ab 20 Expl.  =  2,50 €
  ab  50 Expl.  =  2,20 €
ab  100 Expl.  =  1,90 €
ab  250 Expl.  =  1,60 €

Mindestabnahme = 5 Plakate 
(können verschiedene Plakate sein) Stückpreis  DIN-A4

Ein Exemplar:  1,00 €

Mengenrabatte  
siehe Seite 2.
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Alle Plakate sind auch im Format  
DIN-A1 und DIN-A0 mit  
Ihrem Eindruck erhältlich! 

Sprechen Sie uns an! 

Preise und Mengenrabatte:
Stückpreise  DIN-A3
    ab 1 Expl . =  2,10 €
  ab 20 Expl . =  2,00 €
  ab  50 Expl.  =   1,90 €
ab  100 Expl.  =  1,80 €
ab  250 Expl.  =  1,60 €

 Stückpreise DIN-A2
    ab 1 Expl . =  2,70 €
  ab 20 Expl.  =  2,50 €
  ab  50 Expl.  =  2,20 €
ab  100 Expl.  =  1,90 €
ab  250 Expl.  =  1,60 €

Mindestabnahme = 5 Plakate 
(können verschiedene Plakate sein) 

Mobbing 
DIN-A4: 6422 E | DIN-A2: 6222 E
DIN-A3: 6322 (ED kostenlos)  

Cyber-Mobbing 
DIN-A4: 6424 E | DIN-A2: 6224 E
DIN-A3: 6324 (ED kostenlos) 

Inklusion
DIN-A4: 6426 E | DIN-A2: 6226 E
DIN-A3: 6326 (ED kostenlos) 

K.O.-Tropfen
DIN-A4: 6427 E | DIN-A2: 6227 E
DIN-A3: 6327 (ED kostenlos) 

K.O.-Tropfen 22
DIN-A4: 6428 E | DIN-A2: 6228 E
DIN-A3: 6328 (ED kostenlos) 

Party? Aber sicher
DIN-A4: 6429 E | DIN-A2: 6229 E
DIN-A3: 6329 (ED kostenlos) 

Kinderrechte Bild
DIN-A4: 6430 E | DIN-A2: 6230 E
DIN-A3: 6330 (ED kostenlos) 

Kinderrechte Heißluft
DIN-A4: 6431 E | DIN-A2: 6231 E
DIN-A3: 6331 (ED kostenlos) 

Vielfalt (Hochformat) 
DIN-A4: 6432 E | DIN-A2: 6232 E
DIN-A3: 6332 (ED kostenlos) 

Vielfalt (Querformat) 
DIN-A4: 6433 E | DIN-A2: 6233 E
DIN-A3: 6333 (ED kostenlos) 

Handzeichen „Hilf mir“
DIN-A4: 6434 E | DIN-A2: 6234 E
DIN-A3: 6334 (ED kostenlos) 

© DREI-W-VERLAG, Essen

Es ist normal,Es ist normal,

zu sein.zu sein.
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 Mobbing

 Hinschauen

Nicht wegsehen

     Handeln

Du bist in Ordnung, so wie DU bist.

Lass Dir das nicht gefallen.

     Vertrau Dich jemandem an.

     

                      Lass andere nicht allein,  
          wenn sie Dich brauchen.

© DREI-W-VERLAG GmbH, Essen, Bestell-Nr. 6019, www.drei-w-verlag.de

K.O.-Tropfen-Info

K.O.-Tropfen, auch bekannt als 
„Liquid Ecstasy“, sind geschmack- 
und geruchlos und werden meist 
in Getränke gemischt. Innerhalb 
kurzer Zeit wird man teilnahmslos, 
willenlos und handlungsunfähig. 
Hinzu kommen können Schwindel, 
Übelkeit, Wahrnehmungsstörungen, 
Erinnerungslücken oder ein totaler 
Blackout. Besonders Mädchen laufen 
Gefahr in der Disco oder auf Partys 
damit außer Gefecht gesetzt und 
Opfer sexueller Gewalt zu werden.

Lass Dich nichtLass Dich nicht  
K.O.-TropfenK.O.-Tropfen

Deshalb pass auf!  
• Die Täter können Fremde aber auch Freunde sein! 
• Pass auf Dein Getränk auf. 
• Nimm nur Getränke an, deren Weg Du vom Tresen an verfolgt hast. 
• Wenn Dir etwas komisch vorkommt, ist es immer ok zu gehen    
 (am besten zu zweit)!
• Wenn Du einen Filmriss hast und/oder blaue Flecken, Verletzungen   
 o. Ä., die Dir komisch vorkommen , wende Dich an eine Vertrauens- 
 person,eine BeratungsstelleBeratungsstelle, an eine/n Arzt/Ärztin Arzt/Ärztin.
• Holt sofort Hilfe und Unterstützung beim Personal der Disco oder  
 des Veranstalters!
• Im Zweifel sofort die Polizei verständigen. Notruf 110Notruf 110
•  Schnell Handeln für einen Nachweis der Substanzen: Die Tropfen 
    sind nur wenige Stunden im Urin nachweisbar.

© DREI-W-VERLAG, Essen • Bestell.-Nr. 6427
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Gleichheit

Gesundheit

Bildung

Spiel und Freizeit

Freie Meinungsäußerung,    
Information und Gehör

Gewaltfreie Erziehung

Schutz im Krieg und aufder Flucht

Schutz vor wirtschaftlicher   
und sexueller Ausbeutung

Elterliche Fürsorge

Betreuung bei Behinderung

Quelle: UN-Kinderrechtskonvention

KinderRechte =
MenschenRechte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PARTY?  

 h Lass dein Glas nicht unbeobachtet.

 h Nimm keine Getränke von Fremden an.
 h Geh, wenn du dich unwohl fühlst.
 h Bei Schwindel, Übelkeit oder zeitweisem  
Gedächtnisverlust: Sprich mit ein*er 

Freund*in oder Vertrauensperson.
 h Meide Personen, die seltsam wirken.
 h Ruf im Zweifel 110 oder 112 an.

Aber sicher!

ED = Eindruck ist kostenlos: DIN-A3-Plakate werden kostenlos mit Ihrem farbigen Eindruck gedruckt. Mindestabnahme pro Plakatversion 20 Exemplare.
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JUGENDSCHUTZ –  JUGENDSCHUTZ –  
WIR ACHTEN DRAUFWIR ACHTEN DRAUF

AB 16

*

BEI TANZVERANSTALTUNGEN VON STAATL. ANERK. JUGENDEINRICH- TUNGEN AB 13

AB 16*

AB 18

BIS 24 UHRBIS 24 UHR
*BEI TANZVERANSTALTUNGEN VON   

STAATL. ANERK. JUGENDEINRICHTUNGEN 
  AB 14, OPEN END AB 18.

JuSchG + Wimpelkette
DIN-A4:6439 E | DIN-A2: 6239 E
DIN-A3: 6339 (ED kostenlos) 

PLAKATE | AUSHÄNGE Z.B. FÜR VERANSTALTUNGEN

Kinder- und 116 111 
Jugendtelefon www.nummergegenkummer.de

Elterntelefon 0800 111 0 550 
 www.nummergegenkummer.de

Telefonseelsorge 116 123  
für Alle 0800 111 0 111 
 0800 111 0 222

Hilfetelefon 0800 22 555 30 
Sexueller Missbrauch

Hilfetelefon Gewalt 0800 0 11 60 16 
gegen Frauen

Hilfetelefon 0800 40 400 20 
Schwangere in Not

Sucht- und Drogenhotline 01806 31 30 31

Polizei 110

Feuerwehr  112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Sperrnotruf 116 116 
(EC-/Kredit-/SIM-Karten)

Auf einen Blick:

HILFE-         NUMMERNHILFE-         NUMMERN

© DREI-W-VERLAG • Essen • Bestell-Nr.: 6311

Hilfenummern
DIN-A4: 6411 E | DIN-A2: 6211 E
DIN-A3: 6311  (ED kostenlos) 

Stückpreis DIN-A4
  Ein Exemplar:  1,00 €

Mengenrabatte  
siehe Seite 2.



15E = Eindruckmöglichkeit (s. Seite 3)
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WER DARF WAS WANN?WER DARF WAS WANN?
JUGENDSCHUTZGESETZ: PARTY

AB 16AB 16**

BIS 24 UHRBIS 24 UHR AB 16AB 16

AB 18AB 18

*BEI TANZVERANSTALTUNGEN VON 
  STAATL. ANERK. JUGENDEINRICHTUNGEN 
  AB 14, OPEN END AB 18.
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JUGENDSCHUTZGESETZ

AB 16AB 16

AB 16*AB 16*
BIS 24 UHR

AB 18AB 18

*BEI TANZVERANSTALTUNGEN  
VON STAATL. ANERK.  
JUGENDEINRICHTUNGEN  
AB 14, OPEN END AB 18.

6437_JuSchG_Aushang_Icons_A4_2022.indd   16437_JuSchG_Aushang_Icons_A4_2022.indd   1 05.12.22   12:2305.12.22   12:23

Hygiene schützt
DIN-A4: 6801 E | DIN-A3: 6901 E

In der Schule
DIN-A4: 6802 E | DIN-A3: 6902 E

Wichtige Rufnummern
DIN-A4: 6805 E | DIN-A3: 6905 E

Maskenpflicht
DIN-A4: 6806 E | DIN-A3: 6906 E

Ab hier gilt die 
Maskenpflicht!
    Mit dieser einfachen Maßnahme helfen Sie,  
    andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, wechseln Sie  
ihn bei Durchfeuchtung und berühren Sie dabei nicht die 
Außenseite.

© Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6806

Wichtige Nummern bei
Problemen und Konflikten    

    Zur Zeit ist es wichtig, dass alle Menschen - wo möglich - zuhause  
    bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Dort kann  
    es aber auch schnell zu anderen Problemen und Konflikten kommen.  
    Diese Servicetelefone bieten hier Hilfe. 

 

T 116 111
Nummer gegen Kummer
für Kinder und Jugendliche

T 0800 111 0550
Elterntelefon

T 030 2017 9131
Pflegetelefon

T 0800 404 0020
Hilfetelefon „Schwangere in Not“

T 0800 011 6016
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

© Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6805

Waschen Sie regelmäßig und 
ausreichend lange (mindestens 
20 Sekunden) Ihre Hände mit 
Wasser und Seife – insbeson-
dere nach dem Naseputzen, 
Niesen oder Husten.

Halten Sie die Hände vom Ge-
sicht fern – vermeiden Sie es, 
mit den Händen Mund, Augen 
oder Nase zu berühren.

Halten Sie immer ausreichend 
Abstand (mind. 1,5 m) zu ande-
ren. Vermeiden Sie Berührun-
gen (z. B. Händeschütteln oder 
Umarmungen).

Niesen oder husten Sie in die 
Armbeuge oder in ein Taschen- 
tuch. Entsorgen Sie das  
Taschentuch anschließend in 
einem Mülleimer mit Deckel.

Schützen Sie Wunden mit 
einem Pflaster oder Verband.        

© Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6801

Tragen Sie einen Mund- und 
Nasenschutz, wechseln Sie 
ihn bei Durchfeuchtung und 
berühren Sie dabei nicht die 
Außenseite.

Virusinfektionen – 
Hygiene schützt!
    Mit einfachen Maßnahmen helfen Sie, sich selbst  
    und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen:

Wasche regelmäßig und aus- 
reichend lange (mind. 20 
Sekunden) deine Hände mit 
Wasser und Seife – insbeson-
dere nach dem Naseputzen, 
Niesen oder Husten.

Halte die Hände vom Gesicht 
fern – vermeide es, mit den 
Händen Mund, Augen oder 
Nase zu berühren.

Halte immer ausreichend Ab-
stand (mind. 1,5 m) zu ande-
ren. Vermeide Berührungen  
(z. B. Händeschütteln oder 
Umarmungen).

Niese oder huste in die Arm-
beuge oder in ein Taschen-
tuch. Entsorge das Taschen-
tuch anschließend in einem 
Mülleimer mit Deckel.

Hängt eure Kleidung nicht 
übereinander und mit Abstand 
an die Garderobe.      

Reinige deinen Platz regel-
mäßig und teile deine Stifte, 
Hefte, Bücher etc. nicht mit 
anderen.

Corona in der Schule – 
Hygiene schützt!
    Mit einfachen Maßnahmen helft ihr, euch und andere  
    vor Infektionskrankheiten zu schützen:

   © Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6802

Symptome
DIN-A4: 6803 E | DIN-A3: 6903 E

Hände waschen
DIN-A4: 6804 E | DIN-A3: 6904 E

Abstand halten
DIN-A4: 6807 E | DIN-A3: 6907 E

Sportstätten
DIN-A4: 6808 E | DIN-A3: 6908 E

  © Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6804

Gegen Corona:
Händewaschen!
    Regelmäßiges Händewaschen ist ein existientieller 
    Bestandteil der Bekämpfung von Viren, Bakterien und Keimen.  
    So macht man es richtig:

2. Gründlich einseifen.

4. Gründlich abspülen. 3. Zeit lassen, mind. 20 Sekunden!  
(Zwei mal „Happy Birthday“ singen)

20 Sek.

1. Hände nass machen.

5. Hände sorgfältig
abtrocknen.

Sportlich fair,
Corona vermeiden!
    Mit dieser einfachen Maßnahme helfen Sie, sich selbst 
    und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Bitte alle benutzten Sportgeräte vor dem Verlassen der Halle/
des Sportplatzes gründlich reinigen und desinfizieren.

   © Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6808

Bitte immer
Abstand halten!
    Mit dieser einfachen Maßnahme helfen Sie, sich selbst 
    und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Halten Sie immer ausreichend Abstand (mind. 1,5 Meter) zu 
anderen. Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln 
oder Umarmungen).

© Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6807

© Drei-W-Verlag GmbH, Stand 05.2020, Best.-Nr. 6803

Corona – wenn ich 
mich krank fühle…
    Hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer auf dieser Tafel,
    wir rufen Sie zurück.

Betreten Sie bitte nicht sofort unsere Räumlichkeiten.  
Klären Sie telefonisch mit uns das weitere Vorgehen. 

38,7°
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JUGENDSCHUTZGESETZ

WIR ACHTEN AUF‘S ALTER

AB 16AB 16

AB 18AB 18
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JUGENDSCHUTZ

WIR SCHAUEN 
AUFS ALTER! 

AB 16

AB 18

6335_JuSchG_Aushang_Icons_A3_2022.indd   16335_JuSchG_Aushang_Icons_A3_2022.indd   1 02.12.22   15:5102.12.22   15:51

Weihnachten – Hand
DIN-A4: 6435 E | DIN-A2: 6235 E
DIN-A3: 6335 (ED kostenlos) 

Weihnachten – Tanne
DIN-A4: 6436 E | DIN-A2: 6236 E
DIN-A3: 6336 (ED kostenlos) 

JuSchG – 5. Jahreszeit
DIN-A4: 6437 E | DIN-A2: 6237 E
DIN-A3: 6337 (ED kostenlos) 

JuSchG – Party
DIN-A4: 6438 E | DIN-A2: 6238 E
DIN-A3: 6338 (ED kostenlos) 
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JUGENDSCHUTZJUGENDSCHUTZ

AB 18AB 18

AB 16AB 16
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JuSchG + Festival rot
DIN-A4:6440 E | DIN-A2: 6240 E
DIN-A3: 6340 (ED kostenlos) 

JuSchG + Festival gelb
DIN-A4:6441 E | DIN-A2: 6241 E
DIN-A3: 6341 (ED kostenlos) 

JuSchG + Kirmes 1
DIN-A4:6442 E | DIN-A2: 6242 E
DIN-A3: 6342 (ED kostenlos) 

JuSchG + Kirmes 2
DIN-A4:6443 E | DIN-A2: 6243 E
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JUGENDSCHUTZGESETZ IN 12 SPRACHEN

до 16 
років

Діти 

до 14 
років

Підлітки і 
молодь 

дозволяє не 
дозволяє

(Цей закон не має чинності для  
одружених молодих осіб) 

Закон про захист молоді (JuSchG)Закон про захист молоді (JuSchG)

до 24 
годин

до 20 
годин
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Батьки не зобов’язані дозволяти все, що дозволено законом.  
Вони несуть відповідальність до повноліття дітей.  

до 24 
годин§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

   =       Обмеження 
Обмеження за часом   

до 16 
років

 Перебування в суспільних закладах типу кафе  
 і подібних 
 Перебування в нічних клубах,  
 або інших подібних закладах для розваги 
 Перебування на публічних танцювальних заходах,  
 між іншого на дискотеках  
 (можливо отримати дозвіл як виняток через компетентну установу) 

 Перебування на публічних танцювальних заходах,  
 які були організовані визнаними спілками для  
 допомоги молоді  
 З участю митців або для підтримки традицій  
 Присутність в публічних ігрових закладах    
 Участь в іграх з можливістю виграти   
 Перебування на заходах, що мають шкідливий для 
 молоді зміст, і в закладах (Компетентна установа може 
 установити обмеження за віком та часом, а також інші обмеження)  
 Перебування в місцях з подіями, що можуть бути  
 шкідливими для молоді (Компетентні установи  
 можуть застосувати заходів для захисту від небезпеки)  
 Розлив / вживання пива, вина, шипучих вин,  
 коктейлів з вина та інших   
 (Виняток: Дозволено для молодих людей у віці 14 – 15 років у  
 супроводі дорослих з правом піклування (батьків))  

 Розлив / вживання інших алкогольних напоїв або  
 продуктів харчування, наприклад спиртових напоїв  
 Продаж / вживання тютюнових виробів,  
 електронних сигарет (також без нікотину)

 Кінотеатри: Тільки для фільмів та попередніх  
 показів: „без обмежень за віком / з 6 / 12 / 16 років”  
 (Діти до 6 років тільки у супроводі осіб з правом піклування.  
 Присутність принципово визначається по маркуванню фільмів за  
 дозволеним віком! Винятки: «Фільми з 12 років». Присутність  
 дозволяється в супроводі осіб з правом піклування).

 Розповсюдження фільмів або ігрових програм       
 тільки відповідно маркування:  
 „без обмежень за віком / з 6 / 12 / 16 років ”
 Гра на електронних екранах без можливості виграти 
 тільки відповідно маркування: „без обмежень за віком /  
 з 6 / 12 / 16 років” 

} скасуються через присутність осіб з правом піклування.  

до 24 
годин

до 24 
годин

до 22 
годин

до 24 
годин

до 22 
годин

JuschG_Ukrainisch-2022.indd   1JuschG_Ukrainisch-2022.indd   1 16.03.22   12:1716.03.22   12:17
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unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

Jugendlicheerlaubt nicht
erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

bis
20 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

}
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

bis
24 Uhr

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 

Die Tabelle basiert auf dem Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730). Zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 9. April 2021 (BGBl. I S. 742). DREI-W-VERLAG GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • Telefon (02054) 5119 • www.drei-w-verlag.de • Bestellnummer: 5023 • Stand: Juli 2021

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

Jugendlicheerlaubt nicht
erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

bis
20 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

}
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

bis
24 Uhr

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 
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§ 4 

 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

}

Abgabe / Konsum von Tabakwaren, E-Zigaretten/E-Shishas (auch nikotinfrei) 
 

 (حتى الخالية من النيكوتين)استهلاك المنتجات التبغية والسجائر والشيشة الإلكترونية / تقديم 
 

Abgabe / Konsum von Tabakwaren, E-Zigaretten/E-Shishas (auch nikotinfrei) 
 

 (حتى الخالية من النيكوتين)استهلاك المنتجات التبغية والسجائر والشيشة الإلكترونية / تقديم 
 

Die Tabelle basiert auf dem Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730). Zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 9. April 2021 (BGBl. I S. 742). DREI-W-VERLAG GmbH • Landsberger Str. 101 • 45219 Essen • Telefon (02054) 5119 • www.drei-w-verlag.de • Bestellnummer: 5015 • Stand: Juli 2021

Arabisch  Spielkarten: 5501 | DIN-A4: 5401 | DIN-A3: 5301 

Bulgarisch Spielkarten: 5511 | DIN-A4: 5411 | DIN-A3: 5311 

Englisch Spielkarten: 5502 | DIN-A4: 5402 | DIN-A3: 5302 

Farsi  Spielkarten: 5503 | DIN-A4: 5403 | DIN-A3: 5303 

Französisch Spielkarten: 5504 | DIN-A4: 5404 | DIN-A3: 5304

Kurmandschi Spielkarten: 5505 | DIN-A4: 5405 | DIN-A3: 5305 

Polnisch Spielkarten: 5506 | DIN-A4: 5406 | DIN-A3: 5306 

Russisch Spielkarten: 5507 | DIN-A4: 5407 | DIN-A3: 5307 

Spanisch Spielkarten: 5508 | DIN-A4: 5408 | DIN-A3: 5308 

Türkisch Spielkarten: 5509 | DIN-A4: 5409 | DIN-A3: 5309

Ukrainisch  Spielkarten: 5510 | DIN-A4: 5410 | DIN-A3: 5310

Preise              100 Karten: 13,00 € | A4: je 1,00 €1 | A3: je 2,10 € 

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

Jugendlicheerlaubt nicht
erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

bis
20 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

}
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

bis
24 Uhr

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 

under 
18 years 

old 

under 
16 years 

old 

Children

under  
14 years 
of age

Young personspermitted not
permitted 

(This law does not apply to 
young married persons.)

The Youth Protection Act (JuSchG)

until 
10 p.m. 

until 
mid- 
night

until 
8 p.m. 

until 
10 p.m. 

}
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Parents are not obliged to allow everything which is allowed 
by law. They carry the responsibility until the age of majority.

are cancelled in the case of accompaniment by a parent or guardian.

until 
midnight

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

until 
mid- 
night

until 
mid- 
night

until 
mid- 
night

  Presence in public houses 
  Presence in late-night bars, night clubs or  
  comparable licensed establishments. 
  Presence in public dancing establishments,  
  including the disco (exceptional permits may be  
  granted by the responsible authorities)

  Presence at dancing events organised by  
  recognised youth welfare organisations    
  In artistic activity or for the keeping of traditions 
  Presence in public gambling halls Taking  
  part in games with the possibility of winning 
  Presence in events and institutions which  
  endanger the youth (The responsible authority may  
  impose age and time limits as well as other conditions.) 

  Presence in places which endanger the youth.  
  (The responsible authority can take measures to counter the danger.) 

  Sale / consumption of beer, wine, sparkling  
  wine, beverages mixed with beer, wine or  
  something similar (Exception: permitted for 14- and  
  15-year-olds when accompanied by a person authorised with  
  personal custody of the child [parents])  

  Sale / consumption of other alcoholic  
  beverages or foodstuff, e.g. spirits
  Sale / consumption of tobacco products,  
  e-cigarettes / e-shishas (also nicotine-free)

  Cinema visits Only if the film and opening credits  
  are released “without any age restriction / from 6 /  
  from 12 / from 16 years”.  
  (children under 6 years of age only when accompanied by a person  
  having parental authority. Presence will basically depend on the  
  respective age rating! Exception: „Films for children of the age of  
  12 years and older“: Presence of children of 6 years and older  
  permitted when accompanied by a person having parental authority.)

  Dissemination of films or game programmes: only  
  in accordance with the release indicators: “no age re- 
  striction / from 6 / from 12 / from 16 years upwards”. 
  Playing on electronic monitor playing devices    
  without the possibility of winning: only in accordance  
  with the release indicators: “no age restriction /  
  from 6 / from 12 / from 16 years upwards”.
       =  Restrictions 
Time  Restrictions  

JuschG_Englisch_2021.indd   1JuschG_Englisch_2021.indd   1 26.08.21   11:2026.08.21   11:20

Spielkartenformat (67 x 104 mm): Perfekt für  
die Jackentasche, das Portemonnaie oder für die 
Auslage zum Mitnehmen. Eine Seite Deutsch,  
die andere die ausgewählte Sprache.

DIN-A4: Sie planen ein Stadtfest und wissen, dass viele Menschen eine 
andere Sprache sprechen? Hängen Sie direkt die zweisprachige Tabelle 
aus. So verstehen alle das Jugendschutzgesetz. Auf der Rückseite steht 
der Gesetzestext auf Deutsch.

DIN-A3: Sie planen ein Stadtfest und wissen, dass viele Menschen eine andere 
Sprache sprechen? Dieses Format ist besonders empfehlenswert, wenn der 
Aushang weiter weg hängt, so bleibt die Lesbarkeit garantiert. 

Warum unsere Jugendschutztabelle in so vielen Sprachen verfügbar ist?
Eine Kundin hatte uns vor Jahren angesprochen, ob wir die Tabelle auch in Englisch, Franzö-
sisch, Russisch und Türkisch anbieten könnten. Wir, als Verlagsteam, dachten direkt: Wow, 
was für eine coole Idee und haben uns ein Übersetzungsbüro gesucht, das beglaubigt, viel 
am Gericht arbeitet und somit die deutschen Gesetzestexte routiniert übersetzen kann.  
Nach und nach sind so immer weitere Sprachen hinzugekommen, da es immer wieder neue 
Bedarfe gab. Mittlerweile sind es neben Deutsch noch elf weitere Sprachen.

2015 nach der Flüchtlingswelle hat das Bundesministerium Kurz und Knapp in hohen Auf-
lagen bestellt und wir durften sie im Auftrag kostenlos verteilen. Auch unsere „normale“ 
Tabelle wurde jahrelang vom Bundesministerium an engagierte Kommunen, Institutionen 
oder Städte über uns koordiniert verteilt. Es ist so wichtig, dass Familien wissen, wie wir 
Kinder und Jugendliche schützen. 

Sie finden, dass noch eine Sprache fehlt? Sprechen Sie uns gerne an. 



17E = Eindruckmöglichkeit (s. Seite 3)

Jugendschutztabelle in 12 Sprachen – Plakat
12 Sprachen sind übersichtlich auf einem Plakat abgedruckt. So kann 
es z. B. in Schulen, Jugendämtern oder Vereinsheimen aufgehängt 
werden.
DIN-A3: 2,10 € | Bestell-Nr.: 5300 E (Rabatte s. Plakate – S. 12 - 15) 
DIN-A2: 2,70 € | Bestell-Nr.: 5200 E (Rabatte s. Plakate – S. 12 - 15)

Jugendschutztabelle in 6 Sprachen
Dieser handliche Begleiter hilft, das Jugendschutzgesetz auch 
über Sprachbarrieren hinweg zu vermitteln.

Für Eltern: Viele Eltern mit Migrationshintergrund beherr-
schen die deutsche Sprache noch unzureichend und haben 
deutsch zu lesen nicht gelernt. Gerade Gesetzesbestimmungen 
sind keine Umgangssprache und müssen genau verstanden 
werden. Die Übersetzungen helfen dabei. 

Für Kinder und Jugendliche: Auch für Kinder und Jugend-
liche, die deutsch können, ist es wichtig, gesetzliche Regelun-
gen in ihrer Muttersprache gedruckt zu lesen. Damit bekommt 
das Jugendschutzgesetz einen wichtigen und offiziellen Wert. 
In der Schule sind die verschiedenen Übersetzungen eine inte-
ressante Möglichkeit, das Gesetz im Unterricht zu besprechen.

Für Jugendschützer*in: Für jede*n Jugendschützer*in, Mit-
arbeiter*in vom Ordnungsamt oder Polizist*in ist der Flyer 
„Jugendschutzgesetz in sechs Sprachen“ eine große Hilfe, um 
sprachliche Barrieren in der Beratung zu überwinden.         

Bei Jugendschutzkontrollen und Testkäufen ist dieser Flyer 
eine gute Verständigungshilfe mit Gewerbetreibenden, die die 
deutsche Sprache nicht lesen oder gut verstehen können. 

Sie benötigen andere Sprachen? Bestellen Sie 5000V und wäh-
len Sie individuell aus.

Flyer: 8 Seiten | DIN-A7, plano ausgeliefert  | 25er Set: 17,50 € 
Bestell-Nr.: 5000 E

Kurz und Knapp  
Jugendschutztabelle in 12 Sprachen
Die Zeiten bleiben schwierig und viele Menschen suchen in 
Deutschland Zuflucht. Unter ihnen sind viele Kinder, Jugend-
liche und Familien. Mit der bewährten Broschüre „Kurz und 
Knapp – das Jugendschutzgesetz in 12 Spachen“ wird das 
Jugendschutzgesetz über Sprachbarrieren hinweg bekannt 
gemacht.

Die Broschüre „Kurz und Knapp“ stellt auf jeder Seite  
tabellarisch die wichtigen Regelungen aus dem Jugendschutz-
gesetz in einer anderen Sprache dar. Sie ist damit eine sehr 
gute universelle Hilfe in der Kommunikation. Die ausgewählten 
Sprachen sind: Deutsch als Grundlage, arabisch, bulgarisch, 
englisch, farsi, französisch, kurmandschi, polnisch,  
russisch, spanisch, türkisch und ukrainisch.   

Zwei Seiten enthalten wichtigen Infos zu Kontaktmöglich- 
keiten mit Hilfsangeboten. Die letzte Seite kann auf Wunsch 
nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden.
Broschüre: 16 Seiten | DIN-A6 | 1,90 €1 
Bestell-Nr.: 5500 E
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Standardwerbeseiten: 
Sie haben verschiedene vierfarbige Standardwer-
beseiten zur Auswahl. Einige Beispiele haben wir 
Ihnen hier abgedruckt.

Zu vielen Themen finden Sie  
über 200 Varianten  
-> www.drei-w-verlag.de
Individuelle Gestaltung 

Ihr individueller Eindruck sowie individuell ge-
kennzeichnete Termine sind im Festpreis ab 99,- € 
(netto zzgl. 8,90 € Versandkosten)  je 1.000 Kalender 
enthalten. Mengenrabatte ab 5.000 Stück (bitte 
Angebot anfordern). 

Anstelle des Kalendariums oder einer Standard-
seite können Sie auch Ihre eigene Seite gestalten. 
Unser Team berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein 
individuelles  Konzept mit einem Entwurf (evtl. 
zusätzliche Kosten).

Wählbare Kalenderformate:
•  2-seitig im Spielkartenformat (67 x 104 mm)

•  2-seitig im Scheckkartenformat (54 x 86 mm) 
(Originalgröße hier abgedruckt)

•  4-seitig im Spielkartenformat (104 x 134 mm) 
mittig genutet, plano ausgeliefert

•  4-seitig im Scheckkartenformat (86 x 104 mm) 
mittig genutet, plano ausgeliefert

Über 200 Vorschläge 

finden Sie auf:  

www.drei-w-verlag.de

K10099: „Vielfalt“ 

Jugendamt Musterstadt
JUGENDSCHUTZ

Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt
T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

Bunt + Tolerant
Offenes Herz 

Wacher Verstand

Vielfalt integration

K10062: „JuSchG – Smileys“ 

DAS JUGENDSCHUTZGESETZ

© DREI-W-VERLAG, Essen

über
16

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

JugendlicheEltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz 
gestattet.  
Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

§4 Aufenthalt in Gaststätten
Ausnahmen: Nur in Begleitung einer erziehungsbeauftragten 
Person. Der Aufenthalt ist außerdem gestattet zur Einnahme  
einer Mahlzeit oder eines Getränks zwischen 5 und 23 Uhr.

§5 Anwesenheit bei öffentl. Tanzveranstaltungen
u. a. Disco Ausnahme: Unter 16 Jahren nur in Begleitung  
einer erziehungsbeauftragten Person.

§5 Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von  
anerkannten Trägern der Jugendhilfe. 
Bei künstlerischer Betätigung oder zur Brauchtumspflege.

§6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen,  
Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit

§8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
wie z. B. Nachtclubs, Nachtbars oder Orte, von denen  
Gefährdungen ausgehen.

§9 Abgabe/Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein o. ä.  
Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer 
personensorgeberechtigten Person (Eltern).

§9 Abgabe/Verzehr von anderen alkoholischen  
Getränken oder Lebensmitteln (z. B. Spirituosen)  

§10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren,  
E-Zigaretten/E-Shishas (auch nikotinfrei)

§11 Kinobesuche
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: „ohne Alters-
beschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren” (Kinder unter 6 Jahren nur 
mit einer erziehungsbeauftragten Person. Die Anwesenheit 
ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden! Ausnahme: 
„Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

Ausnahme möglich bis 24 Uhr

Ausnahme möglich bis 24 Uhr

bis 24 Uhrbis 24 Uhrbis 22 Uhr

bis 24 Uhrbis 22 Uhrbis 20 Uhr

K10062 JuSchG Smilies 04.2021.indd   1K10062 JuSchG Smilies 04.2021.indd   1 26.05.23   15:3726.05.23   15:37K10185: „Handzeichen“ 

You 
Can 
Do 
This!

You You 
Can Can 
Do Do 
This!This!

Jugendamt Musterstadt 
Musterstraße 123 | 45678 Musterstadt
0234 5678-9 | Ansprechpartner@ja-musterstadt.de

Wenn du dich in einer sexuell übergriffigen Situation 
an öffentlichen Orten befindest, mache dieses Hand-
zeichen. Wenn es jemand sieht, der es kennt, wird dir 
umgehend geholfen. 

K10200: „Needle Spiking“ 

„Needle Spiking“„Needle Spiking“

JUGENDAMT MUSTERSTADT
Musterstr. 123

12345 Musterstadt
0234 56789-0 

jugendamt@musterstadt.de
www.ja-musterstadt.de

K.O.-Tropfen sind geruchs- und geschmacklos.  
Die Wirkung tritt innerhalb von Minuten ein  
und reicht von Schwindel bis hin zu Blackouts. 
Sie werden allerdings nicht nur in Getränke
gemischt, sondern auch mit einer Spritze
unbemerkt zugeführt.

Wenn du gestochen wirst und dich 
danach unwohl fühlst, sprich 
direkt mit eine*m Freund*in. 
Sucht ärztliche Hilfe oder 
ruft die 112  für einen 
Rettungswagen an. 

©
 D

R
E

I-
W

-V
E

R
LA

G
, 

E
ss

en

K10001: „JuSchG“ 

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

Jugendlicheerlaubt nicht
erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

bis
20 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

}
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

bis
24 Uhr

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 

Jugendamt Musterstadt • Jugendschutz
Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt

T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

Jugendamt Musterstadt • Jugendschutz
Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt

T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de
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Wir wünschen Euch einen 
guten Start ins neue Schuljahr!
Für den Anfang haben wir eine kleine Aufgabe, die ihr mit Buntstift 
und Spass sicher schnell lösen könnt. Findet die zehn Fehler im 
rechten Bild.

Viel Spass dabei wünscht 
euer Jugendamt

Stundenpläne: Brauchen doch alle!  
Auch für den neuen Schuljahresstart bieten wir wieder allen 
Schulen und Kommunen die bewährten Stundenpläne an. 

Bei der Entwicklung der Stundenpläne haben wir uns drei Ziele 
vorgegeben: 

 J keine kommerzielle Werbung

 J Infos zu einem Thema 

 J Hilfenummern für Familien bekannt machen  
(z. B. Ihre Daten)

 J        30 Exemplare einer Sorte:    15,00 €   
    100 Exemplare einer Sorte:    30,00 €   
    500 Exemplare einer Sorte: 125,00 €   
1.000 Exemplare einer Sorte: 200,00 €  
5.000 Exemplare einer Sorte: 490,00 €  

Ihr Eindruck ist gewünscht
Alle Stundenpläne können mit Ihrem Eindruck hergestellt  
werden. Sprechen Sie uns an.

Starten Sie doch an Ihren Schulen einen Malwettbewerb zu 
einem Thema und bringen Sie die besten Bilder auf Ihren 
Stundenplan. Gerne verwirklichen wir für Sie eine individuelle 
Ausführung.

Alle Stundenpläne (DIN-A4) werden auf  170 g/m2 Recycling-
Papier gedruckt.

 

Jedes Kind hat Rechte
Es ist wichtig, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. 
Als kinderfreundliche Kommune rücken wir die Kinderrechte in den Mittelpunkt.

Dabei hilft Euer Jugendamt.

 1. Das Recht auf Gleichheit
  Alle Kinder sind gleich viel wert. 
  Kein Kind darf benachteiligt werden.

 2. Das Recht auf Gesundheit
  Jedes Kind hat das Recht gesund aufzuwachsen.

 3. Das Recht auf Bildung
  Jedes Kind soll eine Schule besuchen 
  und eine Ausbildung machen können.

 4. Das Recht auf elterliche Fürsorge
  Jedes Kind soll bei seinen Eltern leben und bekommt  
  staatliche Unterstützung, wenn die Eltern sich 
  nicht ausreichend kümmern können oder es schlecht  
  behandeln.

 5. Das Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre
  Jedes Kind soll respektvoll behandelt werden.

 6. Das Recht auf freie Meinungsäußerung
  Jedes Kind darf sagen, was es denkt und fühlt 
  und bei Fragen, die es betreffen, mitbestimmen.

 7. Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht
  Kein Kind darf in den Krieg zurückgeschickt werden.

 8. Das Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung
  Kein Kind darf geschlagen, schlecht behandelt oder  
  zu einer Arbeit, die seiner Gesundheit schadet, 
  gezwungen werden.

 9. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe
  Jedes Kind soll freie Zeit haben, um zu spielen 
  und sich zu erholen.

 10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung
  Kinder mit einer Behinderung haben das Recht auf  
  besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv  
  am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können.

Kinderrechte sind Menschenrechte
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Wir sind Multimedial - Aber Sicher
Gib niemals deinen Namen, Adresse, Telefonnummer, 
die Adresse deiner Schule, dein Passwort oder andere 
persönliche Daten öffentlich über dich im Internet 
heraus.

Überlege vorher, welche Bilder du hochlädst, da die 
ganze Welt dich so sehen kann. Das gilt auch für 
Profilbilder!

Verlasse einen Chat, wenn du ein „komisches Ge-
fühl“ bekommst. Hör auf dein Gefühl! Wenn möglich 
nutze die „Melden und Ignorieren“- Funktion. Sprich 
mit einem Erwachsenen, wenn du oder andere häufig 
beleidigt werden.

Verabrede und triff dich nie alleine mit jemandem, 
den du im Internet kennengelernt hast. Sprich vorher 
mit einer erwachsenen Vertrauensperson. Bei einem 
Treffen nimm einen Erwachsenen mit und triff dich 
nur an öffentlichen Orten.

Geheimnisse gehören nicht ins Netz, dort kann sie 
unter Umständen jeder lesen. Erzähle persönliche 
Dinge nicht über Instant Messenger oder E-Mail.

Wenn jemand mit dir über Sex reden will oder dir 
Nacktfotos schickt, sprich mit einem Erwachsenen 
darüber.

Schütze die Daten und Fotos auf deinem Smartphone 
mit einem guten Passwort.

Nicht jeder muss deine  
Handynummer haben!

Leite keine persönlich 
verletzenden Videos 
weiter!

Bleib fair! Poste nichts 
was anderen schadet!

Stelle selber keine  
Videos, Bilder oder 
Texte auf Facebook &  
Instagram, die dir scha-
den – denn das Internet 
vergisst nichts! 

Behalte die Kosten im 
Blick!

Du musst nicht immer 
erreichbar sein!

Bei Handys & Tablets ist ne Menge drin:

Nachrichten schicken, Telefonieren

Spielen

Im Internet surfen

Bilder/Videos aufnehmen und 
verschicken

 
aber ...

Die Weitergabe von Bildern oder Videos,  
mit denen Gewalt verherrlicht wird, ist 
strafbar.

Das Versenden pornografischer Bilder an  
Jugendliche ist strafbar.

Auch wer noch nicht strafmündig ist, 
kann trotzdem zivilrechtlich (z. B. Zahlung 
von Schmerzensgeld etc.) belangt werden.

Nötigung, Freiheitsberaubung oder Körper-
verletzung sind Straftaten.

Bitte nutzt Internet, Messenger & Apps für Mitteilungen und  
nicht zur Bedrohung oder Gewalt.

Wenn Ihr zweifelhafte Angebote bekommt oder bedroht werdet, 
vertraut euch Jemandem an.
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Taschengeld ist in erster Linie 
für deine Tasche bestimmt, 
nicht für größere Anschaffun-
gen. Es soll in deiner Verantwor-
tung ausgegeben werden.

Die Höhe des Taschengeldes rich-
tet sich nach deinem Alter, aber 
auch nach Einkommen und 
finanziellen Belastungen deiner 
Familie und auch der Familien-
größe.

Budgetgeld: zusätzlich kann 
es ab 14 Jahren sinnvoll sein, 
schrittweise ein Budget für z. B.
Kleidung/Schuhe, Schulmaterial, 
Bus/Bahn, Essen außer Haus, 
Handy/Internet, Kosmetik/Pfle-
ge zu vereinbaren.

 < 6 Jahre   = 0,50 -   1,00 €   
 6 Jahre = 1,00  -   1,50 € 
 7 Jahre = 1,50 -   2,00 €
 8 Jahre = 2,00  -   2,50 €
 9 Jahre = 2,50  -   3,00 € 
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Den Umgang mit Geld erlernen

 10 Jahre   =    15,00  - 17,50 €  
 11 Jahre   =   17,50 - 20,00 €    
 12 Jahre   =   20,00 - 22,50 €  
 13 Jahre = 22,50 - 25,00 € 
 14 Jahre   = 25,00 - 30,00 €
 15 Jahre   = 30,00 - 37,50 € 
 16 Jahre   =   37,50 - 45,00 € 
 17 Jahre = 45,00 - 60,00 €    
 18 Jahre = 60,00 - 75,00 €

WIEVIEL TASCHENGELD?
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Wieviel Taschengeld für Kinder angemes-
sen ist, sollten Eltern entscheiden und 
festlegen. Das Taschengeld sollte dann 
regelmäßig und unaufgefordert ausge-
zahlt werden.

Das Taschengeld für Kinder ist zur freien 
Verfügung da. Klare Ausnahmen: Kinder 
dürfen sich nichts Gefährliches, Schäd-
liches oder Verbotenes kaufen.

Schulmaterialien, Nahrungsmittel und 
Kleidung sollten nicht vom Taschengeld 
gekauft werden. Ausnahme: besondere 
Kleidungswünsche oder Snacks. Aber 
auch, wenn absichtlich etwas kaputt ge-
macht wurde.

Bestrafungen und Belohnungen dürfen 
nicht über das Taschengeld erfolgen, es 
sollte eine feste Größe bleiben. Taschen-
geld darf also kein Erziehungsmittel oder 
Druckmittel sein. 

Das Taschengeld, sollte nicht von schu-
lischen Leistungen oder dem Verhalten 
abhängig gemacht werden. So lernen 
Kinder nicht, wie man sich einen festen 
Betrag (wie später ein Gehalt) einteilt.

Wenn das Kind das Taschengeld zu schnell
ausgibt, nicht sofort nachlegen, sondern 
eine Lernerfahrung daraus machen. Nur 
so lernt es den Wert zu schätzen.

Wieviel Taschengeld ein Kind bekommt, 
sollte nicht von eventuellen Nebenver-
diensten oder Geldgeschenken (zum Bei-
spiel zum Geburtstag oder Weihnachten) 
abhängig gemacht werden.

FÜR ELTERN:

Stundenplan_mit Eindruck.indd   7 24.06.20   15:49

© DREI-W-VERLAG, Essen

erlaubt nicht erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche)

 §4 Aufenthalt in Gaststätten

  Aufenthalt in Nachtbars, Nacht- 

  clubs oder vergleichbaren Ver- 

  gnügungsbetrieben

 §5 Anwesenheit bei öffentlichen 

  Tanzveranstaltungen, u. a. Disco    

  (Ausnahmegenehmigung durch 

  zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstal- 

  tungen v. anerkannten Trägern 

  der Jugendhilfe. Bei künstl. Betäti- 

  gung oder zur Brauchtumspflege

 §9 Abgabe/Verzehr von Wein, Bier,    

  Schaumwein o. ä. (auch Mischgetränke)

  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in 

  Begleitung einer personensorgeberechtigten 

  Person = Eltern oder Vormund) 

   Abgabe/Verzehr von anderen  

  alkoholischen Getränken und  

  Lebensmitteln (z. B. Spirituosen) 

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  

  E-Zigaretten/ E-Shishas (auch nikotinfrei) 

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz
Auszug aus dem Jugendschutzgesetz

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

KINDER
unter

14
Jahre

JUGENDLICHE

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

       =  Beschränkungen
Zeitliche Begrenzungen

§10

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 
}

Wichtige Nummern bei Wichtige Nummern bei 
Problemen und Konflikten:Problemen und Konflikten:
Kinder- und Jugendtelefon: 
www.nummergegenkummer.de • 116 111
Elterntelefon: 
www.nummergegenkummer.de • 116 111
Telefonseelsorge für Alle:  
116 123 • 0800 111 0 111 • 0800 111 0 222
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 225 5 530
Sucht- und Drogenhotline: 01806 313 031
Bei Notfällen:Bei Notfällen:
Polizei: 110
Feuerwehr: 112

 

Im Internet unterwegs, aber sicher  –  
Tipps zum Umgang mit deinem Smartphone

Chatten mit Freunden, Fotos, Videos aufnehmen und Nachrichten teilen 
macht Spaß, aber tu das mit Vernunft und lass dich nicht von deinem Handy 
bestimmen!

Das geht gar nicht!

n	 Erhältst du Fotos oder Videos, die dir unangenehm sind oder sogar   
 Angst machen, dann wende dich an deine Eltern oder Freunde!

n	 Beleidige niemanden im Internet! Wenn dich jemand im Internet   
 bedroht oder beleidigt, melde diese Person und hol dir Hilfe bei einer   
 vertrauten Person! Hilfe holen ist nicht Petzen!

n	 Wenn du mitbekommst, dass jemand über das Internet geärgert oder   
 beschimpft wird, dann handle und sprich mit einer erwachsenen Person  
 darüber!

n		Schicke keine Fotos oder Videos weiter, die eklig sind oder wo Gewalt zu  
 sehen ist!

Tipps!

n		Nimm dir handyfreie Zeiten! Du musst nicht ständig für alle verfügbar sein!

n		Bleib fair, wenn du chattest, Fotos oder Videos verschickst!

n		Verabrede dich mit deinen Freunden und verbringt Zeit miteinander!

n		Lass dein Smartphone in der Nacht aus! Du brauchst Ruhe und Erholung!

n		Leite keine Kettenbriefe weiter! Es passiert nichts! 

n		Teile keine persönlichen Daten von dir im Internet! Schütze dein Profil   
 und stelle es auf privat!
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STUNDENPLÄNE MIT MEHRWERT
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Wir sind Multimedial 
ab 5. Klasse | Bestell-Nr. 2102 E

Wie viel Taschengeld?
für alle Klassen | Bestell-Nr. 2103 E

JuSchG und Hilfenummern
für alle Klassen | Bestell-Nr. 2104 E

Im Internet unterwegs
ab 3. Klasse | Bestell-Nr. 2105 E

Guter Start ins Schuljahr
ab 1. Klasse | Bestell-Nr. 2100 E

Jedes Kind hat Rechte
ab 3. Klasse | Bestell-Nr. 2101 E
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Ein Begleiter für das ganze Jahr 
Als Mitarbeiter*in im Sozialen Dienst, beim Jugendamt oder in anderen Einrichtungen 
stehen Sie täglich vor vielen Herausforderungen. Sie werden mit Schicksalen  
konfrontiert, setzen sich mit Emotionen und Fragestellungen auseinander, die nicht 
einfach zu verarbeiten sind. Dabei müssen Sie Lösungsansätze vermitteln, ohne dass 
sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Sie brauchen Vertrauen, Empathie und Zeit, 
um helfen zu können. Dazu kommt, dass Familien oft Angst davor haben, sich Hilfe 
zu holen. Wie ist es also möglich, Kontakt und Vertrauen aufzubauen? Geben Sie den 
Familienkalender weiter.

Praktisch, zu Hause aufgehängt, sind alle Termine für die Familienmitglieder einsehbar.  
Die Monate zeigen „nebenbei“ wichtige Themen. Ziel der Kalender ist, neben dem 
praktischen Nutzen, eine erste Hilfestellung zu geben und darauf zu verweisen, dass 
die Familie sich in herausfordernden Zeiten jederzeit an jemanden wenden kann, der 
kompetent bei verschiedenen Problematiken hilft: nämlich Sie. 

Bist du ohne Grund wütend? Bist du dauernd müde?  
Bist du sehr gestresst? Um dich wieder in den Moment  
zu holen, versuche mal folgende Tipps:

• Kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen.

• Von 20 rückwärts zählen.

• Drei tiefe, konzentrierte Atemzüge nehmen.

• 60 Sekunden lang lächeln.

• Such das Gespräch mit einer Vertrauensperson. 

Auf Dauer kann auch professionelle Hilfe ratsam sein.  
Es ist mutig, sich Hilfe zu suchen – Hilfenummern  
findest du auf der nachfolgenden Seite.

4.	Advent/Heiligabend

3.	Advent

2.	Advent

1.	Advent

Weihnachten

Weihnachten
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Unfreiwillige	sexuelle	Handlungen	
und	Äußerungen	sind	real	und	nicht	
nur	digital	weit	verbreitet.	Du	hast	
das	Recht	NEIN	zu	sagen.	Wende	

dich	an	eine	Vertrauensperson	und	
du	bekommst	Hilfe.

	 Feiertage:	03.10.:	Tag	der	deutschen	Einheit	•	31.10.:	Reformationstag

Tag	der	deutschen	Einheit

Reformationstag	(BRA	|	BRE	|	HAM	|	M-V	|	NIE	|	SA	|	S-A	|	SH	|	THÜ) ©
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Weltkindertag	(THÜ)
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Individualisierung gewünscht
Die Familienkalender sind individualisierbar –  
das heißt konkret, dass Sie auf jeder Seite 
die Möglichkeit haben, Ihr Logo mit einem 
QR-Code zu platzieren, der Hilfsangebote nach 
Ihrer Wahl verlinkt. Eine Übersicht über Ihre 
Kontaktdaten und Infos sind auf der letzten 
Seite zu finden. Auf Wunsch können auch die 
Ferienordnung Ihres Bundeslandes und von 
Ihnen ausgewählte Sondertermine in die Ka-
lendarien eingebaut werden. Sprechen Sie uns 
an, wir stellen IHREN Familienkalender her. 

Familienkal
ender

Illustra
tionen Familienkal

ender

Fotos

Themen: Familienkalender - Illustrationen 
Damit Entwicklung gelingt • Einladung zum Dialog • Ans Handy 
gefesselt? • Cyber-Grooming • 10 Regeln für das digitale Leben 
• Hilfe bei Cybermobbing • Wut • Jugendgerichtshilfe • Kinder-
rechte • Nein heißt nein • Zivilcourage • Stress • Hilfenummern 
12,00 €1 | Bestell-Nr.: 9100 E

Themen: Familienkalender - Fotos
TikTok • Party? Aber sicher • Tipps fürs digitale Leben • 
Achtsame Mediennutzung • K.O.-Tropfen • Taschengeld • 
Jugendarbeitsschutz • Mach was Schönes • Kinderrechte • 
Cyber-Grooming • Nein-sagen • Zivilcourage • Hilfenummern
12,00 €1 | Bestell-Nr.: 9101 E

 J Format geschlossen: 28 x 24 cm,  
Format offen: 28 x 48 cm 

 J 5 Spalten für Termine, Erinnerungen etc. 
 J Feiertage gekennzeichnet 

 J 28 Seiten Rückendrahtheftung, Lochung 
zur Aufhängung (handliches gefalztes 
Format auch zum Mitnehmen z. B. bei 
Familienbesuchen)  

 J Bei Sonderanfertigungen erstellen wir 
Ihnen gerne ein individuelles Angebot. 
Achten Sie auch auf unsere attraktiven 
Mengenrabatte.

FAMILIENKALENDER MIT MEHRWERT

Eckdaten:
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KINDERLIEDER | KINDERBUCH

CD: Ingas Garten 1
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine 
Fledermaus im Dunkeln fliegen kann, ohne 
sich den Kopf zu stoßen? Und wie würde 
sie überhaupt heißen? In der bunten Welt 
von Ingas Garten könnt ihr nicht nur die 
Antworten dazu finden, sondern mit Flap-
py und seinen Freunden tanzen, singen 
und jede Menge Spaß haben.

Lehrreiche Ohrwürmer über viele Tiere und 
Insekten, die in unseren Gärten und Wäl-
dern zu Hause sind. Der CD liegt ein Malheft 
mit allen Tieren sowie ein Textheft bei.

Tiere: Salamander, Fledermaus, Igel, 
Specht, Regenwurm, Ameise, Hummel, 
Eichhorn, Schnecke, Waschbär,  
Schmetterling, Glühwürmchen, Eule

Herausgeber: Heiko Fänger
16,00 € | Bestell-Nr. 9501 

CD: Ingas Garten 2
Ihr habt noch mehr Fragen rund um unsere 
tolle Natur mit ihrer wundervollen Tier- 
und Insektenvielfalt? Dann hört rein und 
ihr erfahrt diesmal warum man vor Libel-
len und Spinnen gar keine Angst haben 
muss. Ihr könnt weiter tanzen, singen und 
mit den Kellerasseln und Käpt’n Schwan 
jede Menge Spaß haben.

Der CD liegt ein Malheft mit allen Tieren 
sowie ein Textheft bei. 

Tiere: Frosch, Maus, Kellerassel, Kanin-
chen, Krähe, Maulwurf, Reh, Hase, Libelle, 
Spinne, Bär, Schwan, Tausendfüßler

Herausgeber: Heiko Fänger
16,00 € | Bestell-Nr. 9502 

CD: Joshuas Ozean
Jetzt wird mit Muscheln gekuschelt, mit 
dem Kraken Kasimir gerechnet und mit 
den Pinguinpiraten in wilde Gewässer  
abgetaucht. Es wird rockig mit dem  
weißen Hai, der mit seinem schlechten Ruf 
zu kämpfen hat und still mit dem Krill,  
der gerne größer wäre als er ist.

Lustige, spannende, aber auch Geschichten  
zum Nachdenken. Wie immer – Musik für 
Klein & Groß!

Tiere: Muschel, Krake, Qualle, Schildkröte, 
Hai, Clownfisch (Nemo), Pinguin, Krebs, 
Orca, Wattwurm, Krabbe, Wal 

Herausgeber: Heiko Fänger
16,00 € | Bestell-Nr. 9503 

Der kleine Krebs Ferdinand
und sein Plan von einem sauberen Meer!
Kinderbuch ab 2 Jahren

Ferdinand spielt schon sein ganzes Leben 
mit seinen Freunden zwischen Plastikmüll 
im trüben Wasser. „Völlig normal!“ denkt 
er, bis er auf eine alte Schildkrötendame 
trifft …

 Mit dem Kauf dieses Buches werden 
Umweltorganisationen unterstützt, die zur 
Vermeidung von Plastikmüll beitragen und 
die Reinigung der Weltmeere vorantreiben. 
Zudem tragen Sie aktiv zur Aufklärung  
und Wertevermittlung der kommenden 
Generationen bei!

Herausgeberin: Zeitgold-Design
10,00 € | Bestell-Nr. 9601 

CD: Ingas Garten 3
Erfahrt bei dieser CD welche großen 
Bewohner es noch so in unseren Wäl-
dern gibt. Da rockt die Wildschweinrotte 
frei und ungezwungen durch den Wald, 
während Fridolin Fuchs auf leisen Pfoten 
umher schleicht. Da sind der Dachs und 
der Wolf und … wie heißt nochmal dieses 
riesige Tier mit den vier Beinen und den 
Hörnern?

Tiere: Elster, Biber, Mücke, Wildschwein, 
Dachs, Wolf, Adebar, Fuchs, Nacktmull, 
Maus, Uhu, Taube, Murmeltier und  
Grashüpfer

Herausgeber: Heiko Fänger
16,00 € | Bestell-Nr. 9504

Tipp:
Hier gibt es Malvorlagen zum  
Ausdrucken passend zu den CDs.
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ALLE KINDER 
HABEN DIESELBEN 
RECHTE.

ICH 
AUCH?

DU AUCH.

Alle Kinder sind gleich.  
Egal, wie du aussiehst, wo du  
herkommst oder woran du glaubst.23SEPTEMBER
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Weltkindertag (THÜ)
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Kinderrechte zum Ausmalen
Für unsere Kleinen und Kleinsten haben wir zudem noch 
ein weiteres Produkt: Die Kinderrechte zum Ausmalen. 
Wissensvermittlung der Kinderrechte in kindgerechter 
Sprache mit teilweise vertiefenden Fragen – interaktiv für 
Eltern und Kind. 

Seiten: 28 | Format: 12 x 12 cm | 2,00 €1 
Bestellnummer: 9201 E

Du hast das Recht, dich zu informieren und deine 
Meinung mitzuteilen. Erwachsene zeigen dir, wo du 
Wissen findest.24JANUAR

Neujahr

Heilige Drei Könige (B-W, Bayern, S-A)

Mo 01 

Di 02

Mi 03

Do 04

Fr 05

Sa 06

So 07

Mo 08 

Di 09

Mi 10

Do 11

Fr 12

Sa 13

So 14

Mo 15 

Di 16

Mi 17

Do 18

Fr 19

Sa 20

So 21

Mo 22 

Di 23

Mi 24

Do 25

Fr 26

Sa 27

So 28

Mo 29 

Di 30

Mi 31

Name:

©
D
re
i-W

-V
er
la
g 
G
m
bH
 • 
Es
se
n 
• w
w
w
.d
re
i-w

-v
er
la
g.
de
 • 
Be
st
el
l-N
r.:
 9
10
2,
 d
as
 R
ec
ht
 a
uf
 W
is
se
n.

KINDERRECHTKINDERRECHT ist Menschenrecht
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und haben andere 
Bedürfnisse. Daher benötigen sie eigene Rechte als Schutz-
schild im Zusammenleben, damit sie nicht nur sicher, 
sondern auch gesund aufwachsen. 

Seit dem 5. April 1992 gilt die UN Kinderrechtskonvention. 
Seit über 30 Jahren also sind die Rechte der Kinder in ins-
gesamt 54 Artikeln festgehalten.

Covid-19 hat noch einmal ganz deutlich aufgezeigt, dass  
unsere Familien unter dem enormen Druck leiden, Kindern  
und Jugendlichen ein soziales und freies Aufwachsen zu  
ermöglichen. 

Eine gute Grundlage dafür sind die Kinderrechte.  
Wir haben dazu weitere Produkte entwickelt, die die  
Kinderrechte in den Fokus rücken. 

Inklusive
Familienplaner!

KINDERRECHTE
KALENDER 23/24
KINDERRECHTE
KALENDER 23/24

Kinderrechte Kalender mit Familienplaner 
Wählen Sie zwischen dem Schuljahreskalender von  
August bis Juli oder Jahreskalender von Januar bis  
Dezember. Es werden einige der 54 Artikel zu elf Rechten  
zusammengefasst, die für Kinder und Jugendliche  
existenziell sind. Damit bietet er Platz für Planungen  
rund ums (Schul-)Jahr. 

Broschüre: 28 Seiten | Format: 24 x 28 cm  
(an der Wand: 48 x 28 cm)
12,00 €1 | Bestellnr.: 9102 E

HI! ICH BIN GRYLLA 
UND ICH SPRINGE  
FÜR MEIN LEBEN  
GERN. UND DU?

Du hast das Recht, nach deinen Wünschen  
zu leben. Das gilt auch, wenn du eine  
Behinderung hast. Dazu wirst du gefördert 
und besonders unterstützt.23OKTOBER
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Tag der deutschen Einheit

Reformationstag (BRA | BRE | HAM | M-V | NIE | SA | S-A | SH | THÜ)

Beispielmonate 
aus dem Kalender

Beispielseiten aus 
dem Malbuch
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Sammelkarten
Bestellen Sie alle Kinderrechte-Varianten als Karten (entweder 
mit Kalendarium, einer weiteren Variante oder einer individuell 
gestalteten Seite nach Ihren Wünschen) und profitieren Sie 
von einem Setpreis. So können Sie neben dem Wandkalender  
und dem Malbuch noch eine Sammelkartenaktion in der 
Stadt/Kommune starten. Wer hat zuerst alle 10 Varianten  
zusammen? Für Kinder und Jugendliche haben Sammelkarten 
einen hohen Stellenwert und so können sie dabei noch ihre 
Rechte kennenlernen und behalten IHRE Kontaktdaten im 
Blick. Wenn sie Hilfe brauchen, können sie sich an die  
angegebenen Ansprechpartner*innen wenden.  

Varianten: 10 | Format: Spielkarte oder EC-Karte | 798,- € (netto 
zzgl. 7,90 € Versandkosten) | Bestellnummer: K100KI E

SONDERPREIS:

Alle Kin
derre

chte

1010 x 1.0001.000 Kart
en

zum Sonder
preis

Guter Start ins Schuljahr
Sie möchten Grundschüler*innen eine 
Freude machen? Verteilen Sie die Stunden-
pläne mit den Kinderrechten. Sie eignen 
sich auch perfekt als Ergänzung zum Aus-
malbüchlein, Familienkalender oder den 
Sammelkarten. Ab 3. Klasse
Stundenplan DIN-A4 | 30er Set: 15,00 € 
Bestell-Nr. 2106 E

JEDES KIND HAT RECHTEJEDES KIND HAT RECHTE
Es ist wichtig, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. 
Als kinderfreundliche Kommune rücken wir die Kinderrechte in den Mittelpunkt.

Dabei hilft Euer Jugendamt.

  1.1. Das Recht auf GleichheitDas Recht auf Gleichheit 
  Alle Kinder sind gleich viel wert. 
  Kein Kind darf benachteiligt werden.

  2.2.  Das Recht auf GesundheitDas Recht auf Gesundheit 
  Jedes Kind hat das Recht gesund aufzuwachsen.

  3.3.  Das Recht auf BildungDas Recht auf Bildung 
  Jedes Kind soll eine Schule besuchen 
  und eine Ausbildung machen können.

  4.4.  Das Recht auf elterliche FürsorgeDas Recht auf elterliche Fürsorge 
  Jedes Kind soll bei seinen Eltern leben und  
  bekommt staatliche Unterstützung, wenn 
  die Eltern sich nicht ausreichend kümmern    
  können oder es schlecht behandeln.

 5.5.  Das Recht auf Privatsphäre und persönliche EhreDas Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre 
  Jedes Kind soll respektvoll behandelt werden  
  und darf Geheimnisse haben.

  6.6.  Das Recht auf freie MeinungsäußerungDas Recht auf freie Meinungsäußerung 
  Jedes Kind darf sagen, was es denkt und fühlt 
  und bei Fragen, die es betreffen, mitbestimmen.

  7.7. Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der FluchtDas Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 
  Kein Kind darf in den Krieg zurückgeschickt werden.

  8.8. Das Recht auf Schutz vor Gewalt und AusbeutungDas Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung 
  Kein Kind darf geschlagen, schlecht behandelt oder  
  zu einer Arbeit, die seiner Gesundheit schadet, 
  gezwungen werden.

 9.9.  Das Recht auf Freizeit, Spiel und RuheDas Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe 
  Jedes Kind soll freie Zeit haben, um zu spielen 
  und sich zu erholen.

  10.10.  Das Recht auf Betreuung bei BehinderungDas Recht auf Betreuung bei Behinderung 
  Kinder mit einer Behinderung haben das Recht auf  
  besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv  
  am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können.

© DREI-W-VERLAG, Essen, Bestell-Nr. 2106

STUNDENPLAN

Stunden/Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
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Freitag

mein Name ______________________________

meine Klasse ____________________________

meine Schule ____________________________
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Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 | Mail: info@ja-musterhausen.de
www.ja-musterhausen.de

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

KINDER HABEN DAS RECHT, IM KRIEG UND AUF  KINDER HABEN DAS RECHT, IM KRIEG UND AUF  
DER FLUCHT BESONDERS GESCHÜTZT ZU WERDEN. DER FLUCHT BESONDERS GESCHÜTZT ZU WERDEN. 
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Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 | Mail: info@ja-musterhausen.de
www.ja-musterhausen.de

KINDER HABEN DAS RECHT, KINDER HABEN DAS RECHT, 
SICH ZU INFORMIEREN UND SICH ZU INFORMIEREN UND 
IHRER MEINUNG AUSDRUCK IHRER MEINUNG AUSDRUCK 
ZU VERLEIHEN.ZU VERLEIHEN.

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

HI! ICH BIN GRYLLA  
UND ICH SPRINGE  
FÜR MEIN LEBEN  
GERN. UND DU?

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-musterhausen.de
www.ja-musterhausen.de

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

BEHINDERTE KINDER HABEN DAS BEHINDERTE KINDER HABEN DAS 
RECHT AUF BESONDERE FÜRSORGE  RECHT AUF BESONDERE FÜRSORGE  
UND FÖRDERUNG, DAMIT SIE AKTIV  UND FÖRDERUNG, DAMIT SIE AKTIV  
AM LEBEN TEILNEHMEN KÖNNEN.AM LEBEN TEILNEHMEN KÖNNEN.

LIEGEN IST LIEGEN IST 
AUCH EIN AUCH EIN 
HOBBY.*HOBBY.*

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-mustermann.de
www.JA-Mustermann.de

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

*ALLE KINDER HABEN  *ALLE KINDER HABEN  
  DAS RECHT AUF    DAS RECHT AUF  
  FREIZEIT, SPIEL UND    FREIZEIT, SPIEL UND  
  ERHOLUNG.  ERHOLUNG.

© DREI-W-VERLAG, Essen

KINDER HABEN DAS RECHT AUF KINDER HABEN DAS RECHT AUF 
SCHUTZ VOR GEWALT UND AUSBEUTUNG. SCHUTZ VOR GEWALT UND AUSBEUTUNG. 

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN
Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-musterhausen.de
www.ja-musterhausen.de
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Musterstraße 12
34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9
Mail: info@ja-musterhausen.de
www.ja-musterhausen.de

KINDER HABEN DAS RECHT DARAUF, KINDER HABEN DAS RECHT DARAUF, 
DASS IHRE PRIVATSPHÄRE UND DASS IHRE PRIVATSPHÄRE UND 
IHRE WÜRDE GEACHTET WERDEN. IHRE WÜRDE GEACHTET WERDEN. 

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

KINDER HABEN DAS KINDER HABEN DAS 
RECHT AUF EIN  RECHT AUF EIN  
GESUNDES,  GESUNDES,  
GEBORGENES LEBEN, GEBORGENES LEBEN, 
OHNE NOT LEIDEN  OHNE NOT LEIDEN  
ZU MÜSSEN.ZU MÜSSEN.

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-mustermann.de
www.JA-Mustermann.de

Alle Kinder 
haben dieselben 
Rechte*.

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 | Mail: info@ja-mustermann.de
www.JA-Mustermann.de

Ich 
auch?

Du auch.

*ALLE KINDER SIND GLEICH. UNABHÄNGIG VON HERKUNFT, AUSSEHEN UND RELIGION.*ALLE KINDER SIND GLEICH. UNABHÄNGIG VON HERKUNFT, AUSSEHEN UND RELIGION.

JUGENDAMT MUSTERMANNJUGENDAMT MUSTERMANN
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... UND DARUM  
FORDERE ICH:  
SPÄTER SCHLAFEN  
FÜR MICH, MEINE  
BRÜDER UND 
SCHWESTERN!*

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-mustermann.de
www.JA-Mustermann.de

*ALLE KINDER HABEN DAS RECHT  *ALLE KINDER HABEN DAS RECHT  
  AUF FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG    AUF FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG  
  UND BETEILIGUNG BEI FRAGEN,  UND BETEILIGUNG BEI FRAGEN,
  DIE SIE SELBST BETREFFEN.  DIE SIE SELBST BETREFFEN.

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

© DREI-W-VERLAG, Essen

... UND DANN 
FINDEN WIR EINEN 
PLATZ, AN DEM DU 
DICH RICHTIG SCHÖN  
ENTFALTEN KANNST.*

Musterstraße 12 | 34567 Musterhausen
Tel.: 0123 45678-9 
Mail: info@ja-musterhausen.de
www.JA-Musterhausen.de

JUGENDAMT MUSTERHAUSENJUGENDAMT MUSTERHAUSEN

*ALLE KINDER HABEN  *ALLE KINDER HABEN  
  DAS RECHT AUF    DAS RECHT AUF  
  EINE AUSBILDUNG, DIE  EINE AUSBILDUNG, DIE
  IHREN ANLAGEN UND  IHREN ANLAGEN UND
  FÄHIGKEITEN ENTSPRICHT.  FÄHIGKEITEN ENTSPRICHT.
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FINANZKOMPETENZ

Kleiner FinanzFührerschein
Ab 7. Klasse (13 Jahre) | bis 30 Teilnehmende | 90-120 Minuten

Spielidee: Altersgerechte Auseinandersetzung mit Geldthemen: 
Taschengeld, Girokonto, Internet, Smartphone, Jugendliche und 
Arbeit

Spielziel: Jugendliche über Verschuldungsrisiken aufzuklären und 
wirtschaftliche Selbstständigkeit zu stärken. Mittels einer theore-
tischen „Führerschein-Prüfung“ wird das Wissen erst im Übungs- 
und anschließend im Prüfbogen abgefragt. 

Einsatz: Fächer, in denen die Themen Berufsauswahl, Finanzen 
usw. im Lehrplan stehen, Projektwochen oder Offener Ganztag, 
außerschulische Gruppenstunden, Ferienprogramm

Ablauf: 
1. Gruppenbildung von drei bis vier Jugendlichen.

2. Die Gruppen bekommen ein Thema (s. o.), um es aufzu-
arbeiten und eigene Beispiele zu finden. Vorstellung der 
Ergebnisse vor der Gruppe/Klasse.

3. Handout komplett lesen (ggf. als Hausaufgabe geeignet). 
Aus den Inhalten ergeben sich die Antworten für die Frage-
bögen. 

4. Anhand des Übungsbogens Wissen überprüfen.  
Vorteil: Einfacher Wissensstands-Check der gesamten  
Gruppe/Klasse. 

5. Offene Themen noch mal durchgehen und vertiefen. 
6. Prüfung mit einem Drittel bekannter Fragen aus dem 

Übungsbogen, einem Drittel mit inhaltlich ähnlichen und 
einem Drittel neuer Fragen. Bei bestandener Prüfung gibt es 
für die Jugendlichen einen „FinanzFührerschein“. 

Material: 30 Handouts Teilnehmer*innen, 30 Übungsbögen, 30 
Prüfbögen, eine Lösungsschablone sowie 50 FinanzFührerscheine. 
Eine Spielanleitung für die pädagogische Fachkraft unterstützt mit 
Tipps die Projektdurchführung. Es muss nichts kopiert oder vor-
bereitet werden (einmalige Nutzung).

Autor*in: Schuldnerhilfe Essen gGmbH
25,00 € | Bestell-Nr. 9011

Großer FinanzFührerschein
Ab 10. Klasse (16 Jahre) | bis 30 Teilnehmende | 90-120 Minuten

Spielidee: Altersgerechte Auseinandersetzung mit Geldthemen: 
Erstes eigenes Geld, Smartphone(verträge), Führerschein und  
erstes Auto, erste eigene Wohnung, Versicherungen, Internetsurfen, 
Bürgschaften, Volljährigkeit, Konten und Kredite

Spielziel: Jugendliche über Verschuldungsrisiken aufzuklären und 
wirtschaftliche Selbstständigkeit zu stärken. Mittels einer theoreti-
schen „Führerschein-Prüfung“ wird das Wissen erst im Übungs- und 
anschließend im Prüfbogen abgefragt. 

Einsatz: Fächer, in denen die Themen Berufsauswahl, Finanzen  
usw. im Lehrplan stehen, Projektwochen oder Offener Ganztag, 
außerschulische Gruppenstunden, Ferienprogramm

Ablauf: 
1. Gruppenbildung von drei bis vier Jugendlichen.

2. Die Gruppen bekommen ein Thema (s. o.), um es aufzuarbeiten 
und eigene Beispiele zu finden. Vorstellung der Ergebnisse vor 
der Gruppe/Klasse.

3. Handout komplett lesen (ggf. als Hausaufgabe geeignet). Aus 
den Inhalten ergeben sich die Antworten für die Fragebögen. 

4. Anhand des Übungsbogens Wissen überprüfen.  
Vorteil: Einfacher Wissensstands-Check der gesamten  
Gruppe/Klasse. 

5. Offene Themen noch mal durchgehen und vertiefen. 
6. Prüfung mit einem Drittel bekannter Fragen aus dem Übungs-

bogen, einem Drittel mit inhaltlich ähnlichen und einem Drittel 
neuer Fragen. Bei bestandener Prüfung gibt es für die Jugend-
lichen ein Zertifikat. 

Material: 30 Handouts Teilnehmer*innen, 30 Übungsbögen, 30 
Prüfbögen, eine Lösungsschablone sowie 50 Zertifikate. Eine 
Spielanleitung für die pädagogische Fachkraft unterstützt mit 
Tipps die Projektdurchführung. Es muss nichts kopiert oder vor-
bereitet werden (einmalige Nutzung).

Autor*in: Schuldnerhilfe Essen gGmbH
25,00 € | Bestell-Nr. 9010 
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FINANZKOMPETENZ

Ein x Eins  
Was kostet das Leben?
Ab 8. Klasse (14 Jahre) | bis 30 Teilnehmende | 90-120 Minuten

Spielidee: Jugendliche erleben ein fiktives Jahr im Erwachsenen-
leben. Sie bauen ihr Wunschleben ohne Vorgaben auf und erleben 
selbst, wofür sie Geld ausgeben und wo Schulden entstehen  
können. Das Spiel eignet sich gut als Vertiefung bzw. Praxis nach 
dem FinanzFührerschein.  

Spielziel: Das Erwachsenenleben und die damit verbundenen  
Kosten sind für Jugendliche schwer greifbar. Sind 1.000 Euro netto 
pro Monat wirklich viel? Hier lernen sie ohne mit ihrem eigenen 
Geld in die Schuldenfalle zu tappen. 

Einsatz: Fächer, in denen die Themen Berufsauswahl, Finanzen 
usw. im Lehrplan stehen, Projektwochen oder Offener Ganztag, 
außerschulische Gruppenstunden, Ferienprogramm, Junge  
Erwachsenen-Förderung, Ausbildungslehrgänge, Berufsschulen

Ablauf: 
1. Gruppenbildung von bis zu drei Jugendlichen.

2. Durch Ziehen einer Lohnabrechnung erhalten die Gruppen 
jeweils eine fiktive Identität. 

3. Konsumgüter (Produktkarten) werden frei ausgewählt:  
Wohnung, Nahrung, Freizeitangebote, Handy, Auto oder Urlaub 
etc. Einige Angebote müssen auch über Kredite finanziert 
werden. Die monatlichen Ausgaben, einschließlich Kreditraten, 
werden in einem Haushaltsplan festgehalten.

4. Nach einem fiktiven halben Jahr: Ereigniskarten wie z. B.  
plötzliche Arbeitslosigkeit oder Geburt eines Kindes schaffen 
neue Herausforderungen. Diese neue Einkommensrealität wird 
auch mit den Ausgaben in den Haushaltsplan übertragen.

5. Nach einem fiktiven Jahr ist das Spiel zu Ende. Mithilfe des  
geführten Haushaltsplans wird „Bilanz“ gezogen und ausge-
wertet, wie gut im Gesamtjahr gewirtschaftet wurde. 

Material:  Spielanleitung, Begleitmaterial (in dem sich Informatio-
nen über die Zusammenhänge von Verschuldung und Überschul-
dung, die Ziele von Prävention u. a. befinden), 10 x 69 Produkt-
karten (Setweise), 30 Haushaltspläne, 35 Lohnabrechnungen, 27 
Ereigniskarten (zur mehrfachen Nutzung ausgelegt, Haushaltspläne 
können nachgeordert werden).

Autor*in: Bettina Heisel, Frank Tews. In Kooperation mit der  
Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein
69,00 € | Bestell-Nr. 9009

Die Lohnabrechnung, der Haushaltsplan und die Team-Karten lassen die Spieler*innen ihr fiktives 
Leben gestalten. Anhand von Konsumkarten entscheiden sich die Spieler*innen für einen Lebensstil. 
Wollen sie eher beim Discounter einkaufen oder gehen sie oft zum Friseur? Wie groß soll die 
Wohnung sein? Alles wird in den Haushaltsplan eingetragen. Passt es? Oder muss doch noch mal 
gespart werden?

Nach einem fiktiven halben Jahr passiert ein Ereignis. Hier sorgen Rückenschmerzen für eine 
Reduzierung des Nettolohns und zusätzlich kommen noch Krankengymnastikkosten auf die 
Spieler*in zu. Der Haushaltsplan wird entsprechend angepasst und anschließend ausgewertet. 
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FINANZKOMPETENZ

Kohlopoly 
Geld und Spaß – finde die Balance
Ab 7. Klasse (13 Jahre) | 3-10 Teilnehmende | 60-90 Minuten 

Spielidee: Das Brettspiel „Kohlopoly“ ergänzt Angebote der  
Schuldenvorbeugung. Es wird ein Leben (Spielfeld) gespielt.  
Im Fokus stehen hier Spaß (rote Chips) und Geld (gelbe Chips) – 
sowie die Balance von beidem. Das Spiel erklärt „nebenbei“ erste 
Begriffe aus dem Erwachsenenleben: Schufa, Dispokredit, Neben-
kostennachzahlungen, Bürgschaft u. v. m. 

Spielziel: Gewonnen hat nicht die erste Person im Ziel, sondern wer 
unter den Top 3 die beste Balance (Chipsstapel) erreicht hat. Denn 
nur viel Geld oder nur viel Spaß im Leben sind nicht die Lösung. 

Einsatz: Offener Ganztag, Projektwoche, Vertretungsstunden,  
Offene-Tür-Arbeit, außerschulische Gruppenstunden  u. v. m.  
Einfach auspacken, kurz die Anleitung lesen lassen und das Brett-
spiel kann beginnen. Mit Kohlopoly wird Schulen und Jugend- 
hilfeträgern ein Spiel für die pädagogische Bearbeitung des  
Tabuthemas Schulden zur Verfügung gestellt. Finanzielle Bildung 
wird gefördert und wirtschaftliche Kompetenz vermittelt.

Das Spiel Kohlopoly schließt eine didaktische Lücke und ist für  
pädagogisch interessierte Fachkräfte in der Jugendarbeit geeignet.  
Darüber hinaus ist es auch ein kurzweiliges Spiel mit viel Spaß für 
die Familie.

Ablauf: 
1. Das Spiel eignet sich ab drei Jugendlichen bis zu fünf Teams  

à zwei Spieler*innen.  

2. Es wird reihum gewürfelt und die entsprechende Zahl an  
Feldern gegangen. Dort warten Ereignisse. Das kann in Form 
von kurzen Aktionen direkt auf dem Spielfeld oder Ent-
scheidungsfragen in Form von Ereigniskarten geschehen. 
Zwischendurch gibt es immer die Möglichkeit, Geld oder Spaß 
über einen Umweg wiederzuerlangen (z. B. ins Kino gehen 
oder Geld geschenkt bekommen beim Besuch der Oma). 

3. Wenn gar nichts mehr hilft: Gibt es auch Kredite, die bis zum 
Ende des Spiels zurückgezahlt sein müssen. 

4. Die Wissenskarten sind Bonus. Dort lernen die Jugendlichen 
was z. B. eine Bürgschaft ist oder was eine kleine Wohnung 
kostet. Diese Karten können in „Ausgleichchips“ getauscht 
und somit die Balance Geld-Spaß angepasst werden. 

Autorin: Schuldnerhilfe Essen gGmbH 
39,00 € | Bestell-Nr. 9004

Beispiel-Ereigniskarte: 
Jemand anderes liest 
der Person, die gerade 
auf dem Ereignisfeld 
gelandet ist, die Karte 
vor. In orange sind 
die Konsequenzen 
abgedruckt und werden 
natürlich erst nach der 
Entscheidung verkündet. 

Beispiel-Wissenskarte: 
Jemand anderes liest 
der Person, die gerade 
auf dem Ereignisfeld 
gelandet ist, die Karte 
vor. In blau ist die richtige 
Lösung abgedruckt. 
So wird unterschwellig 
Wissen vermittelt.

Wer wird wohl gewinnen? 
Die Person mit mehr Geld 
(gelbe Chips) oder die 
ausgegelichenere Person 
(ungefähr gleich viel Geld 
und Spaß?)
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JUGENDSCHUTZGESETZ

Jugendschutzquiz
Ab 7. Klasse (13 Jahre) | 1-30 Teilnehmende | Zeit: flexibel 

Spielidee: Das JugendschutzQuiz ist ein kommunikatives Spiel, in 
dem Fragen aus dem Alltag eines Jugendlichen gestellt und mit den 
gesetzlichen Grundlagen beantwortet werden, z. B.:

 J  Wer ist eine personensorgeberechtigte Person?

 J Ab welchem Alter dürfen Jugendliche auf ein Konzert?

 J Was bedeutet die Indizierung eines Computerspiels? 

 J Darf ein 14-jähriger Rubbellose kaufen?

 J Wer ist Jugendlicher im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes?

Es werden Fragen zu Themen aus dem Jugendschutzgesetz 
(JuSchG), Jugendarbeitsschutz (JArbSchG), Jugendmedienschutz 
(JMStV), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) oder Gaststättengesetz 
(GastG) gestellt. Ebenso ist die geschichtliche Entwickung des 
Jugendschutzes ein Thema. Bei all den „langweiligen“ Themen 
kommt aber auch der Humor nicht zu kurz.

Die über 100 Fragen haben verschiedene Schwierigkeitsgrade.
Gewonnen hat der*die Teilnehmende/Gruppe mit den meisten 
Punkten. 

Spielziel: Einstieg in das Thema Jugendschutz. Aus dem Quiz  
können auch „Test-/Klausurfragen“ generiert werden. 

Einsatz: Offener Ganztag, Projektwoche u. v. m. Es eignet sich  
als Quiz in der Klasse/Gruppenstunde, Jugendleiterschulungen, 
Ausbildungen im sozialen Bereich. 

Material: ca. 100 Fragekarten mit Antwortmöglichkeiten auf  
der Rückseite, Spielanleitung auf der Rückseite des Kartons.

Autorinnen: AJS NRW e. V., Drei-W-Verlag GmbH 
21,00 € | Bestell-Nr. 9005

Grundlagen 

A:  Beim örtlichen Jugendamt

C:  Bei den Landesstellen Kinder- und Jugendschutz   
 (Aktion Jugendschutz)

A
Grundlagen                                                       3

Wo kann man sich zum Jugendschutz informieren?

A:  Beim örtlichen Jugendamt

B: Bei der Beschwerdestelle des Deutschen Einzelhandels- 
 verbandes

C:  Bei den Landesstellen Kinder- und Jugendschutz  
 (Aktion Jugendschutz)

D: Beim Petitionsausschuss des Europarates

(Hier sind ausnahmsweise zwei Antworten richtig – wenn alle richtig – dann 3 Punkte)

A:  Dies ist im Jugendschutzgesetz nicht geregelt.   
 Diese Entscheidung gehört zur Erziehungskompetenz  
 der Eltern.

Ein Verbot nach dem Jugendschutzgesetz gibt es nicht. 
Die Eltern müssen entscheiden ob und unter welchen Umständen der 
späte Aufenthalt (gelegentlich) geduldet werden kann.

SonstigesSonstiges

B

Im Kino läuft der neueste „Spider-Man“ Film. Freige-
geben ab 12 Jahren. Marie (10 Jahre) möchte mit ihrer 
Tante den Film sehen. Ist dies erlaubt?

A:  Beiden, Tante und Kind, ist der Zutritt zu verweigern.

B:  Die Tante darf den Film sehen, während Marie im Vorraum warten  
 muss, bis der Film zu Ende ist.

C:  Marie darf den Film in Begleitung ihrer Tante sehen.

Jugendmedienschutz 3Jugendmedienschutz 3

C:  Marie darf den Film in Begleitung ihrer Tante sehen.

Jugendmedienschutz  Jugendmedienschutz  

o§§ 11 Abs. 2 JuSchG

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab 
zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 
sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgebe-
rechtigten oder erziehungsbeauftragten Person begleitet sind.

In den Sommerferien will der 12-jährige Sohn die  
Abende mit seiner Clique auf dem Freigelände des 
Jugendheimes verbringen und erst gegen 22 Uhr nach 
Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommen.  
Ist dies dem Kind zu erlauben?

A:  Dies ist im Jugendschutzgesetz nicht geregelt. Diese Entscheidung  
 gehört zur Erziehungskompetenz der Eltern.

B:  Kindern ab 12 Jahren ist der Aufenthalt im Freien bis 22 Uhr zu gestatten.

C: Ab 20 Uhr darf Kindern der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nicht   
 gestattet werden.

Sonstiges 3Sonstiges 3

Beispielfragen aus dem Spiel. Hätten Sie es gewusst?
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Da bin ich Opfer!
Im Internet schreibt dir immer 
jemand:

Spring endlich von der Brücke.

9008 Karten-OpferSV.indd   24 12.07.13   14:30

(Cyber-)Mobbing – auf der Spur
5.-9. Klasse (10 Jahre) | 9-24 Teilnehmende | 60-90 Min. inkl. Reflexion

Spielidee:  Die Kinder und Jugendlichen lernen im Spiel, Mobbing-
situationen einzuschätzen und emotional zu bewerten. Sie setzen 
sich mit eigenen Situationen auseinander, die sie vielleicht schon 
einmal erlebt haben. Das Spiel fordert dazu auf, Lösungsmöglich-
keiten zu finden und die Empathie auszubauen.

Spielziel: Merkmale und Umgang mit einer (Cyber)Mobbingsituation  
sowie das Verhältnis zwischen Täter*in, Opfer und Zuschauer*in 
zu verstehen. Dafür werden Situationen eingeschätzt und auf die 
eigenen Gefühle sowie auf Gefühle anderer geschaut.

Einsatz: z. B. eine Projektwoche, außerschulische Gruppenstunden, 
JuLeiCa-Schulungen. Das Spiel eignet sich als Präventionsangebot, 
NICHT als Akutlösung. 

Ablauf: Jugendliche versetzen sich in unterschiedliche Situationen 
und nehmen die Gefühle aus verschiedenen Perspektiven wahr.  
Jede*r ist einmal „das Opfer“ oder in der Klasse Zuschauer*in in 
einer (Cyber)-Mobbingsituation. Verschiedene Handlungsalternativen  
werden reflektiert.

Material: 4 Spielpläne, 4 x 2 Spielfiguren, 45 Opferkarten,  
6 x Emotion-Effekt-Karten von 1-6, 5 x 12 Karten mit Handlungs-
empfehlungen 

Autor: Ralf Brinkhoff, Spielepädagoge und Antigewalt-Trainer
21,00 € | Bestell-Nr. 9007

MOBBINGPRÄVENTION

5  
Emotion-Effekt-Karte

9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   5 23.07.13   12:09

bei  
Facebook/ 
Community 
melden

9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   26 23.07.13   12:09

Da bin ich Opfer!
Deine Schultasche wird  
dir weggenommen und 
der Inhalt auf den Boden 
geschüttet.

9008 Karten-OpferSV.indd   6 12.07.13   14:30

Emotion-Effekt-Karte

4
9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   4 23.07.13   12:09

sich rächen

9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   20 23.07.13   12:09

Da bin ich Opfer!
Jemand sagt zu dir:

Nun bettele doch nicht so.  
Ich liebe dich nicht mehr!

9008 Karten-OpferSV.indd   20 12.07.13   14:30

Emotion-Effekt-Karte

3
9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   3 23.07.13   12:09

Trost bei  
einem Freund/ 
einer Freundin  
suchen

9008 Karten-Handlungsempfehlung_final.indd   23 23.07.13   12:09

Drei Beispiele aus dem Spiel:  J Wie sehr würde es Sie treffen  (von 1 – gar nicht bis 6 – sehr stark)?
 J Welche Handlungsempfehlung  

würde die Gruppe wohl geben?  J Sind negative Handlungs- empfehlungen sinnvoll? 
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SOCIAL MEDIA

mein_profil.de
Ab 5. Klasse (10 Jahre) | 15-30 Teilnehmende | 90 -120 Minuten 

Spielidee: Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit persönlichen Daten in Social Media 

Spielziel: Auf Papier werden von den Kindern und Jugendlichen 
spannende Profile erstellt. Damit erfolgt die Auseinandersetzung 
mit problematischen Fragen hinsichtlich der Nutzung von sozialen 
Netzwerken, Veröffentlichung privater, intimer Infos, etc.

Einsatz: Offener Ganztag, Projektwoche, außerschulische Gruppen-
stunden

Ablauf: Die Castingagentur (päd. Fachkraft) „mein_profil.de“ 
sucht mit einem Testlauf das beste und interessanteste Profil für 
Deutschlands Jugend (z. B. in einer Schulklasse): 

 J Worauf kommt es an bei einem Profil? 

 J Was sind interessante Beiträge in einem Profil? 

 J Was verbirgt sich hinter einem Profil?

 J Wodurch gelingt es, Besucher*innen auf das eigene Profil auf-
merksam zu machen? 

Jede mitspielende Person bekommt ein großes Blatt Papier zur 
Verfügung gestellt und hat die Aufgabe, das eigene Profil darauf 
so zu gestalten, dass andere Personen ihre Seite häufig besuchen 
und eine Bewertung abgeben. Dafür werden unterschiedliche 
Stationen besucht (Gruppen, Fotos usw.)

Material: Kopiervorlagen in einem DIN-A4-Heft, pädagogisches 
Begleitermaterial (mit weiterführenden Informationen) sowie 
einem Download-Link, damit die Materialien schneller ausgedruckt 
werden können. 

Autor: Ralf Brinkhoff, Spielepädagoge und Antigewalt-Trainer
21,00 € | Bestell-Nr. 9002

DREI-W-VERLAG
Autor: Ralf Brinkhoff

Begleitmaterial 

Planspiel

Spielaktion

für Schulen oder Jugendeinrichtungen zur 

Sensibilisierung für einen verantwortungs-

vollen Umgang in Communitys wie ¢ Facebook ¢ Instagram ¢ lokalisten.de 
¢WhatsApp ¢ Snapchat ¢ usw.
Ab 11 Jahre, 15 - 30 Teilnehmer 

(Bei jüngeren Teilnehmenden muss die Spiel- 

leitung deren Vorerfahrung berücksichtigen)

Leben in Verzeichnissen

Autor: Ralf Brinkhoff, Spielpädagoge
Herausgeber: Drei-W-Verlag GmbH

Planspiel

Planspiel

für Schulen oder Jugendeinrichtungen zur 
Sensibilisierung für einen verantwortungs-
vollen Umgang in Communitys wie 

¢ Facebook ¢ Instagram ¢ lokalisten.de 
¢WhatsApp ¢ Snapchat ¢ usw.

Ab 11 Jahre, 15 - 30 Teilnehmer 
(Bei jüngeren Teilnehmenden muss die Spiel- 
leitung deren Vorerfahrung berücksichtigen)

Leben in 
Verzeichnissen

Autor: Ralf Brinkhoff, Spielpädagoge
Herausgeber: Drei-W-Verlag GmbH

Typische Seite eines Mitspielers oder Mitspielerin am Ende einer Spielaktion 

– die Seite wird durch jede*n Besucher*in aussagekräftiger und bunter.

Spielübersicht
 Spieldauer: ca. 120 Minuten (mit Auswertung)
 Anzahl der Mitspielenden: ab 15 - 30 Personen (mehr als 30 sind möglich, dann werden mehr   
  SpielleiterInnen und Spielstationen gebraucht)
 Alter: ab 11 Jahren (Bei jüngeren Teilnehmenden muss die Spielleitung   
  deren Vorerfahrung berücksichtigen)
 Räume: 5 (pro Spielstation ein Raum), mindestens 2 (Profilraum, Stationenraum)
 SpielleiterInnen: 6-7 Personen

Zentrale Spielstation
der Profile

Ausstattung des Raumes:
Flipchartpapier, Sitzmöglichkei-
ten, Tische für die Spielleitung

Spieleinweisung:
Mitspielende werden begrüßt 
und ihnen werden die Spielre-
geln erklärt.

Spielbeginn/ende:
Das Spiel beginnt und endet in 
dieser Spielstation.

Spielleitung:
2 Personen

Spielmaterial:
Stifte, Klebeband,  
Flipchartpapier o. Plakatkarton,
Vordruck mit E-Mail Adresse 
und Passwort, Zugangskarten,  
Bewertungsvordrucke,   
persönliche Daten – Vordruck    
  mit Nummer   

Spielstation
Persönliche Daten

Ausstattung des Raumes:
Tische und Stühle

Spielleitung:
1 Person

Spielmaterial:
Stifte, Vordrucke   
  

Spielstation
Mitteilungen (Pinnwand)

Ausstattung des Raumes:
Tische und Stühle

Spielleitung:
1 Person

Spielmaterial:
Stifte, Vordrucke 

Spielstation
Fotosituationen
Ausstattung des Raumes:
Tische und Stühle
Spielleitung:
1 Person
Spielmaterial:
Stifte, Papier, Klebstoff, Zeitschriften, 
Fotos, Scheren, DIN-A6-Papier

Spielstation
Freunde/Gruppen
Ausstattung des Raumes:
Tische und Stühle
Spielleitung:
1-2 Personen
Spielmaterial:
Stifte, Vordrucke, Fotos,   
Situationen
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N
ach jeder Teilaufgabe der Spielstation erst in die zentrale Spiel- 

station. Von dort w
ird w

ieder eine neue Spielstation aufgesucht.

Bewertung der Profile
Immer im Anschluss 

an den zweiten Besuch 
der zentralen Spielstation

Aus der Anleitung: Stationen des Planspieles. Empfehlenswert sind 6-7 Lehrer*innen oder 
helfende Personen, die die Stationen betreuen. Es wird sich viel bewegt und nach und nach 
füllen sich die „Offline-Profile“.
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EMPATHIE | GEFÜHLE | STREIT | KONFLIKTE
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Poker mit Herz: Teens-Edition
Ab 5. Klasse (10 Jahre) | 3-18 Teilnehmende | 15-45 Minuten

Spielidee: Gefühle lernen, Einfühlungsvermögen stärken

Spielziel: Der empathische Austausch über Gefühle steht im Mittel-
punkt. Das Spiel regt zum Nachfragen und Diskutieren an und fördert 
gegenseitiges Interesse und Kennenlernen. 

Pädagogik: Das Spiel ist supervidiert und an mehreren Schulformen 
(Sek I und Sek II / Berufskolleg) in der Gewaltprävention sowie als 
Interventionsmaßnahme erfolgreich erprobt. 

Ablauf: Jede*r Jugendliche erhält verschiedene Karten, die unter-
schiedliche Gefühle darstellen. Durch Situationskarten werden 
die passenden Gefühle dazu erraten. Je mehr die Jugendlichen 
glauben, das Gefühl erraten zu haben, um so mehr Chips können sie 
setzen. Aber Vorsicht, manchmal kann ein*e Mitspieler*in „bluffen“.

Einsatz: Projektwoche, Offener Ganztag, neuer Klassen- 
verbund, Konfliktsituationen u. v. m. Inhaltlich gleich zum Poker mit 
Herz (9003, s. S. 32), aber mit jüngerem Karo.

Autor*innen: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,00 € | Bestell-Nr. 9013

Ich bIn Karo. MIt MIr 
lernst du deIne Gefühle 
spIelend leIcht  Kennen! 
VIel spaß!

Nachdem die Frage aufgedeckt wurde, überlegt sich der*die Spieler*in, was er*sie dabei fühlt. 
Hier das Beispiel „Mein kleiner Bruder möchte, dass ich ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vorlese. 
Ich fühle mich…“ Für welches Gefühl würden SIe sich entscheiden? Und was werden wohl die 
Mitspieler*innen tippen?
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Karo – Gefühlsassitent*in: Junior
Jedes Alter | z. B. Streitschlichterprogramm

Spielidee: Konfliktlösung, Mediation

Einsatz: Das Set „Karo – Der Gefühlsassistent“ ist ein emotionaler Begleiter und Wegweiser im  
Gefühlswirrwarr. Karo unterstützt Klärungsgespräche und gibt Transparenz in gruppendynamischen 
Prozessen. Inhaltlich gleich zum Gefühlsassistenten (9302, s. S. 32), aber mit jüngerem Karo.

Ablauf: Neben den verschiedenen Gefühlskarten enthält das Set drei unterschiedliche Tools: 
•  Karo – Blitzlicht Schnelle Stimmungsabfrage
•  Karo – Navigator Begleiter im Klärungsprozess
•  Karo – Waage Wiederherstellung der Balance nach Konflikt

Autor*innen: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
29,00 € | Bestell-Nr. 9303

KARO

JuniorJunior

9301_Gefühlsassistentin_Cover.indd   19301_Gefühlsassistentin_Cover.indd   1 18.04.23   09:5518.04.23   09:55

Karo-Runde (oben): 
Die Kinder entscheiden, ob sie 
sich bei Gewitter so fühlen, wie 
die drei ausliegenden Gefühle 
und stellen ihre Spielfigur auf das 
entsprechende Karo. 

Zauberer-Runde  (links)
Die Kinder dürfen mit ihrem 
Zauberer jeweils ein Haus 
besuchen, wo die Spielfigur 
„weggegangen“ ist und 
überlegen, wie sich das Kind  
wohl gefühlt hat. 

ZAUBER
MIT HERZ MIT HERZ

ZAUBER
MIT HERZ MIT HERZ

Bestell-Nr.: 9008
ISBN 978-3-910755-00-0

Spielzeit: ca. 20-30 Minuten 
Alter: 4 bis 9 Jahre
Für: 4-6 Kinder + 1 Erwachsene*r

DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Str. 101 • 45219 Essen
www.drei-w-verlag.de 
Autor*innen: Sabine Krause | Dirk Nolte

Cover Zauber mit Herz.indd   1Cover Zauber mit Herz.indd   1 11.05.23   12:3411.05.23   12:34

Zauber mit Herz
Ab 4 Jahren | 4 -6 Kinder + 1 Erwachsene*r |  ca. 30 Minuten

Spielidee: Gefühle kennenlernen, Einfühlungsvermögen stärken

Spielziel: Zauber mit Herz ist ein pädagogisches Spiel für den 
Elementarbereich (Kindergarten und Grundschule). Spielerisch 
geht es darum, den Zauber der Empathie zu erleben. Das Be-
wusstsein wird für die Gefühle der Mitspieler*innen sensibilisiert 
und geschärft: Kinder setzen sich mit Gefühlen auseinander, sie 
können Gefühle konkreten Situationen zuordnen und schätzen 
ihre Mitspieler*innen entsprechend ein. Dabei nehmen sie ihre 
eigenen Gefühle bewusst war und ein wertschätzender Austausch 
über Fremd- und Selbsteinschätzung entsteht.

Ablauf: Jedes Kind bekommt zuerst ein Haus, Zauberer, Spielfigur. 
Anschließend werden drei Karo-Karten (Gefühle) verdeckt von 
dem*der Spielleiter*in gezogen, in die Mitte aufgedeckt abgelegt 
und besprochen. Anschließend wird eine Situationskarte aufge-
deckt und jedes Kind darf überlegen, ob eins der Gefühle für sich 
selbst zu der Situation passt. Falls ja, kann es seine Spielfigur auf 
das Gefühl stellen. Die anderen Kinder dürfen jetzt reihum mit 
ihrem Zauberer in ein Haus eines anderen Kindes gehen und mit-
hilfe des Zauberers vermuten, warum das Kind das jeweilige Gefühl 
ausgewählt hat. Wenn es richtig vermutet hat, bekommt es einen 
Chip. Am Ende bekommt jedes Kind, dass mitgemacht hat, ein (Ge-
fühls-)Zauberdiplom. 

Einsatz: Themenwochen, Kennenlernen der Gefühle, Unterstützen 
der Sprachfähigkeit, Konfliktprävention u. v. m. Die großen Gefühle-
Karten eigenen sich z. B. auch für den Morgenkreis oder um in der 
großen Gruppe damit zu arbeiten. Am Anfang sollte das Spiel von 
einer erwachsenen Person begleitet werden. Danach können die 
Kinder auch frei spielen. 

Autor*innen: Sabine Krause, (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,00 € | Bestell-Nr. 9008
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Der Gefühlsassistent
Jedes Alter | z. B. Streitschlichterprogramm

Spielidee: Konfliktlösung, Mediation

Einsatz: Die Tools geben Impulse und sind für die Arbeit mit 
einzelnen Personen oder Gruppen gut geeignet. Die Einsatzmög-
lichkeiten sind vielfältig, z. B. in Schule, Beratung, Erwachsenen-
bildung, Mediation, Streitschlichtung, Intervision, Supervision 
oder Teamentwicklung. „Karo – Der Gefühlsassistent“ wird in 
einer festen Tasche geliefert. 

Ablauf: Neben den verschiedenen Gefühlskarten enthält das Set 
drei unterschiedliche Tools: 

•  Karo – Blitzlicht Schnelle Stimmungsabfrage
•  Karo – Navigator Begleiter im Klärungsprozess
•  Karo – Waage Wiederherstellung der Balance nach Konflikt

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 

13 Karokarten mit Tools: DIN-A5 | laminiert | 29,00 €  
Bestell-Nr. 9302
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Poker mit Herz
10 - 99 Jahre | 3-18 Teilnehmende | 15-45 Minuten

Spielidee: Gefühle lernen, Einfühlungsvermögen stärken

Spielziel: Der empathische Austausch über Gefühle steht im Mittel-
punkt. Das Spiel regt zum Nachfragen und Diskutieren an und fördert 
gegenseitiges Interesse und Kennenlernen. 

Pädagogik: Das Spiel ist supervidiert und an mehreren Schulformen 
(Sek I und Sek II / Berufskolleg) in der Gewaltprävention sowie als 
Interventionsmaßnahme erfolgreich erprobt. 

Ablauf: Jede*r Mitspieler*in erhält verschiedene Karten, die unter-
schiedliche Gefühle darstellen. Durch Situationskarten werden 
die passenden Gefühle dazu erraten. Je mehr die Jugendlichen 
glauben, das Gefühl erraten zu haben, um so mehr Chips können sie 
setzen. Aber Vorsicht, manchmal kann ein*e Mitspieler*in „bluffen“.

Einsatz: Neben der Zielgruppe Schulklasse ist der Spieleinsatz 
in der pädagogischen und in der therapeutischen Arbeit mög-
lich, ebenso wie im Bereich der Erwachsenenbildung: Coaching, 
Training und Beratung. Dieses Spiel macht jedem Spaß und 
ist auch in der Familie und mit Freunden ein kurzweiliges und 
kommunikatives Spiel.

Autor*innen: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,00 € | Bestell-Nr. 9003

32
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INDIVIDUELLE PRODUKTION? KEIN PROBLEM

Wir helfen Ihnen, Ihre Projekte umzusetzen!Wir produzieren für viele unserer Kund*innen individuelle Lösungen. 

Wir haben z. B. „Das andere Quiz“ für einige Kommunen umgesetzt. 

Aber wir produzieren auch ab einem Exemplar kostengünstig im  
Digitaldruck Ihre Spielidee. Durch unsere Maschinen sind wir in der 

Lage, sehr preisbewusst Spiele zu realisieren. Natürlich können wir auch Familienplaner oder andere umfang- 
reichere Publikationen gestalten und herstellen. Wir haben die 
Möglichkeit, geheftete oder klebegebundene Broschüren/Bücher zu 
erstellen. Mit unserem Redaktionssystem (s. nächste Seite) können 
wir optimal mit Ihnen kommunizieren. Sie haben eine Idee und sind neugierig geworden?  

Einfach anrufen: 0 20 54 / 51 19 oder mailen: info@drei-w-verlag.de

Unsere Stärke: Karten in allen möglichen Formaten 
kostengünstig produzieren. Hier sieht man das Spiel Ein mal 
Eins vorbereitet fürs Ecken abrunden und anschließendes 
Konfektionieren. 

Unsere Stanze, die perfekt die Ecken bei den Karten  abrundet. 

Individuelle Inlays sind für uns 
kein Problem. Wir nuten sie 
auf den Millimeter genau und 
strukturieren so die Inhalte, dass 
nichts verrutscht und alles  an 
seinem Platz bleibt.

Wir arbeiten eng mit der Post zusammen und können Sie gerne bei fast jeglicher Form von Versand unterstützen: Paketversand über DHL, Warenpost, Pressepost (Zeitschriften, die min. 4x jährlich 
erscheinen), Dialogpost oder auch herkömmliche Briefe. Sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie, was die sinnvollste Lösung für Ihr Projekt ist. 

Eindrücke  

aus unserer (
Spiele-)

Produktion.
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Wir arbeiten mit einem fortschrittlichen Redaktions-
system, dass Ihnen die Möglichkeit gibt, die Texte in 
Echtzeit ins Layout einzupflegen – egal wo Sie gerade 
sind – Sie benötigen nur einen Browser und eine 
Internetverbindung. Das Redaktionssystem ist für 
Zeitschriften oder Druckprojekte (z. B. Jahresberich-
te, Stadtteilbroschüren, Familienwegweiser u.v.m.) 
perfekt geeignet – vor allem, wenn mehrere Personen 
involviert sind und sie z. B. nicht in einem Büro sitzen. 

Die Grafik und das Redaktionsteam können alle an 
einem Dokument arbeiten. Transparenter geht es 
nicht. Jede Person sieht jederzeit, wie gerade der 
Stand ist und kann mit Haftnotizen Anmerkungen 
hinzufügen oder selbst darin arbeiten. So können Frei-
gaben schneller erfolgen und es wird deutlich flexibler 
und effizienter gearbeitet.

Sehr gerne unterstützen wir Sie auch bei der Herstel-
lung Ihres Projekts. Sprechen SIe uns an, wir beraten 
Sie gerne: 02054-5119 oder info@drei-w-verlag.de!

ZEITSCHRIFTEN/PROJEKTE MIT UNS UMSETZEN

1 4/2024FORUMFORUM

48. Jahrgang • 4/2024

FORUMFORUM
Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen e. V.

Alle Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu befähigen bedeutet 
auch zu berücksichtigen, dass Ressourcen ungerecht verteilt sind. Mit 
Blick auf Deutschland als Einwanderungsland gilt es, struktureller 
Mehrfachdiskriminierung entgegenzuwirken. ➞ mehr auf Seite 10

Radikalisierung vor Ort begegnen
Wer ist besonders empfänglich 
dafür, sich zu radikalisieren? Bei 
einer solchen Einordnung darf 
auch die räumliche Perspektive 
nicht außen vor bleiben. Wo sind 
diese Menschen sozialisiert, wo 
halten sie sich auf, wo kommen 
sie mit extremistischen Bestre-
bungen in Kontakt? Die Forschung 
belegt, dass das Auftreten von 

Radikalisierung räumlich ungleich 
verteilt ist. Es ist Zeit, die sozial-
räumliche Perspektive in neue 
Konzeptionen von Radikalisie-
rungsprävention einzubeziehen. 
Hilfreiche Erkenntnisse ergeben 
sich etwa aus der Vernetzung der 
unterschiedlichen Player inner-
halb eines Stadtteils. 
➞ mehr auf Seite 4

www.ajs.nrw

Aus dem Inhalt:

➞ Seite 5

„Was war eigentlich los?"  
Interview mit Ilka Katrin 
Kraugmann

➞ Seite 12

Aktiv gegen Gewalt: mitden-
ken, mitreden, mitmachen

➞ Seite 13

Neurodiversität: „Bevor ein 
Kind Probleme macht, hat es 
welche"

Eine Gefahr für die 
Gesellschaft?
Sie lehnen staatliche Institutio-
nen und notwendige medizinische 
Behandlungen für Kinder ab. Sie 
fälschen Urkunden und erstellen 
offiziell aussehende Fantasiedo-
kumente. Das Gefährdungspoten-
zial durch „Reichsbürger" ist nicht 
zu unterschätzen. 
 ➞ mehr auf Seite 8

Chancen gleich verteilt?

AJS Basics 2025
Die Kursreihe AJS Basics bie-
tet auch 2025 grundlegende 
Inhalte zum erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz 
– gerne interdisziplinär be-
trachtet. Die ersten zwei On-
line-Termine stehen fest: 

17. Januar:  
„Screenagerliebe – zum 
Einfluss digitaler Medien 
auf das Wohlbefinden.“ 
Dieser Workshop blickt aus 
sexual- und medienpäda-
gogischer Perspektive auf 
Social Media.

28. Januar:  
„Wie läuft ein 8a-Verfah- 
en bei Kindeswohlgefähr-
dung?“ 
Das Online-Seminar bietet 
eine Erstorientierung aus pä-
dagogischer und rechtlicher 
Sicht.
 
Weitere Infos und Anmeldung 
auf www.ajs.nrw 
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Schutz
gegen
den K.O.
 

Sie sind geruchlos, ge-
schmacklos und sehr gefähr-
lich: K.-O.-Tropfen in Ge-
tränken. Doch wie kann man 
sich davor schützen, Opfer zu 
werden? Ingo Pinkofsky und 
Andrea Fischer klären über 
die Gefahren von K.O.-Trop-
fen auf. Dazu bieten sie auch 
Workshops in Schulen an.

Jugendschutz Forum: Frau Fischer, Herr 
Pinkofsky, wie schätzen Sie die aktuelle 
Gefahr ein, von Tätern mit K.O.-Tropfen 
angegriffen zu werden?

Andrea Fischer: Leider gibt es keine ver-
lässlichen Zahlen dazu, wieviele Menschen 
jährlich von K.O.-Tropfen betroffen sind. 
Dies liegt u. a. an der kurzen Nachweisbar-
keit der Substanzen, allen voran GBL. Bei 
Notfällen wird nicht automatisch auf diese 
Substanzen getestet.  Betroffene gehen, z. B. 
aus Scham, nicht zur Polizei u.a.m.  
Ingo Pinkofsky: Aus den Rückmeldungen, 
die die Fachstelle Jugendschutz des Kreisju-
gendamtes Ebersberg erhält, schließen wir 
aber auf eine hohe Dunkelziffer. Subjektiv ist 
bei uns der Eindruck entstanden: Es kann je-
den jederzeit treffen. 
K.O.-Tropfen wie z. B. GBL kann man im 
Internet beschaffen. Dies hat das Gefahren-
potenzial stark erhöht. Wir vermuten zudem, 
dass Täter nicht nur in krimineller Absicht 

handeln. Sondern Substanzen auch miss-
bräuchlich verwenden – auf Partys, Privat-
feiern, Veranstaltungen etc., um sich einen 
kruden Spaß zu erlauben.

Der Unterschied zwischen einem Alko-
holrausch und der Wirkung von K.O.-
Tropfen ist nicht gut zu bestimmen.  
Wie kann man erkennen, dass jemand
K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat?
 Was kann man tun, um Hilfe zu leisten?

Fischer: Personen, bei denen der Verdacht 
naheliegt, dass sie K.O.-Tropfen heimlich 
verabreicht bekommen haben, berichten 
davon, dass ihnen übel und schwindelig ge-
worden ist, dass sie ihre Körperfunktionen 
nicht mehr richtig steuern konnten, orien-
tierungslos waren, teilweise zusammenge-
brochen sind. Ja, das kann auch ein starker 
Alkoholrausch auslösen. Der Unterschied 
allerdings besteht darin, dass diese Zustän-
de plötzlich und sehr schnell eintreten. Und 

dass die Betroffenen angeben, nicht so viel 
Alkohol getrunken zu haben, als dass es da-
mit erklärbar wäre.
Pinkofsky:  Grundsätzlich ist Hilfeleistung 
Pflicht! Egal, wodurch die Notlage ausgelöst 
wird. Hilfe von Fremden anzunehmen, kann 
im Fall von K.O.-Tropfen aber gefährlich sein. 
Denn mitunter ist die fürsorgliche Person, 
die anbietet, mit mir „erstmal frische Luft 
zu schnappen“, genau der Täter, der es darauf 
abgesehen hat, gewalttätig werden zu kön-
nen. Deshalb gilt: Organisiere Hilfe durch 
Freundinnen oder Freunde! Wende dich an 
die Security oder das Betriebspersonal! Las-
se die betroffene Person nicht alleine! 

Unseres Wissens nach gibt es zur Zeit 
kaum Programme, um Jugendliche z. B. 
in Schulen für das Thema zu sensibili-
sieren. Wie sind Sie als Jugendschutzbe-
auftragter des Landkreises Ebersberg 
bzw. als Geschäftsführerin der Gesund-
heitsregionplus Ebersberg auf die Idee 

4 | INTERVIEW

Andrea Fischer,  Leiterin der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus Ebersberg, 27 Jahre, B.Sc. Gesundheitswissenschaft (TU 
München), M.A. Prävention und Gesundheitsmanagement (DhfPG) und
 Ingo Pinkofsky, kommunaler Jugendschutzbeauftragter, Fachstelle Jugendschutz, Kreisjugendamt Ebersberg, 62 Jahre, Diplom-
Sozialpädagoge FH, Neurolinguistisches Programmieren NLP (Master-Stufe)
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gekommen, einen Präventionswork-
shop zu K.O.-Tropfen zu entwickeln und 
was möchten Sie damit erreichen?

Pinkofsky: Immer wieder wurde uns von, 
teils dramatischen, Vorfällen berichtet, in 
denen K.O.-Tropfen offensichtlich verab-
reicht worden waren. Das aber nur hinter 
vorgehaltener Hand. Wir wollten das The-
ma ins Licht der Öffentlichkeit holen: „Leu-
te, passt auf euch auf! Macht euch die Gefahr 
bewusst! Schützt euch!“ So entwickelten wir 
2018 das Präventionsprojekt „Safe it first! 
Mit uns gegen K.O.-Tropfen“. Nach einem 
Testlauf mit jungen Partygästen gingen wir 
proaktiv auf Veranstalterinnen und Veran-
stalter zu, um sie für die Thematik zu sen-
sibilisieren, sie mit Präventionsmaterialien 
zu versorgen. Insbesondere sog.  Dirndl- und 
Burschenvereine waren sehr aufgeschlossen. 
Abzüglich der Corona-Jahre haben wir seit-
her ca. 20.000 Partygäste in unserem Land-
kreis erreicht.
Fischer: Diese Reichweite war uns aber zu 
wenig. So entstand mit dem Gedanken, künf-
tige Partygeher aufzuklären, ein Workshop-
Konzept für Schulen. Wie Sie richtig feststel-
len, gibt es hierzu keine Vorlagen; zumindest 
sind uns keine bekannt. Daher mussten wir 
ein neues, eigenes Konzept entwickeln.
Mit 16 Jahren darf man laut Jugendschutzge-
setz ohne Eltern feiern gehen. Deshalb wol-

len wir rechtzeitig vor der unterschätzten 
Gefahr der K.O.-Tropfen warnen. Schulen 
sind hier die idealen Kooperationspartner.
Pinkofsky:  Von unseren Vorgesetzten hat-
ten wir bei dem ganzen Prozess immer die 
vollste Unterstützung. Denn wir mach-
ten das ja alles zusätzlich zu unserer ange-
stammten Arbeit.

Für welche Altersgruppe ist dieser  
Präventionsworkshop gedacht und wie 
führen Sie diesen in der Praxis durch?

Fischer: Zielgruppe sind Jugendliche ab 
ca. 15 Jahren bzw. ab der 8. Jahrgangsstufe. 
Nach Testläufen in einem Gymnasium und 
an einer Mittelschule haben wir anhand der 
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schü-
ler eine kurze Variante für eine Schulstunde 
und eine längere für zwei Schulstunden er-
stellt. Wir geben Basisinfos, reflektieren mit 
den Schülern ihre Antworten auf typische 
Fragen, zeigen kurze Video-Spots; einen ha-
ben wir mit Jugendlichen selbst gedreht. In 
der längeren Version wird eine Partysitua-
tion mit einem Notfall simuliert. Das wühlt 
alle immer ziemlich auf. 

Es ist immer gut, den Jugendlichen et-
was Praktisches an die Hand zu geben.  
Welche Präventionsmaterialien set-
zen Sie ein, um damit den Jugendlichen 
praktische Hilfen im Alltag mitzuge-
ben? Z.B. um sich bei der nächsten Party 
besser schützen zu können.

Pinkofsky: Ohne Hilfsmittel geht es nicht, 
um das Interesse zu wecken! Wir haben 
dabei auch Angebote des DREI-W-VER-

LAGES genutzt und teilweise wei-
terentwickelt. Sehr beliebt sind 
die sog. Spikeys für Flaschen – 
mit angehängtem Infokärtchen. 

Oder auch die Filzdeckel für Glä-
ser. Für Bierflaschen haben wir 

Silikon-Deckel. Infos 
zur K.O.-Tropfen-
Gefahr geben wir 
auf Kä r tchen i m 

Scheckkarten-For-
mat und auf Postern 

und Plakaten aus. Zu-
sätzlich führt ein QR-

Code zu unseren beiden Homepages, auf 
denen nähere Angaben zur Prävention von 
K.O.-Tropfen stehen.
Aber: Wir warnen gleichzeitig immer davor, 
dass Hilfsmittel keinen absoluten Schutz bie-
ten! Die wichtigsten Verhaltensregeln sind 
und bleiben: Gehe nicht alleine feiern! Pass 
auf dein Getränk auf! Nimm keine offenen 
Getränke an!

Wie kommt Ihre Aktion an und was 
fordern Sie vom Gesetzgeber, um einen 
besseren Schutz vor K.O.-Tropfen zu  
gewährleisten?

Fischer: Die Evaluation des Projektes zeigt: 
Sowohl inhaltlich als auch im Bezug auf die 
Gestaltung kommt das Konzept sehr gut an. 
Daneben entwickeln wir vom Team „Safe it 
first! Mit uns gegen K.O.-Tropfen“ zusammen 
mit anderen Landkreisen Ideen für Multipli-
katoren-Schulungen. Denn wir wollen auch 
anderen Fachkräften unsere Erfahrungen 
zur Verfügung stellen. 

Pinkofsky:  Die Regierung könnte ihren Teil 
dazu beitragen, landesweit und bundesweit. 
Durch die Förderung und Unterstützung von 
präventiven Maßnahmen. Durch noch bes-
sere Sensibilisierung der Strafverfolgungs-
behörden. Durch die Möglichkeit erweiterter 
Laboruntersuchungen. Eine Verschärfung 
der Gesetze sehen wir kritisch. Denn letzt-
endlich ist der beste Schutz der Eigenschutz. 
Und in Anbetracht der wachsenden Gefahr 
durch Needle Spiking, also das heimliche 
Spritzen von Substanzen, ist es umso wichti-
ger, Vorsichtsregeln zu beherzigen. Mit Spaß 
feiern, das muss sein! Aber leider ist die Un-
gezwungenheit heutzutage eingeschränkt. ■

Margit Schubert, Leiterin der Abteilung Kinder, Jugend 
und Familie sowie Jochen Specht, Leiter des Sachgebietes 
Sozialplanung und Demografie haben das Präventionspro-
jekt „Safe it first! Mit und gegen K.O.-Tropfen“ von Anfang an 
unterstützt.  
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Fast 150 Jugendämter haben in einer WDR-Recherche angegeben, den Kinderschutz aktuell 
nicht gut gewährleisten zu können. Die Befragung zeigt, wie groß die Probleme sind.  
Über dieses Thema berichtete das Erste in der ARD-Story am 8. Januar 2025. Im folgenden ist 
dazu der auf tagesschau.de erschienene Bericht abgedruckt (geringfügig geändert).

gen Ämtern nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel. „Ich habe auch manchmal echt Angst 
davor gehabt, dass irgendein Kind umkom-
men könnte in so einer Situation, so wie ich 
arbeite“, sagt eine ehemalige ASD-Mitarbei-
terin aus einem anderen Jugendamt. Sie war 
zu Höchstzeiten zuständig für 137 Fälle. Eine 
Jugendamtsleiterin ergänzt: „Es kommt vor, 
dass man weinende Mitarbeiter im Büro sit-
zen hat, weil sie sagen ‚Ich kann das alles 
nicht mehr‘. Wir haben bereits in den letz-
ten Jahren diverse Überlastungsanzeigen 
gestellt, auf die bisher nur sehr wenig Reak-
tion erfolgte.“ Die Leiterin möchte anonym 
bleiben – aus Angst vor beruflichen Konse-
quenzen.

Fast 42 Prozent der antwortenden Jugend-
ämter berichten, dass es im ASD schon zu 
einer Situation kam, in der die Mitarbeiter 
priorisieren mussten und für einige Zeit nur 
die schlimmsten Fälle bearbeiten konnten. 
„Es ist an manchen Tagen so schlimm, dass 
gerade genug Mitarbeiter da sind, um den 
Kinderschutz aufrechtzuerhalten“, sagt die 
Jugendamtsleiterin.

Jede vierte teilnehmende Jugendamtsleitung 
gab gegenüber dem WDR an, ihr Geldgeber 

16 | DOKUMENTATION

ihnen gab an, dass ihre Mitarbeiter im All-
gemeinen Sozialen Dienst häufig oder sogar 
dauerhaft überlastet seien. Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter müssen dadurch im-
mer wieder entscheiden, welche Aufgaben 
noch warten können, um sich um dringen-
de Fälle kümmern zu können. Nur rund 20 
Prozent der Jugendämter sagen, sie hätten 
das Problem nicht.

Überlastung von Mitarbeiter/-innen im All-
gemeinen Sozialen Dienst (ASD) ist in eini-

Das Problem: Wie in vielen anderen 
Jugendämtern herrscht oft Zeit-
druck. Es gibt zu viele Fälle für zu 

wenig Mitarbeiter. Im Frühling 2024 wa-
ren zum Beispiel im Allgemeinen Sozialen 
Dienst (ASD) im Jugendamt Gelsenkirchen/
NRW 20 Prozent der Stellen nicht besetzt.

Überlastung ist oft die Regel
Rund 300 Jugendamtsleitungen bundesweit 
haben auf eine Befragung des WDR zu diesen 
Themen geantwortet. Mehr als die Hälfte von 

BUNDESWEITE UMFRAGE

Überlastete
Jugendämter –
Kinder in Not
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habe sie schon mal zum Sparen bei Hilfen 
zur Erziehung oder im Kinderschutz aufge-
fordert. Und das kann für hilfsbedürftige Fa-
milien zu einem großen Problem werden, be-
tont die Jugendamtsleiterin. 

Fehlende Plätze für 
Unterbringung
In den vergangenen Jahren mussten Jugend-
ämter immer häufiger gefährdete Kinder und 
Jugendliche in Obhut nehmen. Dabei man-
gelt es deutschlandweit an Plätzen für deren 
kurzfristige und dauerhafte Unterbringung. 
Mehr als 80 Prozent der antwortenden Äm-
ter meldeten dieses Problem. Die Platzsuche 
frisst die Zeit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im ASD auf und bleibt in manchen 
Fällen trotz ihres Engagements erfolglos.

„Für uns ist es einfach so, dass wir wirklich 
betteln müssen, dass diese Kinder dann nicht 
entweder im Hotel landen oder schlimms-
tenfalls wir die mit nach Hause nehmen 
müssen“, sagte eine Jugendamtsmitarbeite-
rin, die ebenfalls anonym bleiben will. Die 
ARD Story „Jugendämter in Not: Kinder in 
Gefahr?“ gibt ihr und anderen Betroffenen 
eine Stimme und zeigt, was für Folgen struk-
turelle Mängel wie diese sowohl für die So-
zialarbeiter in den Jugendämtern als auch 
für hilfsbedürftige Kinder und Familien ha-
ben können.

Welche Konsequenzen hat dieser Platzman-
gel? „Für Kinder ist das ganz schlimm. Es 

BUNDESWEITE UMFRAGE
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kann passieren, dass die Kinder dann wieder 
in die Situation nach Hause entlassen werden 
und das heißt gegebenenfalls, dass sie einer 
erneuten Gefährdung ausgesetzt sind“, er-
klärt Kerstin Kubisch-Piesk, die Vorsitzende 
der Bundesarbeitsgemeinschaft ASD.

Und tatsächlich: In der WDR-Befragung blie-
ben bei 58 Prozent der Jugendämter wegen 
fehlender Plätze für die Inobhutnahme schon 
mal Kinder oder Jugendliche länger als ange-
bracht in ihren Familien. In mehreren Be-
hörden kam es schon vor, dass Minderjäh-
rige in den Räumen des Amts übernachten 
mussten (12 Prozent). Die aufwendige Su-
che nach Unterkünften für Kinder und Ju-
gendliche ist zwar der häufigste Grund für 
die Überlastung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im ASD, aber nicht der einzi-
ge. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Ju-
gendamtsleitungen gab bürokratische Pflich-
ten in der Dokumentation als Zeitfresser an.
Leidtragende dieser strukturellen Probleme 
der Jugendämter sind hilfsbedürftige Kinder 
und Jugendliche. Fast die Hälfte der Jugend-
ämter, die auf die Umfrage antwortet, sagt, 
dass bei ihnen nicht das Gefühl besteht, den 
Kinderschutz unter den aktuellen Bedingun-
gen stets gut gewährleisten zu können.

Mangel an Personal, Geld oder Unterkünf-
ten – in 15 Prozent der antwortenden Ämter 
ist es wegen solcher Probleme sogar zu einer 
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen 
gekommen. „So wie es gerade läuft, läuft es 

nicht mehr lange, bevor dieses ganze Sys-
tem zusammenbricht und noch mehr Kinder 
zu Schaden kommen als ohnehin schon“, er-
zählt eine Jugendamtsmitarbeiterin, die an-
onym bleiben möchte.

Die WDR-Befragung der Jugendämter fand 
im Sommer 2024 statt. Angeschrieben wur-
den die Leitungen von insgesamt 580 deut-
schen Jugendämtern. Den Teilnehmern 
wurde Anonymität zugesichert. Rückmel-
dungen erhielt der WDR aus allen Bundes-
ländern, insgesamt lag die Teilnahmequote 
bei 52 Prozent. In einer weiteren Presse-
mitteilung teilt tagesschau.de mit, dass das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf Anfrage zu 
den Zahlen konkret keine Stellung nehmen 
wollte. Ein Ministeriumssprecher teilte dem 
ARD-Politikmagazin Report (Mainz) mit, 
dass die gegenwärtige Situation der Jugend-
ämter – besonders die des Allgemeinen So-
zialdienste (ASD) wie auch der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt – dem BMFSFJ sehr 
bewusst sei. Das BMFSFJ sieht besonders bei 
der Fachkräftesicherung in der Kinder- und 
Jugendhilfe eine zentrale Herausforderung 
und steht dazu im Rahmen seiner Zustän-
digkeit in engem Kontakt mit den Ländern“.

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/
jugend-aemter-kinderschutz-100.html

https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/kinder-
jugendhilfe-jugendamt-kindeswohl-inobhutnahme-100.html
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Das JUGENDSCHUTZ FORUM wird vom Drei-W-Verlag vierteljährlich 
herausgegeben. Die Fachzeitschrift berichtet über aktuelle Themen 
rund um den Kinder- und Jugendschutz in Deutschland. Dazu werden 
Quellen aus der Presse, aus der Praxis, sowie die vielfältigen Kontakte 
zu Parlamenten, Ministerien und anderen Organisationen genutzt. 
Des Weiteren wird über Gesetzgebungsverfahren und deren Auswir-
kung in der Praxis berichtet. Der Blick in andere EU-Länder gehört 
ebenso dazu. Neue Materialien (Bücher, Broschüren, DVDs, Internet-
seiten u. a.) zu allen Themen des Jugendschutzes werden vorgestellt. 
Anschauliche Dokumentationen zu verschiedenen Schwerpunktthe-
men haben ihren festen Platz.

Themenschwerpunkte:
 J gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz

 J Jugendmedienschutz

 J  Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen

 J  Suchtprävention

 J  Gewaltprävention

 J  Rechtsextremismus

 J  Aufklärung über problematische Sekten/Psychokulte

 J Dokumentation aus der praktischen Jugendschutzarbeit

Die Fachzeitschrift ist auch  
kostenlos im Internet zu lesen: 
 www.forum.drei-w-verlag.de
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MIT UNS INFORMIERT BLEIBEN

Bei Ihnen im Briefkasten oder im digitalen Postfach: Wichtige Nachrichten rund um den 
Jugendschutz gesammelt:

Social Media und Newsletter –  
folgen Sie uns für wichtige News:

Als Fachverlag wollen wir Ihnen helfen, in der 
täglichen Nachrichtenflut schnell die wich-
tigsten Beiträge rund um den Kinder- und 
Jugendschutz zu entdecken. Aus diesem Grund 
bündeln wir die Nachrichten auf unserer Home-
page: www.jugendschutz-info.de. 

Wir sind aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen: 
Sie haben eine coole Aktion geplant? Sie haben 
eine neue Kampagne ins Leben gerufen? Schi-
cken Sie uns gerne Ihren Pressebericht und wir 
veröffentlichen ihn kostenlos. Genauso, wenn 
Sie für Veranstaltungen werben wollen. Eine 
kurze E-Mail an: info@drei-w-verlag.de reicht.  

Themenschwerpunkte:
 J Aktuelles

 J gesetzlicher und erzieherischer  
Jugendschutz

 J Jugendmedienschutz

 J Alkohol

 J Drogenprävention

 J Rauchen

 J Rauschmittel

 J Arbeitsschutz

 J Kindeswohlgefährdung

 J sexualisierte Gewalt

 J Radikalisierung

 J Pornografie

 J u. v. m.

Schauen Sie direkt mal nach: 
www.jugendschutz-info.de

dreiwverlag

Drei-W-Verlag GmbH

Newsletter

dreiwverlag
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  Kinder, Jugendliche Eltern  Gesetz

  alleine Selbstverantwortung     Aufsicht     Sicherheitstipps   Erotik-Channel 

Bis 10 entfällt entfällt

10 – 11

12 – 13

14 – 15 

16 – 18

Ab 18  entfällt erlaubt

1 Di 

2 Mi 

3 Do

4 Fr

5 Sa

6 So
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 27 So

 28 Mo

 29 Di

 30 Mi

 31 Do

 1 Fr

2 Sa

 3 So

4 Mo

5 Di

6 Mi   

 7 Do 

 8 Fr 

 9 Sa

 10 So

 11 Mo 

 12 Di

 13 Mi

 14 Do  

 15 Fr Mariä Himmelfahrt

 16 Sa  

 17 So

 18 Mo

 19 Di

 20 Mi

 21 Do

 22 Fr 

 23 Sa

 24 So

 25 Mo

 26 Di

 27 Mi

 28 Do

 29 Fr

 30 Sa

 31 So

1 Mo  

2 Di  

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa

 7 So

8 Mo  

9 Di

 10 Mi

 11 Do

 12 Fr

 13 Sa

 14 So

 15 Mo  

 16 Di 

 17 Mi 

 18 Do   

 19 Fr 

 20 Sa  Weltkindertag

 21 So

 22 Mo

 23 Di

 24 Mi

 25 Do

 26 Fr

 27 Sa

 28 So

 29 Mo

 30 Di

1  Mi

 2 Do

 3 Fr Tag d. dt. Einheit

4  Sa

5  So

6 Mo   

7 Di 

8 Mi  

9  Do  

 10  Fr

 11  Sa 

 12 So

 13 Mo

 14 Di

 15 Mi

 16 Do

 17 Fr 

 18 Sa

 19 So

 20 Mo

 21 Di

 22 Mi

 23 Do 
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 25 Sa

 26 So 

 27 Mo

 28 Di

 29 Mi 

 30 Do 

 31 Fr Reformationstag

 1 Sa Allerheiligen

 2 So

 3 Mo

4 Di

5 Mi

6 Do 

 7 Fr  

8 Sa

 9 So

 10 Mo

 11 Di

 12 Mi 

 13 Do

 14 Fr  

 15 Sa

 16  So

 17 Mo

 18 Di

 19 Mi Buß- und Bettag

 20 Do

 21 Fr

 22 Sa

 23 So

 24 Mo

 25 Di

 26 Mi

 27 Do

 28 Fr

 29 Sa 

 30 So

1 Mo  

2 Di  

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa

 7 So

8 Mo  

9 Di

 10 Mi

 11 Do

 12 Fr

 13 Sa

 14 So

 15 Mo  

 16 Di 

 17 Mi

 18 Do

 19 Fr 

 20 Sa 

 21 So

 22 Mo  

 23 Di

 24 Mi   Heiligabend 

 25 Do  Weihnachten 

 26 Fr Weihnachten

 27 Sa 

 28 So   

 29 Mo

 30 Di  

 31 Mi   Silvester
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Ihnen gefällt dieser Kalender?Ihnen gefällt dieser Kalender?
Dann bestellen Sie ihn direkt fürs nächste Schuljahr 2025/26 oder 
Kalenderjahr 2026 mit Ihren Ferien, Terminen und Kontaktdaten.

100 Stück  = 80 Euro
 500 Stück  = 135 Euro
 1.000 Stück  = 200 Euro

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Infos zum Plakat auf der Rückseite:

Sie wollen auch eine Aufklärung Sie wollen auch eine Aufklärung 
gegen K.O.-Tropfen starten?gegen K.O.-Tropfen starten?
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an. Bei jedem Produkt 
weisen wir auf die Risiken hin. Kostenlos können Sie auch auf 
unserer Homepage verlinkt werden und so das Hilfenetzwerk immer 
bekannter machen:

Plakate (beachten Sie hier die attraktiven Mengenrabatte):  
DIN-A4 (6427): 1,00 Euro 
DIN-A3 (6327): 2,10 Euro 
DIN-A2 (6227): 2,70 Euro

Bierdeckel mit Loch:
100 Stück (8012): 30,- Euro  
1.000 Stück (8013): 450,- Euro

Infokärtchen mit Spikeys©: verkleinern die Öffnung von Flaschen  
so, dass der Strohhalm an der Seite keine Luft mehr hat. 
100 Stück (8010): 49,- Euro 
1.000 Stück (8011): 410,- Euro

Kronkorken aus Hartplastik – besonders langlebig und  
spülmaschinengeeignet – in umweltfreundlicher Pappschachtel:  
30 Stück (8016): 45,- Euro 
100 Stück (8014): 130,- Euro 
1.000 Stück (8015): 1.180,- Euro

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Landsberger Straße 101 • 45219 Essen
Telefon: (0 20 54) 5119  

E-Mail: info@drei-w-verlag.de 

www.drei-w-verlag.de
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Alter Abfrage      Einverständnis Eltern     Anmerkung 
vom Alter 

Instagram/ 13 ja, per E-Mail*    
Threads

Facebook 13 nur für einige  
Funktionen 

YouTube 16 ja* 

Snapchat 13  ja* 

TikTok 13 ja, per E-Mail* 

X 13 ja* 

Zoom 16 – 

Discord 13   

 Pinterest 13 – 

 WhatsApp 16 enfällt

Threema – – 

Telegram 16 –

Signal 13 ja* 

* Wird nicht eingefordert 
 bzw. nachgeprüft.

Jede Plattform legt die Altersbestimmungen in den 
AGB fest. Gesetzlich gibt es keine klaren Vorgaben.

ALTERSGRENZEN SOCIAL MEDIA

sonst erst ab 16 J. personalisierte 
Werbung

Keine Gesichterkennung unter  
16 J.; Angaben zu Religion, Politik, 
personalisierte Werbung nur nach 
Zustimmung d. Eltern

YouTube Kids ohne Altersfreigabe 
mit Google Family-Link-Account

Bildungsbereich als Ausnahme 
möglich

nein, aber bei Verdacht 
verifizieren mit Aus-
weisdokument nötig

nicht alle Funktionen freigeschaltet

nicht sicher, sammelt Daten für 
kommerzielle Zwecke

sehr sicher, aber kostenpflichtig

unbedingt Einstellungen  
modifizieren
Privatsphäre, Datenschutz 
sehr gut

geringe Privatsphäre;  
NSFW (Not Save For Work)  
sind 18+ Inhalte
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JANUARJANUAR FEBRUARFEBRUAR MÄRZMÄRZ APRILAPRIL MAIMAI JUNIJUNI
1 Sa

2 So

3 Mo

4 Di 

5 Mi 

6 Do 
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 11 Di

 12 Mi

 13 Do

 14 Fr

 15 Sa

 16 So

 17 Mo 

 18 Di

 19 Mi

 20 Do

 21 Fr

 22 Sa

 23 So

 24 Mo 

 25 Di

 26 Mi

 27 Do

 28 Fr

1 Sa

 2 So

3  Mo  Rosenmontag

4 Di 

5 Mi

6 Do

7 Fr

8 Sa  Int. Frauentag

 9 So

 10 Mo

 11 Di

 12 Mi

 13 Do

 14 Fr

 15 Sa

 16 So

 17 Mo 

 18 Di

 19 Mi

 20 Do 

 21 Fr
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 23 So
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 25 Di

 26 Mi

 27 Do

 28 Fr

 29 Sa

 30 So 

 31 Mo

1 Do  Tag der Arbeit

2 Fr

3 Sa 

4 So

 5 Mo

6 Di 

7 Mi

8 Do

 9 Fr

 10 Sa

 11 So

 12 Mo   

 13 Di  

 14 Mi

 15 Do

 16 Fr

 17 Sa

 18 So

 19 Mo   

 20 Di

 21 Mi

 22 Do

 23 Fr

 24 Sa

 25 So

 26 Mo

 27 Di

 28 Mi

 29 Do Chr. Himmelfahrt

 30 Fr

 31 Sa

1 So

2 Mo

3 Di

4 Mi

5 Do

6 Fr  

7 Sa

 8 So Pfingstsonntag

 9 Mo Pfingstmontag

 10 Di

 11 Mi
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 14 Sa

 15  So

 16 Mo

 17 Di

 18 Mi 

 19 Do Fronleichnam
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 24 Di

 25 Mi

 26 Do

 27 Fr
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1 Di

 2  Mi 

 3 Do

4 Fr

 5 Sa 

6 So  

7 Mo

8 Di
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 12 Sa 
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 14 Mo

 15 Di

 16 Mi

 17 Do

 18 Fr Karfreitag

 19 Sa

 20 So Ostersonntag

 21 Mo Ostermontag

 22 Di

 23 Mi

 24 Do

 25 Fr 

 26 Sa

 27 So

 28 Mo

 29 Di

 30 Mi

1 Mi Neujahr  

2 Do 

3 Fr

4  Sa

5  So

 6 Mo Heilige drei Könige   

7 Di 

8 Mi 

9  Do  

 10  Fr

 11  Sa

 12 So

 13 Mo

 14 Di

 15 Mi

 16 Do

 17 Fr 

 18 Sa

 19 So

 20 Mo

 21 Di

 22 Mi

 23 Do

 24 Fr

 25 Sa

 26 So

 27 Mo

 28 Di

 29 Mi

 30 Do

 31 Fr

MEINE NOTIZEN:2026 Landsberger Straße 101 • 45219 Essen
Telefon: (0 20 54) 5119  

E-Mail: info@drei-w-verlag.de 

www.drei-w-verlag.de
D R E I - W - V E R L A G

G m b H

2025-A4_Familienplaner.indd   12025-A4_Familienplaner.indd   1 27.02.25   17:5127.02.25   17:51
Beihefter JSF 1-25.indd   1
Beihefter JSF 1-25.indd   1

27.02.25   17:52
27.02.25   17:52

Jahresplaner DIN-A4
Schuljahr 2025/26 oder Kalenderjahr  
2026 – auf Wunsch mit Ihren Ferien,  
Terminen und Kontaktdaten.

Neben dem Kalendarium ist Platz für  
Notizen und / oder ein individuelles  
Thema vorgesehen. 

Ergänzt haben wir es mit unseren  
praktischen Social-Media-Tabellen.  
Ab wie viel Jahren ist was erlaubt und  
welche Elternbegleitung ist sinnvoll. 

Format: DIN-A4 | 160 g/qm Recyclingpapier 
Bestell-Nr. 2200  
100 Stück = 80 Euro E 
500 Stück = 135 Euro E 
1.000 Stück = 200 Euro E


